
Aktuelles
zur betrieb-
liehen Alters-
vers{}rgung

Die Cl im Monat Juni 2002 zeigl
lhnen die fünf Durchführungswege
der betrieblichen Altersversorgung
auf einen BIick.
Mittlerweile ist die betriebliche
Altersversorgung ein ganz wesent-
licher Bestandteil der sozialen
Sicherung der Arbeitnehmer, da die
gesetzliche Rentenversicherung nur
noch eine Crundversorgung bieten
kann,

Sie ist ein wirksames Mittel, dem
Unternehmen im Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt die erforderlichen
qualifizierten Arbeitskräfte zu

sichern. 5ie wirkt Fluktuation ent-
gegen und fördert zudem ein gutes
Betriebsklima.
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Verjä hru ng, Anwaltsregress
Prozessfeh I e r, u nte rl assene Dü rfti g ke itseinr ede /
Schadeneinheit oder selbstständiger Schaden? / Wirkung
der Streitverkündung
(BGH, Urt. v. 21.2.2002 - tX ZR 127/00)

Seite 134

Neben humanitären Cesichtspunkten
gibt es auch eine Reihe von wirt-
schaftlichen Aspekten, die für die
Einrichtung einer betrieblichen
Altersversorgu ng sprechen.

Nutzen Sie die beigefügte Fax-

Antwort und fordern Sie unsere
Experten zur betrieblichen Alters-
versorgung an. Lassen Sie sich
den für lhre Praxis bzw. Kanzlei
und für lhre Mitarbeiter optimalen
Durchführungsweg zu r betrieblichen
Altersversorg u ng vorstellen,
Wir beraten Sie gerne.

Wiederei nsetzu n gsa ntra g
Widersprüch I icher Sachvortrag
(BCH, Beschl. v. 17.2.2002 - Vil ZB 32/01)
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Steuerberaterhaftu ng
Belehrungspflichten / Monatliche Auswertungen /
Steuerproblematik bei Umsatzprovisionen / Beratungsauftrag,
Honorarnote
(OLG Düsseldorf, lJrt. v. 7.9.2001 - 23 U 34/01)
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Bundesgerichtshof befasst sich erneut mit derVer'
j ö h ru ngsei n rede ei nes Rechtsa nw a lts g e g e n ü b e r d e m

Regressanspruch eines ehemaligen Mandanten. Hinter-
grund war die vom Anwqlt in einem Prozess wegen

N a c h I a ssver b i n d I i c h kei te n ve rg ess en e D ü rft i g kei ts ei n red e

( H aftu n gs besch ra n ku n gsvorbeh a It), D er M a n d a nt w u rd e

zunachst in einem Teilurteil zur Begleichung einer Ver-

bindlichkeit und zwei Jahre spater in einem Schlussurteil
zu weiteren Zahlungen verurteilt. Der Prozessfehler des

Anwalts führt zu einem ersten Schaden im Zeitpunkt des

Erlosses des Teilufteils. Die Vericihrung des durch das
Schlussurteil entsta nd enen weiteren Schadens bega n n

aber erst mit dessen Erlass. Die Besonderheit des Falles
bestand darin, dass diese Forderung erst nach dem Teil-

urteil in den Prozess eingeführt wurde. Erst ab diesem

Zeitpunkt bestand für den Anwalt die Möglichkeit, gegen'
über der neu eingeführten Forderung die Dürftigkeits-
einrede zu erheben. Das war ein neuer Prozessfehler, der
einen neuen Schaden und eine eigenstündige Veriäh-
rungsfrist in Gang setzte. ln diesem Urteil außert sich

, --t^,tL -a-- -- Cl--t.----agr bun uucll lulll notwenqtgen tnnutl etner Jlrcttvcr-
kündungsschrift. Der Anspruchsgrund muss im Einzelnen
angegeben werden. Nur dann kann der Streitverkündete
entscheiden, ob er dem Rechtsstreit beitreten will. Eine

Konkretisierung von dessen Höhe ist dagegen nicht erfor-
d erl i ch.

Das OLG Düsseldorf zeigt erneut, wie wichtig es für einen
Mandanten ist, den Inhalt des Steuerberutungsvertrdges
genau darzulegen und zu beweisen. Im konkreten Fall
gab es eine Rechnung über DATEV'Kosten und I Stunden
Beratunq bei der Einrichtung der Buchführung und Ein-

arbeitung. Der Mandant erhob einen Anspruch wegen des

unterlassenen Hinweises auf die Gefahren einer Umsatz-
provision und das Fehlen geeigneter Körpetschaftsteuer-
Vermeidungsstrategien. Das OLG suchte vergeblich nach
einem Berqtungsauftrag. Selbst wenn der Steuerberater
die DATEV"Auswertungen auf Plausibilitat hätte durch-
sehen müssen, wöre er nicht zur steuerrechtlichen Prüfung
aller einzelnen Buchungsvorgange verpflichtet gewesen.

Das 010 gibt dem Mandanten auch zu bedenken, dqss

offen geblieben ist, wie die verdeckte Gewinnausschüttung
hötte vermieden werden können. Eine rückwirkende Ver'

tragsr)nderung ware steuerrechtlich nicht anerkannt wor-

den. Eine schlichte Erhöhung der Geschaftsführergehalter
wt)re an die Grenzen der Angemessenheit gestoßen.

Das OLG Zweibrücken wiederholt, dass nichtiede Rück'
nahme eines Einspruchs zu Bclchrungspflichten über
nachteilige Folgen führt. Das gehört zum Allgemeinwis-
sen, welches beim Mandanten unterstellt werden kann.
Hintergrund des Rechtsbehelfsverfahrens war ein Streit
über die Größe der Produktionsverluste bei der Herstel-
Iung von Grillschinken im Betrieb des Mandanten. Steuer-
rechtliche Frogen waren nicht streitig' Der Mandant muss

entscheiden, ob er die auf tatsachlichen Gebiet liegende
Frage mit dem Finanzamt weiter,,durchstreiten" will.
Schötzt der Mqndant dabei die Sachloge falsch ein, kom mt
eine Haftung des Steuerberqters nicht in Betracht.

tbr

M it freu nd I ich en G rü ßen
Ihr Dr. Jürgen Crafe

GI Aktuell
B FH : Steuerfrei heit fü r geri ngfü gi ge Beschäfti g u ng

kann bei anschließender Teil- oder Vollzeitarbeit
für denselben Arbeitgeber wegfallen

Nach $ 3 Nr. 39 des Einkommensteuergesetzes
ist Arbeitslohn aus einer geringfügigen Beschäf-
tigung steuerbefreit, wenn der Arbeitgeber nach
bestimmten Volschriften des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch Sozialversicherungsbeiträge
entrichten muss. Zusätzliche Voraussetzung ist
aber, dass die Summe der anderen Einkünfte
des Arbeitnehmers nicht positiv ist.

Diese Voraussetzung kann - wie der Bundes-
finanzhof jetzt mit Beschluss vom 26.3.2002 -
VI B 1/02 entschieden hat - auch dann entfallen'
wenn der Arbeitnehmer innerhalb des I(alender-
jahres von einer geringfügigen zu einer Teil-
oder Vollzeiter-werbstätigkeit überge gangen ist.

Im entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin
nur bis Oktober 1999 geringfügig beschäftigt
gewesen und hat danach als Halbtagskraft bei
demselben Arbeitgeber bis zum Jahresende noch
über 4.000 DM verdient. Damit war die Summe
ihrer anderen Einkünfte positiv, was zum Weg-
fall der Steuerbefreiung führte.

Auch wenn mit der gesetzlichen Anderung der
Vors chriften äb er die geringftigige B es chäfti-
gung insbesondere bei Frauen der Neu- und
Wiederzugang zu einer Berufstätigkeit gefördert
und erleichtert werden sollte, spielt nach dem
Gesetzeswortlaut keine Rolle, dass die schäd-
lichen Einkünfte im Anschluss an die gering-
fügige Beschäftigung und beim selben Arbeit-
geber erzielt worden sind.
(BFH, Beschl. v. 26.3.2002 - Vl B I /02)

Pressemitteilung d. BFH v. 24.4.2002

BFH: Unterlassene Belehrung führt zum Ver-

wertungsverbot nur im Strafverfahren, nicht auch

für die Besteuerung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
23.7.2002 - XI R 10 + 11/01 entschieden, dass

die anlässlich einer Betriebsprüfung durch
Auskünfte de s Steu erpflichtigen festgestellten
Tatsachen auch dann im Besteuerungsverfahren
zu berücksichtigen sind, wenn der Steuerpflich-
tige vor der Auskunftserteilung nicht darüber
belehrt worden ist, dass er nicht verpflichtet
sei, sich selbst wegen einer Steuerstraftat oder
einer Steuerordnungswidrigkeit zu belasten.
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Anwaltsgericht Berlin v. 30.7.7997
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Die unterlassene Belehrung führt allein in dem
im Hinblick auf die Auskünfte eingeleiteten
Steuerstrafverfahren zu einem Verwertungs-
verbot.

Im Ausgangsfall hatte der Steuerpflichtige
gegenüber dem Finanzamt unrichtige Angaben
gemacht. Die Steuern waren dementsprechend -
zu niedrig - festgesetzt worden. Im Rahmen
einer Betriebsprüfung ergaben sich Anhalts-
punkte für die Unrichtigkeit der Angaben. Der
Prüfer fragte bei dem Steuerpflichtigen nach,
ohne ihn nach g 393 Abs. 1 Sarz 2 bis 4 der Ab-
gabenordnung darüber zu belehren, dass er im
Rahmen seiner Mitwirkungspflicht nicht ge-
zwungen werden dürfe, sich selbst einer Straf-
tat zu bezichtigen

Der Steuerpflichtige berichtigte seine Angaben
Das darauftrin gegen ihn eingeleitete Steuer-
strafverfahren wurde eingestellt, da die An-
gaben mangels Bele.hrung einem Verwertungs,
verbot unterlägen. Der Steuerpflichtige berief
sich auch im Besteuerungsverfahren auf ein
Verwertungsverbot.

Der BFH folgte dem nicht. Es sei zu unterschei-
den zwischen dem Straf- und dem Besteuerungs-
verfahren. Der Verfassungsgrundsatz, dass sich
niemand selbst einer Straftat bezichtigen und
daher insoweit belehrt werden müsse, betreffe
nur das Strafverfahren. Mit dem verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der steuerlichen Gleich-
behandlung wäre es nicht zu vereinbaren,
Auskünfte eines ehrlichen Steuerpflichtigen
uneingeschränkt der Besteuerung zugrunde zu
legen und Auskünfte eines einer Straftat oder
Ordnungswidrigkeit Verdächtigen steuerlich
unberücksichtigt zu lassen.

Die Frage, ob dasselbe gilt, wenn sich ein Steuer-
pflichtiger durch Täuschung, Drohung oder ähn-
liche Mittel zur Mitwirkung verpflichtet fühlt,
hat der BFH offen gelassen. Dafür bestanden im
Streitfall keine Anhaltspunkte.
(BFH, Urt. v. 23.1.2002 - Xl R l0 + l;l/01)

Pressemitteilung d. BFH v. 24.4.2002
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GI leitsätze
Anwa I ts- u nd Ste g erka nzleir/ lr r ef ühre n d e r B ri efkopf

Die in der Mitte des Briefl<opfes einer Sozietät
von Rechtsanwälten platzierte I(anzleibezeich-
nung ,,Anwalts- und Steuerkanzlei" ist - isoliert
betrachtet - grundsätzlich geeignet, bei einem
nicht unerheblichen Teil der angesprochenen
Verkehrskreise den unzutreffenden Eindruck zu
erwecken, es handele sich um eine I(anzlei, in
der neben Rechtsanwälten auch Steuerberater
tätig sind. Diesg Eignung zur Irreführung kann
jedoch dadurch beseitigt werden, dass am rech-
ten Rand des Briefl<opfes die I(anzleimitglieder
und ihre berufliche Qualifikation (hier: eines
Fachanwalts für Steuerrecht) aufgelistet sind.
(BCH, Urt. v. 19.4.2001 - I ZR 46/99, li/lDR 2002,
23s)

Anwa I ts h a f tu n g/A bf i.n d u n g sve rg I ei c h/ B e I e h ru n g s-
pflichten

Ein Rechtsanwalt ist verpflichtet, über den
Inhalt und die Tragweite eines Abfindungs-
vergleichs aufzuklären und insbesondere darüber
zu belehren, dass Fehleinschätzungen über die
künftige Entwicklung der l(örperschäden zu den
vom Mandanten zu übernehmenden Risiken ge-
hören. Diese Belehrungspflicht ist in der Regel
erfüllt, wenn der Mandant, der Art, Umfang und
Zukunftsprognose hinsichtlich seiner Körper-
schäden kennt, sich darüber im Klaren ist, dass
mit dem Vergleich alles abgegolten sein soll,
denn dann ist ihm bekannt, dass die Ungewiss-
heit hinsichtlich der künftigen Entwicklung
seiner körperlichen Beeinträchtigungen zu den
von ihm zu tragenden Risiken gehört.
(oLG Karlsruhe, urt. v. 31.10.2000 - 7 u 269/96,
OLG-Report 2001, 445)

Feh lerh af te Anwa lts be ra tung/ Anderu n g skü n d i-
gun g/Arbeitsverwei geru n g auf a nwa ltl iehen Rat/
Fristlose Kündigung

Ein Arbeitnehmer, der eine Anderungskündi-
gung unter Vorbehalt annimmt, ist zwar bis zur
rechtskräftigen Entscheidung über die von ihm
erhobene Anderungsschutzklage verpflichtet, zu
den ihm angebotenen geänderten Bedingungen
zu arbeiten, setzt aber keinen wichtigen Grund
ftir eine außerordentliche Beendigungskündi-
gung, wenn er dieses in Verkennung der Rechts-
lage auf anwaltlichen Rat verweigert.
(LAG Köln, Teilurt. v.29.6.2001 - Il 5a 143/01,
MDR 2002, 221 )
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Verj ährung, Anwaltsregres s

- Prozessfehler', unterlassene Dürftigkeits-
einrede

- Schadeneinheit oder selbststäncliger Schaden?
- Wirkung cler Streitverkündung
(BOH, Urt. v. 2l.2.2002 - tX ZR 127/00)

Leitsätze:

1. Besteht das pflichtwidrige Verhalten eines
Rechtsanwalts darin, dass er es im Prozess, in
dem gegen seinen Mandanten als Erben eine
Nachlassverbindlichkeit geltend gemacht wird,
unterlässt, die Dürftigkeitseinrede zu erheben,
so beginnt die Verjährung eines dadurch aus-
gelösten Schadenersatzanspruchs gegen ihn
jedenfalls insoweit nicht bereits mit Erlass des
ersten Gerichtsurteils, als der Regressanspruch
sich aus erst später durch Klageerweiterung
in den Prozess eingeführten - weiteren - Forde-
rungen gegen den Nachlass ergibt.

2. Eine Streitverkündungsschrift muss das
Rechtsverhältnis, aus dem sich der Anspruch
des Dritten gegen den Streitverkündenden oder
dessen Anspruch gegen jenen ergeben soll,
unter Angabe der tatsächlichen Grundlagen so
genau bezeichnen, dass der Dritte prüfen kann,
ob es für ihn angebracht ist, dem Rechtsstreit
beizutreten. Eine Konkretisierung des An-
spruchs der Höhe nach ist nicht erforderlich.

3. Die verjährungsunterbrechende Wirkung der
Streitverkündung tritt nicht ein, wenn und so-
weit auch vom Standpunkt der streitverkünden-
den Partei aus der der Streitverkündung zu-
grunde liegende verrneintliche Anspruch durch
den Ausgang des Rechtsstreits nicht beeinflusst
werden kann.

Zum Sachverhalt

Die I(lägerinnen wurden als Erben in mehreren
Prozessen auf Erfüllung von Nachlassverbind-
lichkeiten in Anspruch genommen. Im Rechts-
streit 24 o 2470188 - LG Würzburg, in dem sie
in beiden Tatsacheninstanzen von den jetzt ver-
klagten Rechtsanwälten vertreten wurden, wur-
den sie zunächst durch Teilurteil vom 6.8.1991
u.a. zul' Zahlung von 339.493,48 DM zzgl. Ztnsen
verurteilt.

Nach Rechtskraft dieses Urteils - infolge Nicht-
annahmebeschlusses des Bundesgerichtshofs vom
6.7.L993 - erließ das Landgericht am 26.77.7993
ein Schlussurteil, durch das die I(lägerinnen

zur Zalrltrng von weiteren 230.779,36 DM zzgl.
Zinsen verurteilt wurden. Ferner wurde darin
ihre Verpflichtung festgestellt, darüber hinaus
rund 315.000 DM sowie Zinsen in bestimmten
Raten zu zahlen. Dieses Urteil wurde Anfang
Januar 1994 rechtskt'äftig.

Aufgrund des Feststellungsausspruchs wurden
die I(lägerinnen in vier weiteren Prozessen, in
clenen sie nicht mehr von den Beklagten ver-
treten wurden, zur Zahlung verurteilt. Im ersten
dieser Prozesse, in dem ein Teilbetrag von
105.389,68 DM zzgl. Zinsen eingeklagt wurde,
rnachten die ICägerinnen die Beschränkung
ihrer Erbenhaftung auf den Nachlass geltend.
In erster Instanz hatten sie damit Erfolg.

Das damalige Berufungsgericht ließ dagegen
die Haftungsbeschränkungseinrede mit der
Begründung nicht zu, sie hätte bereits im ersten
Prozess gegenüber der Feststellungsklage er-
hoben werden müssen. Vorher hatten die l(läge-
rinnen in jenem Rechtsstreit im August 1995
den Beklagten den Streit verkündet.

Die Revision gegen das Urteil des Oberlandes-
gerichts nahm der Bundesgerichtshof durch
Beschluss vom 2.10.1996 nicht zur Entscheidung
an. Auch in den folgenden Prozessen wurden
die I(lägerinnen vorbehaltlos verurteilt.

Mit der im jetzigen Rechtsstreit am 20.3.L997
eingereichten und am 2.4.7997 zugestellten
I(lage nehmen die ICägerinnen die Beklagten
mit dem Vorwurf, diese hätten bereits irn ersten
jener Prozesse für die Aufnahme des Haftungs-
beschränkungsvorbehalts in das Urteil sorgen
müssen, auf Schadenersatz - in erster Linie
durch Freistellung von den ihnen auferlegten
Zahlungsverpflichtungen - in Anspruch, soweit
diese den Wert des Nachlasses übersteigen.

Das Landgericht hat die Beklagten entsprechend
dem von ihm festgestellten Nachlasswert zur
Freistellung verurteilt und die weiter gehende
ICage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die
I(lage insgesamt abgewiesen und die Berufung
der I(lägerinnen zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgen die I(lägerinnen ihre
Freistellungsanträge und den in der Berufungs-
instanz hilfsweise gestellten Antrag, die Be-
klagten zur Zahlung von 681.777,24DM zzgl.
Zinsen zu verurteilen, weiter. Die Revision ftihrt
zur Aufhebung des Berufungsurteils uncl zur
Zurückverweisung der Sache an das Berufungs-
gericht.

C
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Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat die von den Beklagten
erhobene Verjährungseinrede für begründet
gehalten. Das trifft jedoch nur für einen Teil
der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche
zu, von deren Bestehen auf der Grundlage des
für die Revisionsprüfung zu unterstellenden
Sachverhalts auszugehen ist.

1. Nach der auf den vorliegenden Fall anzu-
wendenden Vorschrift des g 51 BRAO a.F. (ietzt
S 51b) verjährt der gegen einen Rechtsanwalt
gerichtete Schadenersatzanspruch in drei Jahren
nach Entstehung des Anspruchs, spätestens
jedoch in drei Jahren nach Beendigung des
Mandats.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass
ein etwaiger durch Versäumung der Einrede
der beschränkten Erbenhaftung im Rechtsstreit
24 O 2470188 - LG Würzburg begründeter Scha-
denersatzanspruch gegen die Beklagten mit dem
erstinstanzlichen Teilurteil vom 6.8.1991, in
dem der nach g 780 ZPO erforderliche Vorbehalt
fehlte, entstanden ist.

aa) Das ist richtig, soweit es um den Schaden
geht, der den Klägerinnen bereits dadurch ent-
standen ist, dass sie durch jenes Teilurteil zur
Zahlung von 339.493,48 DM verurteilt worden
sind; nach ihrem eigenen Vortrag war der Nach-
lass schon im Jahre 1987 mit über 247.000 DM
überschuldet.

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs tritt ein durch einen Fehler des
Rechtsberaters bei der Führung eines prozesses
verursachter Schaden mit Erlass der ersten
daraufhin ergehenden, für den Mandanten
nachteiligen gerichtlichen Entscheidung ein
(BCH, Urt. v. 12.2.1998 - tX ZR 190/97, WM tgg8,
786, 788 - Steuerberater; v. 9.12.1999 - tX ZR
129/99, WM 2000, 959, 960). Die Revision meint,
auf den vorliegenden Fall sei diese Rechtspre-
chung nicht anwendbar. Sie beruhe auf dem
Gedanken, dass die erste nachteilige Entschei-
dung dem Mandanten Anlass zur prüfung gebe,
ob der Nachteil auf einem Beratungsfehler be-
ruhe. Hier könne den Iüägerinnen aber nicht
vorgeworfen werden, eine solche prüfung unter-
lassen zu haben; denn der sich aus dem bloßen,
im Urteil nicht erörterten Fehlen des Haftungs-
beschränkungsvorbehalts ergebende Nachteil
sei für sie nicht erkennbar gewesen.
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Es sei im Übrigen, so argumentiert die Revision,
widersprüchlich, wenn für den Zeitpunkt des
Schadeneintritts einerseits die l(enntnis des
Mandanten hiervon für unbeachtlich, anderer-
seits aber der Zeitpunkt der ersten nachteiligen
Entscheidung mit der Begründung für maßgeb-
lich erklärt werde, sie hätte dem Auftraggeber
Anlass zur Prüfung geben müssen, ob ein Bera-
tungsfehler vorliege.

Dieser Gedankengang beruht auf einem Missver-
ständnis. Ausschlaggebend für die Anknüpfung
an die erste nachteilige Entscheidung ist, dass
sich damit die Vermögenslage des Betroffenen
objektiv spürbar verschlechtert und es unsicher
ist, ob diese Vermögensverschlechterung durch
eine spätere Aufhebung der Entscheidung
wieder wegfällt (BCH, Urt. v. 12.2.1998, a.a.O.).
Wenn der Senat an anderer Stelle hinzugefügt
hat, ein Steuerbescheid gebe dem Steuerpflich-
tigen Anlass zur Prüfung, ob ein sich daraus
ergebender Steuernachteil auf einem Beratungs-
fehler seines Steuerberaters beruhe, so war
damit nur gesagt, dass wegen dieser Prüfungs-
möglichkeit der an diesen Zeitpunkt anknüpfen-
de Verjährungsbeginn für den Mandanten nicht
unzumutbar sei (BGHZ 129, 386, 390).

bb) Der weitere Schaden, der durch das Fehlen
des Haftungsbeschränkungsvorbehalts im
Schlussurteil des Landgerichts Würzburg
vom 26.11.1993 verursacht worden ist, ist da-
gegen erst mit dem Erlass dieses Urteils ent-
standen.

Nach dem Grundsatz der Schadeneinheit ist
zwar der infolge eines bestimmten Verhaltens
des Schädigers eingetretene Schaden als ein
einheitliches Ganzes aufzufassen, so dass für
den Anspruch aufErsatz dieses Schadens ein-
schließlich aller weiteren adäquat verursach-
ten, zurechen- und voraussehbaren Nachteile
eine einheitliche Verjährungsfrist läuft, sobald
irgendein (Teil-)Schaden entstanden ist. Das
gilt auch, spweit eine Wiederholung desselben
schädigenden Verhaltens - nochmals - den-
selben Schaden auslöst (BGH, LJrt. v. 18.12.1997 -
lX ZR 180/96, WM 1998, 779, 780; v. 12.2.1998,
a.a.O., jeweils m.w.N.). Anders ist es aber, wenn
sich mehrere selbstständige Handlungen
(oder - pflichtwidrige - Unterlassungen) des
Schädigers ausgewirkt haben. Dann beginnt
mit der Entstehung des durch die jeweilige
Handlung verursachten Schadens und des
damit ausgelösten Ersatzanspruchs eine nur
für diesen Anspruch geltende besondere Ver-
jährung (BCH, Urt. v. 12.2.1998, q.a:O.).

o
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Besteht das pflichtwidrige Verhalten eines
Rechtsanwalts darin, dass er es im Prozess, in
dem gegen seinen Mandanten als Erben eine
Nachlassverbindlichkeit geltend gemacht wird,
unterlässt, die Dürftigkeitseinrede zu erheben,
so beginnt die Verjährung eines dadurch aus-

gelösten Schadenersatzanspruchs gegen ihn
jedenfalls insoweit nicht bereits mit Erlass des

ersten Gerichtsurteils, als der Regressanspruch
sich aus erst später durch lüageerweiterung in
den Prozess eingeführten - weiteren - Forde-
rungen gegen den Nachlass ergibt; denn gegen-

über diesen bestand, solange sie nicht gericht-
lich geltend gemacht wurden, kein Anlass zur
Erhebung der Einrede

Den bei den Akten des jetzigen Prozesses be-

findlichen Urteilen aus dem Rechtsstreit 24 O
2470188 = LG Würzburg ist zu entnehmen, dass

von den Ansprüchen, die zu den Verurteilungen
der Klägerinnen geführt haben, die Gegenstand
des gegen die Beklagten erhobenen Regress-

anspruchs sind, vor Erlass des Teilurteils vom
6.8.1991 nur der darin dem darnaligen Prozess-

gegner zugesprochene Betrag von 339.493'48 DM
eingeklagt worden war. Der weitere Zahlungs-
anspruch von230.779,36 DM und der die Grund-
lage für die Verurteilungen in den Folgeprozes-
sen bildende Feststellungsanspruch, über die
durch das Schlussurteil des Landgerichts Würz-
burg vom 26.77.7993 entschieden worden ist,
sind soweit ersichtlich, erst nach Erlass des Teil-
urteils in den damaligen Rechtsstreit eingeführt
worden.

So ist das Prozessgeschehen auch im späteren
Urteil des Oberlandesgerichts vom 18.9.1995

dargestellt, wo von einer entsprechenden l(lage-
erweiterung nach Erlass des Teilurteils vom
6.8.1991 die Rede ist. Danach bezog sich das

Unterlassen der Dürftigkeitseinrede bis zu
diesem Zeitpunkt nur - soweit es im jetzigen
Schadenersatzprozess von Bedeutung ist - auf
den bis dahin geltend gemachten Anspruch auf
Zahlung des durch das Teilurteil zugesproche-
nen Betrages. Anlass, die Einrede gegenüber den
weiteren Ansprüchen einschließlich des Fest-

stellungsanspruchs zu erheben, bestand erst, als

diese durch ICageerweiterung in den damaligen
Rechtsstreit eingeführt wurden.

Dass die Beklagten (auch) dies unterlassen
haben, war ein neues Verhalten - in Gestalt
einer Unterlassung -, das einen neuen Schaden
auslöste. Dieser entstand erst mit Erlass des

Schlussurteils des Landgerichts Würzburg vom
26.77.7993: er bestand in den Nachteilen, die

den lCägerinnen durch die Verurteilung zur
Zahlung von - weiteren - 230.779,36 DM und
den Feststellungsausspruch mit den darauf
beruhenden Zahlungsurteilen in den Folge-
prozessen zugefügt wurden. Die Verjährung
des hierauf gestützten Schadenersatzanspruchs
gegen die Beklagten hat deshalb erst am
26.77.7999 begonnen.

b) Daraus ergibt sich für die (Primär')Verjährung
Folgendes:

aa) Soweit den I(ägerinnen ein Schaden
schon aus der Verurteilung zat Zahlung der
339.493,48 DM entstanden ist, trat die Ver-
jährung drei Jahre nach Erlass des Teilurteils
vom 6.8.1991, also am 6.8.1994 ein. Das Mandat
der Beklagten war nach der nicht angegriffenen
Feststellung des Berufungsgerichts erst im
Februar 1994 beendet. Die Verjährungsfrist
war somit nicht nur bei ICageerhebung im
März/April 1997, sondern auch schon im Zeit-
punkt der Streitverkündung im August 1995

abgelaufen.

bb) Ein auf dem Zahlungs- und Feststellungs-
urteil vom 25.11.1993 beruhender Schaden-
ersatzanspruch veriährte dagegen erst drei
Jahre nach diesem Zeitpunkt, also am
26.77.1996. Das Ende der Verjährungsfrist lag
damit zwar vor der lCageerhebung, aber nach
der Streitverkündung im August 1995.

(1) Die Streitverkündung hat gleichwohl die
Verjährung nur insoweit unterbrochen, als der
Schaden auf dem Feststellungsausspruch be-

ruht, der die Verurteilung in den Folgeprozes-
sen nach sich gezogen hat.

Die Streitverkündung unterbricht gemäß
g 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB die Verjährung, wenn
der Anspruch vom Ausgang des Prozesses, in
dem der Streit verkündet wird, abhängt und
binnen sechs Monaten nach Beendigung dieses
Prozesses gerichtlich geltend gemacht wird
($ 215 Abs. 2 BGB). Die Sechsmonatsfrist ist hier
gewahrt; sie begann mit der den damaligen
Rechtsstreit beendenden Entscheidung des

Bundesgerichtshofs vom 2.10.1996 und war bei
Einreichung der jetzigen I0age am 20.3.1997
(Zustellung am 2.4.7997) noch nicht abgelaufen

Abhängigkeit i.S.d. $ 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB ist
immer dann gegeben, wenn die Voraussetzun-
gen für eine Streitverkündung nach $ 72 zPO

vorliegen, wenn also die Partei für den Fall
eines ihr ungünstigen Ausgangs des Rechts-
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Da nach dem Abstraktionsprinzip Vertretungs-
macht und das zugrunde liegende Rechts-
verhältnis zwischen Vertreter und Vertretenen
voneinander zu trennen sind, ist nach dem
unstreitigen Vortrag der Parteien davon aus-
zugehen, dass zwischen dem I(läger und dem
Beklagten ein direktes Rechtsverhältnis, ins-
besondere ein Geschäftsbesorgungsvertrag nicht
zustande gekommen ist und der I(läger deshalb
Schadenersatzansprüche wegen Verletzung
vertraglicher Pflichten nicht gegenüber dem
Beklagten geltend machen kann.

Die I(lage war deshalb mangels einer Aktiv-
legitimation aufseiten des ICägers abzuweisen.

Etwaige Ansprüche wegen Schlechterfüllung
eines Geschäftsbesorgungsvertrages können
nach den tatsächlichen Umständen dieses
Falles lediglich dem Hauptbevollmächtigten -
Rechtsanwalt H. - gegenüber dem Beklagten
oder dem Ifläger gegenüber seinem Haupt-
bevollmächtigten zustehen, der sich ein etwa-
iges Verschulden seines Unterbevollmächtigten
gegebenenfalls zurechnen lassen müsste.

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage,
ob dem Beklagten hinsichtlich seiner Beratung
im Termin vom 18.3.1999 ein Beratungsfehler
zur Last gelegt werden kann, kommt es deshalb
nicht an.

Soweit der ICäger in der Berufungserwiderung
erstmals eine angeblich unbestrittene Weisung
des Beklagten durch den Hauptbevollmächtig-
ten behauptet hat, eine Entscheidung nach Maß-
gabe des ICageantrages herbeizuführen, bzw.
erklärt hat, dem Beklagten sei bei Übertragung
der Terminvertretung nicht das Recht zum
Vergleichsabschluss eingeräumt worden, ist
dieser Vortrag auch unsubstantiiert.

Ein ausdrückliches Verbot, einen Vergleich
abzuschließen, lässt sich weder der vorgelegten
I(orrespondenz noch dem Vortrag des ICägers
selbst entnehmen. Fehlt es jedoch an einem
ausdrücklichen Verbot, gehört der Abschluss
eines Vergleichs zu den üblichen Handlungen
eines Prozessvertreters, zu denen dieser auch
ohne ausdrückliche entsprechende gegenteilige
Weisung berechtigt ist.

Der bloße Hinweis im Schreiben vom 77.3.1.999,
im Termin sei lediglich der Antrag wie in der
Sitzung vorrl 24.9.7998 zu stellen, beinhaltet je-
denfalls nicht die ausdrückliche Weisung, kei-
nerlei andere prozessuale Erklärung abzugeben

GI Hinweise
lnsolvenz des Schuldners

Die Insolvenz des Schuldners war und ist frir
ungesicherte Gläubiger mit einem erheblichen
oder gar totalen Forderungsausfall verbunden.
Die Insolvenzordnung hat diese Situation durch
die Möglichkeit der Restschuldbefreiung, durch
besondere Regelungen im Verbraucherinsolvenz-
und im Insolvenzverfahren noch verschärft.
Mehr denn je muss daher der Gläubiger bereits
im Vorfeld der Insolvenz und im laufenden Ver-
fahren richtig reagieren.

Das neue Handbuch zeigt, wie sich die Rechte
des Gläubigers bei Insolvenz des Schuldners
optimal durchsetzen lassen. Das materielle
Recht, insbesondere das Vertragsrecht und die
Durchsetzung bestehender Sicherheiten, bildet
einen weiteren Schwerpunkt dieses ganz auf
die Interessen des Gläubigers zugeschnittenen
Werkes. Schaubilder, Checklisten, Fallbeispiele
und Musterformulierungen helfen bei der prak-
tischen Umsetzung der Ansprüche. Das Hand-
buch ist hilfreich bei Forderungen aus I(auf,
Miete, Pacht, Leasing, Inkasso-, Bank- und Ver-
sicherungsverträgen sowie Dienst- und Werk-
verträgen.

Dr. Martin Cogger: lnsolvenzgläubiger-Handbuch -
Verlag C.H. Beck, 2002, XXIV, 333 Seiten, in Leinen,
50,- €, tsBN 3-406-48331-3

Die Schuldrechtsreform - umgesetzt für die Praxis

Das neue Handbuch stellt systematisch die
Anderungen durch die Schuldrechtsreform
dar, die mit Übersichten, Checklisten und Fall-
beispielen für die Beratungspraxis erläutert
werden. Dabei wird besonderes Gewicht auf die
Auswirkungen in der Vertragspraxis gelegt, die
sich nicht auf den Grundstückskauf- und Bau-
trägervertrag beschränken, sondern auch für
das Gesellschaftsrecht und das Familien- und
Erbrecht Bedeutung haben.

Formulierungsvorschläge für einzelne Vertrags-
typen helfen dem Notar und Vertragsjuristen,
schnell die maßgeblichen Anderungen und
Gestaltungsmöglichkeiten zu überblicken, wenn
er ab dem 7.7.2002 einen Vertrag nach dem
neuen Recht beurkundet.

Dr. Hermann Amann, Prof. Dr. Günter Brambring,
Christian Hertel, LL.M.: Die Schuldrechtsreform in
der Vertragspraxis - Verlag C.H. Beck, 2002, XIV
574 Seiten, kartoniert, 45,- €, ISBN 3-406-48603-7

streits einen Anspruch auf Gewährleistung oder
Schadloshaltung gegen einen Dritten erheben
zu können glaubt oder den Anspruch eines Drit-
ten besorgt (BCHZ 36, 212, 214; 134, 190, t94).
Der Umfang der verjährungsunterbrechenden
Wirkung der Streitverkündung beschränkt
sich nicht auf die mit der Urteilsformel aus-
gesprochene Entscheidung über den erhobenen
Anspruch; sie ergreift vielmehr die gesamten
tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen des
Urteils (BCHZ 36, 212, 215).

Im vorliegenden Fall spielt es danach für die
Reichweite der Wirkung der Streitverkündung
grundsätzlich keine Rolle, dass in dem ersten
Folgeprozess, in dem den Beklagten der Streit
verkündet wurde, nur ein Teil der im Feststel-
lungsurteil des Landgerichts Würzburg vom
26.77.1993 dem Grunde nach gegen die ICäge-
rinnen ausgeurteilten Beträge in Form des Zah-
lungsbegehrens eingeklagt wurde.

Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat
in der mündlichen Revisionsverhandlung unter
Hinweis auf ein Urteil des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 19.1.1995 (BauR 1996, 869, 820)
die Ansicht vertreten, die Ansprüche, die der
Streitverkündende im Falt des ihm ungünstigen
Prozessausgangs zu haben glaube, müssten im
Einzelnen in der Streitverkündungsschrift be-
zeichnet werden. Daran ist richtig, dass diese
nach g 73 ZPO den Grund der Streitverkün-
dung bezeichnen muss. Damit ist das Rechts-
verhältnis gemeint, aus dem sich der Rück-
griffsanspruch gegen den Dritten (oder dessen
Anspruch gegen den Streitverkündenden) er-
geben soll (Stein/Jonas/Bork, ZpO 21. Aufl., S 73
Rdnr. 3).

Dieses Rechtsverhältnis ist unter Angabe der
tatsächlichen Grundlagen so genau anzugeben,
dass der Streitverkündungsempfänger prüfen
kann, ob es für ihn angebracht ist, dem Rechts-
streit beizutreten (W i ezco re k/ S ch ü tz e/ M a n s e l,
ZPO 3. Aufl.,9 73 Rdnr.9, t2).

Das ist im vorliegenden Fall, soweit sich das
dem Prozessstoff entnehmen lässt, geschehen.
Hierauf deutet der Inhalt eines Anwaltsschrei-
bens vom 78.7.7995 hin, in dem als Grund für
die im damaligen ersten Folgeprozess erklärte
Streitverkündung angegeben wird, dass die
Beklagten es unterlassen hätten, bereits 1993
im ersten Rechtsstreit für die Aufnahme des
Vorbehalts nach g 780 ZPO zu sorgen. Damit ist
der Anspruchsgrund in ausreichendem Maße
bezeichnet.
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Eine Streitverkündungsschrift braucht den ihr
zugrunde liegenden Anspruch nicht bereits
auch der Höhe nach zu konkretisieren. Daraus
ergibt sich, dass die Verjährung für den gesam-
ten Schadenersatzanspruch unterbrochen
worden ist, der den Iüägern möglicherweise
daraus erwachsen ist, dass der Feststellungs-
ausspruch im Urteil des Landgerichts Würz-
burg vom 26.11.7993 nicht unter den Vorbehalt
nach g 78O ZPO gestellt worden ist. Das bedeu-
tet, dass ein solcher Schadenersatzanspruch
auch insoweit nicht verjährt ist, als er auf den
im zweiten, dritten und vierten Folgeprozess
gegen die Iflägerinnen ausgeurteilten Beträgen
beruht.

(2) Soweit der Schaden sich aus der im
Schlussurteil des Landgerichts Würzburg vom
26.77.7993 enthaltenen Verurteilung zur
Zahlung von 230.779,36 DM zzg1. Zinsen und
I(osten ergibt, hat die Streitverkündung die
Verjährung dagegen nicht unterbrochen.

In diesem Umfang - wie im übrigen auch hin-
sichtlich der 339.493,48 DM (einschl. Zinsen
und I(osten), zu deren Zahlung die lCägerinnen
durch das Teilurteil vom 6.8.1991 verurteilt
worden sind (siehe dazu unter c)) - konnte ein
ihnen gegen die Beklagten zustehender Scha-
denersatzanspruch durch den Ausgang der
Folgeprozesse unter keinen Umständen beein-
flusst werden. Eine nachträgliche Erhebung cler
Einrede der beschränkten Erbenhaftung kam
insoweit nicht mehr in Betracht.

Die verjährungsunterbrechende Wirkung der
Streitverkündung tritt nicht ein, wenn und
soweit - auch vom Standpunkt der streitver-
kündenden Partei aus - der der Streitverkün-
dung zugrunde liegende vermeintliche An-
spruch durch den Ausgang des Rechtsstreits
nicht berührt werden kann (vgl. BGH, IJrt. v.

10.10.1978 - Vt ZR Hs/77, NJW 1979, 264 f).

c) Das Berufungsgericht hat einen zur Verlänge-
rung der Verjährungsfrist führenden so genann-
ten Sekundäranspruch (grundlegend dazu BGHZ
94, 380, 386 ff) mit der Begründung verneint,
für die Beklagten habe kein Anlass bestanden,
ihr früheres Verhalten zu überprüfen und die
ICägerinnen auf die Möglichkeit eines Regress-
anspruchs gege,n sich selbst - und auf die dafür
geltende Verj ährungsfrist - hinzuweisen.

Ob die dagegen gerichteten Revisionsangriffe
gerechtfertigt sind, ist für die Beurteilung der
Verjährungsfrage ohne Bedeutung; denn ein
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auf die Verurteilung der ICägerinnen zlur Zal:'-

lung von insgesamt 570.272,84 (339.493,48
pltts 230.779,36) DM gestützter Schadenersatz-
anspruch gegen die Beklagten wäre auch bei
Bejahung eines solchen Sekundäranspruchs
verj ährt.

Ein Sekundäranspruch hat zur Folge, dass mit
Eintritt des durch die Verletzung der Hinweis-
pflicht bewirkten Schadens (Eintritt der Primär-
verjährung), spätestens aber mit Beendigung
des Mandats (BCH, IJrt. v. 9.12.1999, a.a.0., 961 f),
die dreijährige Verjährungsfrist erneut beginnt.
Da, wie bereits erwähnt, das Mandat der Be-

klagten im Februar 1994 beendet war, konnte
eine Sekundärverjährungsfrist, die danach im
Februar 1997 abgelaufen wäre, durch die im
Mätz 1,997 eingereichte ICage nicht mehr unter-
brochen werden.

Sie wäre allerdings noch nicht abgelaufen ge-

wesen, als den Beklagten im August 1995 der
Stleit verkündet wurde. Die Streitverkündung
war aber aus denselben Gründen, aus denen
sie, wie bereits dargelegt, die Primärverjäh-
rung nicht unterbrechen konnte, auch nicht
geeignet, die Urrterbrechung einer etwaigen
Sekundärverj ährung zu bewirken.

Das Berufungsurteil kann danach, soweit der
Schaden durch die in den Folgeprozessen auf
der Grundlage des früheren Feststellungsaus-
spruchs gegen die lCägerinnen ergangenen Ver-

urteilungen entstanden ist, mit der bisherigen
Begründung nicht aufrechterhalten werden.
Da das Berufungsgericht bisher keine Feststel-
lungen zum Umfang der Überschuldung des

Nachlasses und damit zum Umfang des verjähr-
ten und des nicht verjährten Teils des ICage-

anspruchs getroffen hat, muss das Urteil ins-
gesamt aufgehoben werden.

Das Berufungsgericht wird nunmehr zu der
Frage, ob die Beklagten unter den Umständen
des Streitfalls den Vorbehalt der beschränkten
Erbenhaftung in den Titel hätten aufnehmen
lassen müssen (zur grundsatzlichen Pflicht eines

Rechtsanwqlts, dies zu tun, vgl. BCH, Urt. v.

2.7.1992 - tX ZR 256/91, WM 1992,2020,2021
m.w.N.), und zum Nachlasswert (vgl. unter I. 1. a)

aa)) die erforderlichen Feststellungen zu treffen
haben.

Damit dies geschehen kann, ist die Sache an
das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Wiedereins etzungs antrag
- Widersprüchlicher Sachvortrag
(BCH, Beschl. v. 17.2.2002 - Vll ZB 32/01)

Leitsatz:

Eine Glaubhaftmachung im Wiedereinsetzungs-
verfahren kann daran scheitern, dass der An-
walt einer Partei einen die Wiedereinsetzung
rechtfertigenden Sachverhalt eidesstattlich
versichert, schriftsätzlich jedoch einen die
Wiedereinsetzung nicht rechtfertigenden Sach'

verhalt vorträgt, ohne dass Anhaltspunkte da-

filr bestehen, welcher Sachverhalt wahrschein-
licher ist.

Aus den Gründen

1. Die I(lägerin hat am 6.6.2001 gegen ein die
ICage teilweise abweisendes Urteil Berufung
eingelegt. Die Berufungsbegründung ist am
24.7.2001 bei Gericht eingegangen. Die I(lägerin
hat Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
beantragt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Büro-
kraft ihres Anwalts habe versehentlich die Vor-
frist vom 30.6.2001 und Berufungsbegründungs-
frist vom 7.7.2007 nicht im Fristenkalender'
sondern in einem getrennt geführten Wieder-
vorlagekalender für nicht fristgebundene
Sachen eingetragen. Die Akte habe der Anwalt
zum Datum der Wiedervorlage nur als normale
Wiedervorlage erhalten und diese wegen tempo-
rärer Arbeitsüberlastung nicht bearbeitet.

Diesen, von ihrem Anwalt schriftsätzlich vor-
getragenen Sachvortrag hat sie durch eine eicles-

stattliche Versicherung ihres Anwalts glaubhaft
machen wollen. Darin wird versichert, wegen
Arbeitsüberlastung der Mitarbeiter, bedingt
durch Mitarbeiterwechsel, seien die einfachen
Wiedervorlagen im Zeitraum vom 20.6.2001 bis
1,5.7.200'1, nicht herausgesucht worden.

2. Das Berufungsgericht hat die Wiedereinset:
zung versagt und die Berufung als unzulässig
verworfen.

Das Berufungsgericht führt aus, die l(lägerin
müsse sich das Verschulden ihres Anwalts zu-

rechnen lassen. Ein Verschulden ihres Anwalts
liege sowohl bei dem in dem Wiedereinset-
zungsantrag als auch bei dem in der eidesstatt'
lichen Versicherung geschilderten Sachverhalt
vor.

Haftung des

Unterb evollmächtigte n
- Vertretung des Hauptbevollmächtigten
- Regressanspruch
(LC Neuruppin, lJrt. v. 20.7.2001 - 4 S 50/01)

Leitsätze (d. Red.)

1. Der Unterbevollmächtigte wird regelmäßig
vom Hauptbevollmächtigten und nicht vom
Mandanten beauftragt.

2. Ein Rechtsverhältnis besteht in der Regel

nicht zwischen dem Vollmachtgeber - Mandan-
ten - und dem Unterbevollmächtigten. Regress-

ansprüche können gegenüber dem Hauptbevoll-
mächtigten geltend gemacht werden.

Aus den Gründen

Die Berufung ist zulässig, insbesondere form-
und fristgerecht eingelegt und begründet
worden, und hat auch in der Sache Erfolg'

Das Amtsgericht ist in der angefochtenen Ent-
scheidung zu Urirecht zu der Auffassung ge-

langt, dass dem ICäger gegenüber dem Beklag-
ten ein Schadenersatzanspruch aus $ 675 Abs. 1

BGB in Höhe von 6.061 DM wegen Verletzung
von Pflichten aus einem Geschäftsbesorgungs-
vertrag zusteht.

Unstreitig hatte der I(läger in dem Verfahren
beim Amtsgericht den Rechtsanwalt H. mit
seiner Vertretung beauftragt. Zum anberaumten
Termin am 18.3.1999 war der Hauptbevollmäch-
tigte verhindert und erteilte deshalb dem Be-

klagten Untervollmacht.

Soweit das Amtsgericht aus diesen unstreitigen
Tatsachen clie Schlussfolgerung gezogen hat,
dass damit der Unterbevollmächtigte Vertrags-
partner des Auftraggebers geworden ist' hat
es die Vollmacht von dem Anwaltsvertrag als

Grundverhältnis nicht hinreichend unterschie-
den und dadurch unbeachtet gelassen' dass

der Vertretungsbefugnis nicht notwendig ein
Rechtsverhältnis mit dem Vollmachtgeber
zugrunde zu liegen braucht (vgl. BCH, NJW

1981, 1728 m.w.N.).

So ist der Unterbevollmächtigte eines Prozess-

vertreters zwar Vertreter der Partei, in deren
Namen er handelt. In der Regel wird aber die
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Substitution für eine Tätigkeit, die der Prozess-
bevollmächtigte pflichtgemäß selbst vorzu-
nehmen hätte, von ihm im eigenen Namen
aufgetragen und daher von ihm u.a. auch selbst
bezahlt werden müssen (BCH, a.a.O., m.w.N.).

Zwar lag der zitierten Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ein von cliesem Normalfall
abweichender Ausnahmefall zugrunde, der
letztendlich nach den Grundsätzen der An-
scheinsvollmacht zu einem vertraglichen
Gebührenanspruch des beauftragten weiteren
Rechtsanwalts geftihrt hat. Dies ändert aber
nichts an der Tatsache, dass der BGH bei dieser
Gelegenheit für den Regelfall .1'edenfalls die
Rechtsauffassung vertreten hat, dass der Unter-
bevollmächtigte regelmäßig von dem Haupt-
bevollmächtigten in eigenem Namen beauftragt
wird, wenn er Tätigkeiten wahrnimmt, die der
Prozessbevollmächtigte pflichtgemäß selbst
hätte vornehmen müssen.

Die Vertretung des I(lägers in der mündlichen
Verhandlung am 18.5.1997 in dem Verfahren
gehörte zu den Aufgaben des Hauptbevollmäch-
tigten, die dieser allein deshalb nicht wahr-
nehmen konnte, weil er - wie er im Schreiben
vom 17.3.1999 ausdrücklich mitgeteilt hat -
überraschend verhindert war und das Gericht
seinem Antrag auf Terminaufhebung oder
-verlegung nicht stattgegeben hatte.

Die Vertretung im Termin erfolgte also genau
zu dem Zweck, die eigentlich dem Hauptbevoll-
mächtigten obliegenden Pflichten zur Termin-
wahrnehmung durch den Unterbevollrhächtig-
ten wahrnehmen zu lassen.

Der Hauptbevollmächtigte war nicht etwa
wegen fehlender Postulationsfähigkeit oder
großer Entfernung zum Ort des Prozess-
gerichts von vornherein ,,gezwungen", für
die Wahrnehmung des Termins einen Unter-
bevollmächtigten einzuschalten.

Der Auftrag zur Terminvertretung ist auch
nicht für den Beklagten erkennbar.im Namen
des l(lägers erteilt worden. In dem genannten
Schreiben vom 17.3.1999 ist lediglich darauf
hingewiesen worden, dass der Hauptbevollmäch-
tigte den I(läger vertreten hat. Ein Hinweis
clarauf, dass die Erteilung der Untervollmacht
und die Beauftragung mit der Vertretung im
Termin in Absprache mit dem ICäger und auf
dessen I(osten erfolgen sollte, lässt sich der
vorliegenden Korrespondenz nicht entnehmen.
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vereinbar noch als den Vertragszweck beein-
trächtigend und auch nicht als überraschend
anzusehen; sie erscheinen im Gegenteil als
sachlich durchaus geboten.

Dies wurde im Rahmen intensiver Untersuchung
und Auseinandersetzung mit diesem Regelwerk
durch das Bundesaufsichtsamt und in zahl-
reichen Entscheidungen festgestellt (BC H, VersR

1986, 647; BGH, VersR 1987; OLG Köln, VersR 1990,
l9l; OLC Köln, RUS 1989, 213). Zwar ist diese
Beurteilung nicht bindend; die I(lägerin hat je-
doch keinerlei Gesichtspunkte vorgebracht, die
vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zu neuen Überlegungen Anlass
geben könnten.

Unterfällt mithin der streitgegenständliche
Schadenfall der Ausschlussregelung des g 4
Ziff . 5 AVB-RWB, so entfällt ein Anspruch der
I(lägerin im Übrigen deshalb, weil sich die
Beklagte - jedenfalls nach Aktenlage im Zeit-
punkt der letzten mändlichen Verhandlung -
in rechtlich nicht angreifbarer Weise auf die
Einrede der Verjährung beruft. Soweit die Kläge-
rin nämlich der Ansicht ist, ihre Ansprüche
seien nicht verjährt, geht dies nach Auffassung
der l(ammer fehl.

Soweit sich die I(lägerin in diesem Zusammen-
hang darauf beruft, dass nach der Zusage der
Beklagten der Einwand der Verjährung bis einen
Monat nach Rechtskraft der ausstehenden
Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht gel-
tend gemacht werde, eine rechtskräftige Ent-
scheidung aber gar nicht ergangen sei (so dass -
wie sie offenbar meint - besagter Monat gar
nicht zu laufen begonnen habe), erscheint dies
als unangemessene Überbetonung des Wort-
lauts, die der gebotenen Auslegung nicht stand-
hä1t.

Denn wenn auch das Verfahren nicht durch
Urteil, sondern durch Vergleich beendet wurde,
hinderte dies den Beginn der nachgelassenen
Monatsfrist nicht, muss doch nach dem er-
kennbaren Willen der Beklagten die Rechts-
kraft des Vergleichs der konkret angesproche-
nen Rechtskraft eines Urteils gleichgestellt
werden.

Wenn sich die Beklagte vor dem Hintergrund
des laufenden Verfahrens darauf eingelassen
hatte, dass sie bis zum Ablauf eines Monats
nach Zustellung der Entscheidung des mit dem
Haftpflichtprozess befassten Oberlandesgerichts

auf die Geltendmachung der Einrede der Ver-
jährung verzichten werde, so sollte damit er-
kennbar zum Ausdruck gebracht werden, dass
die I(lägerin nach Verfahrensbeendigung einen
Monat Zeit haben sollte, den Umfang ihrer
eigenen Haftung zu sichten und zu prüfen, in-
wieweit sie Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag der Parteien geltend machen solle.

Entsprechende ICarheit über die Situation wäre
mit einem Urteil des Oberlandesgerichts aber
ebenso verbunden gewesen wie mit der kon-
kreten Erledigung des Rechtsstreits durch Ver-
gleich, so dass es erkennbar auch entscheidend
auf den Verfahrensabschluss, nicht aber auf
dessen Form ankommen konnte.

War mithin die fragliche Formulierung da-
hin gehend auszulegen, dass nicht nur der
Abschluss des Rechtsstreits durch ein Urteil,
sondern auch die bindende Beendigung im
Vergleichswege besagte Monatsfrist auslösen
sollte, so ist hier eine Verjährung eingetreten

Denn mit Ablauf der Widerrufsfrist aufseiten
der Widerspruchsberechtigten, des Finanzarnts
und des Herrn C., spätestens jedoch mit Ablauf
der eigenen Frist für die Einlegung eines Wider-
spruchs am 14.5.2001, hatte die I(lägerin I(ennt-
nis über die Höhe des ihr aus den Vorgängen
entstandenen Vermögens schadens.

Die lCage wurde jedoch erst am 18.6.2001 und
damit mehr als einen Monat nach Abschluss des
Rechtsstreits zwischen der l(lägerin und Herrn C.

anhängig gemacht.

Allerdings hat die Klägerin in einem nicht nach-
gelassenen Schriftsatz vorgetragen, dass sich die
Verjährungssituation tatsächlich ganz anders
darstelle.

Die Frage, ob dieser - der I(ammer erst zwei
Tage vor Verkündung des vorliegenden Urteils
zugegangene - Schriftsatz noch Beachtung
finden durfte (clie I(ammer neigt dazu, die
Vorschrift des g 296a ZPO flür einschlägig zu er-
achten, da die Verjährungsproblematik beklag-
tenseits eindeutig und mit für sich zutreffender
Begründung in den Prozess eingeführt war, die
Ausführungen der I(ammer in der mtindlichen
Verhandlung mithin an sich nicht ,,tiber-
raschencl" sein konnten), bedurfte hier jedoch
keiner näheren ICärung, da die I(lage - wie
ausgeführt - schon aus anderen Gründen ab-
weisungsreif ist.

Für den Fall, dass die Akte in dern Zeitpunkt
vorgelegt worden sei, zu dem die Vorfrist als
Wiedervorlagefrist notiert worden sei, hätte der
Anwalt sie in angemessener Zeit durchsehen
müssen und rechtzeitig gemerkt, dass die Be-
gründungsfrist zu wahren ist. Für den Fall, dass
ihm die Akte vor Ablauf der Berufungsbegrün-
dungsfrist nicht vorgelegt worden sei, treffe ihn
ein Organisationsverschulden, weil er hätte be-
rnerken müssen, dass ihm keine Akten vorgelegt
werden.

3. Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde,
mit der die I(lägerin vorbringt, dass die Akten
ihrem Anwalt vor Ablauf der Berufungsbegrün-
dungsfrist nicht vorgelegt worden seien.

4. Die Beschwerde ist unbegründet

a) Zutreffend hat das Berufungsgericht entschie-
den, dass der Anwalt die Versäumung der Beru-
fungsbegründungsfrist zu vertreten hat, wenn
ihm die Akten am 30.6.2001 vorgelegt worden
sind. Er hätte die Akten in angemessener Zeit
durchsehen müssen (BCH, Beschl. v. 3.11.1997'-
Vl ZB 47/97, NJW 1998, 460, 461). Dabei wäre
ihm aufgefallen, dass die Berufungsbegrün-
dungsfrist vorn 7.7.2001 gewahrt werden musste.

b) Ob den Anwalt der ICägerin ein für die Frist-
versäumung ursächliches Organisationsver-
schulden trifft, weil er es hingenommen hat,
dass ihm über einen. längeren Zeitraum die
nicht fristgebundenen Sachen nicht vorgelegt
wurden, kann dahinstehen. Diesen Sachverhalt
hat die lCägerin nicht glaubhaft gemacht. Die
eidesstattliche Versicherung ihres Anwalts ver-
mittelt keine ausreichende Wahrscheinlichkeit
für diesen Sachverhalt. Dem steht entgegen,
dass der Anwalt gleichzeitig eine andere Dar-
stellung in dem Wiedereinsetzungsantrag
gegeben hat. Es gibt keinerlei objektive Anhalts-
punkte dafür, welcher Sachverhalt wahrschein-
licher ist.

Es fehlt auch in der Beschwerdeschrift jegliche
Erklärung dafür, wie es zu der angeblich fehler-
haften Darstellung in dem Wiedereinsetzungs-
antrag gekommen ist. Die Beschwerde be-
schränkt sich vielmehr lediglich auf die ICar-
stellung, dass die Akte nicht herausgesucht
worden ist.

Die l(lägerin hat keine weiteren Beweismittel
zur Glaubhaftmachung des in der eidesstatt-
lichen Versicherung ihres Anwalts vorgetrage-
nen Sachverhalts vorgelegt, wie es angesichts
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der widersprüchlichen Darstellungen ihres
Anwalts nahe gelegen hätte. Eine eidesstattliche
Versicherung der Bürokraft liegt ebenso wenig
vor wie eine l(opie des Fristenkalenders oder
Wie dervorlagekalenders.

Steuerberaterhaftung
- Belehrungspflichten
- Monatliche Auswertungen
- Steuerproblematik bei Umsatzprovisionen
- Beratungsauftrag, Honorarnote
(OLC Düsseldorf, IJrt. v.7.9.2001 - 23 U 34/01)

Leitsätze:

1. Der Auftrag zur Beratung bei der Einrichtung
der Finanzbuchhaltung und zur Prüfung von
DATEV-Monatsauswertungen auf Plausibilität
verpflichtet den Steuerberater nicht ohne
weiteres zur Beratung des Mandanten über die
Gefahr einer Steuerbelastung aus verdeckter
Gewinnausschüttung bei Zahlung von Umsatz-
provisionen an Gesellschafter-Geschäftsführer.

2. Im Rahmen des Unterlassungsvorwurfs trifft
den Mandanten die Darlegungs- und Beweislast
für den hypothetischen Kausalverlauf bei ver-
tragsgerechtem Verhalten des Steuerberaters,
insbesöndere für die Anerkennung der Ange-
messenheit der Geschäftsführergehälter durch
die Finanzverwaltung unter Berücksichtigung
der konkreten Verhältnisse der Gesellschaft.

Zum Sachverhalt:

Der klagende I(onkursverwalter verlangt vom
beklagten Steuerberater Schadenersatz aus
positiver Vertragsverletzung mit der Begrün-
dung, dieser habe die Gemeinschuldnerin nicht
auf die Gefahr der Steuerbelastung aus verdeck-
ter Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit
der Bezahlung von Umsatzprovisionen an den
Gesellschafter-Geschäftsführer hingewiesen.

Del Antrag auf Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe ist unbegründet, weil die Berufung keine
Aussichten auf Elfolg hat.

Das Landgericht hat zutreffend unter Bertick-
sichtigung der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs einen Schadenersatzanspruch des
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Klägers wegen Verletzung vertraglicher Pflich-
ten (Hinweis auf die steuerliche Behandlung
von Umsatzplovisionen als verdeckte Gewinn-
ausschüttung und Empfehlung geeigneter Maß-
nahmen zur Vermeidung von I(örperschaft-
steuer) verneint.

Auf die zutreffende Begründung der angefochte-
nen Entscheidung wird verwiesen. Die Antrags-
schrift vom 2.7.2001 rechtfertigt keine andere
Beurteilung.

Aus den Gründen

Es fehlt bereits an der Darlegung und auch dem
Nachweis eines Auftrags, aufgrund dessen der
Beklagte verpflichtet gewesen wäre, die Gemein-
schuldnerin auf die Gefahr einer Steuerbelas-
tung aus verdeckter Gewinnausschüttung hinzu-
weisen und dieser Gefahr durch geeignete Maß-
nahmen und Empfehlungen entgegenzuwirken.

Der Sachvortrag des Klägers, der Zeuge F. habe
ab Gründung der Gemeinschuldnerin ständig
in allen buchhalterischen und steuerlichen Be-

langen Kontakt mit dem Beklagten gehalten und
diesen stets über sämtliche laufenden Verhält-
nisse der Gemeinschuldnerin durch eingehende,
mindestens einmal wöchentlich stattfindende
Gespräche und Erörterungen informiert und
jederzeit auf dem Laufenden gehalten, ist eben-
so unzureichend wie die Aussage des Zeugen F.,

der Beklagte habe die Gemeinschuldnerin sämt-
lich und in allen Dingen steuerlich beraten und
auch die Bilanzerstellung vorgenommen.

Diese Angaben lassen nicht erlcennen, wer und
zu welchem Zeitpunkt dem Beklagten einen
Auftrag zur Steuerberatung der Gemeinschuld-
nerin erteilt hat. Es fehlen auch entsprechende
Rechnungen des Beklagten über angeblich von
ihm erbrachte Beratungsleistungen. Die in der
Rechnung vom 25.3.1992 über DATEV-I(osten
sowie acht Stunden Beratung bei der Einrich-
tung und Einarbeitung F. im Februar/März 7992
erwähnten Leistungen verpflichteten den Be-

klagten nicht zur Beratung der Gemeinschuld-
nerin über den steuerrechtlichen Hintergrund
von Umsatzprovisionen

Selbst wenn man davon ausgeht, dass der
Beklagte die Monatsauswertungen in den Jah-
ren 1992 und 1993 vereinbarungsgemäß auf
Plausibilität überprüfen sollte, folgt daraus

keine Beratungspflicht des Beklagten über
die Steuerproblematik von Umsatzprovisionen.
Nicht einmal bei einem Jahresabschluss, der
über die handels- und steuerrechtlichen Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung gemäß
g 5 Abs. 1 EStG hinausgehend oft auch zahl-
reiche andere steuerlich bedeutsame Vorgänge
beinhaltet, wäre der Steuerberater zur steuer-
rechtlichen Überprüfung aller einzelnen Vor-
gänge verpflichtet. Andernfalls würde ihm ein
unzumutbares, auch durch eine Versicherung
kaum abzudeckendes Haftungsrisiko aufge-
bürdet (BCHZ 128, 362).

II.

Der Beklagte war auch nicht im Rahmen seiner
vertraglichen Nebenpflicht aus g 242 BGB, den
Mandanten vor Schaden zu bewahren (BCH, WM
1991, 1304; BCHZ 128, 362), dazu, verpflichtet, auf
die steuerrechtliche Problematik von Umsatz-
provisionen hinzuweisen. Solche Nebenpflich-
ten erwachsen dem Steuerberater nur dann,
wenn für ihn auf den ersten Blick ersichtlich
ist, dass eine steuerrechtliche Fehlentschei-
dung getroffen worden ist (BGHZ I 28, 362).

Diese Vrraussetzung ist hier jedoch schon des-
halb nicht schlüssig dargelegt, weil nicht mit-
geteilt worden ist, welche Erkenntnisse die an-
geblich dem Beklagten zur Plausibilitätsprüfung
vorgelegten DATEV-Monatsauswertungen ver-
mittelten.

Selbst wenn sich nach dem Inhalt der Monats-
auswertungen die Gefahr einer Steuerbelastung
aus verdeckter Gewinnausschüttung aufgedrängt
haben sollte, wäre der Beklagte nicht zum Scha-
denersatz verpflichtet, weil nicht feststellbar
ist, dass bei I(enntnisnahme der Monatsauswer-
tungen durch den Beklagten die jetzt unstreiti-
ge Steuerbelastung vermeidbar gewesen wäre.

1. Zuwendungen an die beherrschenden Gesell-
schafter, zu denen die beiden Gesellschafter-
Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin ge-

hörten, werden von der Finanzverwaltung und
von den Finanzgerichten nur unter strengen
Voraussetzungen als Betriebsausgaben aner-
kannt. U.a. wird gefordert, dass die Zuwendun$
als Geschäftsführergehalt im Voraus klar und
eindeutig vereinbart worden ist (BCH, NJW 1997,

2238; BCH, NJW 1998, 1486).

Eine solche Vereinbarung hätte die Gemein-
schuldnerin mit ihren Geschäftsführern zu-
mindest für das Steuerjahr 1992 bereits 1991

Aus den Gründen

Der Kammer erscheint es schon fraglich, ob
nach dem eigenen Vortrag der Beklagten über-
haupt ein Versicherungsfall gegeben ist. Denn
legt man ihre eigene Sachdarstellung der Dinge
zugrunde, war ihr kein Verschuldensvorwurf zu
machen, so dass auch keinerlei Ersatzansprüche
des Herrn C. bestanden, für die die Beklagte
eintrittspflichtig sein könnte.

Auf eine I(ärung dieses Punktes kam es indes
nicht an. Denn selbst wenn man der Rechts-
ansicht des Landgerichts folgen wollte, ist eine
Haftung der Beklagten jedenfalls im Hinblick
auf den Ausschlussgrund des I 4 Zitt.5 AVB-
RWB nicht gegeben; zudem hat die Beklagte
zu Recht die Einrede der Veriährung erhoben.

Nach g 4 Ziff.5 AVB-RWB bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden, die durch Fehlbeträge
bei der I(assenführung, durch Verstöße beim
Zahlungsakt oder durch Veruntreuung durch
das Personal des Versicherten entstehen.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Frau M. hat
sich gegenüber Herrn C. in Ausübung ihrer
Tätigkeit für das Steuerbüro der ICägerin der
Untreue gemäß $ 266 Abs. 1 StGB strafbar
gemacht. Infolgedessen ist die Klägerin durch
Herrn C. auf Zahlung in Anspruch genommen
worden.

Soweit die Klägerin der Ansicht ist, die von der
Mitarbeiterin der Klägerin begangene Untreue
erfülle keine der in g 4 Ziff .5 AVB-RWB aufge-
führten Varianten, insbesondere nicht den Fall
der ,,Veruntreuung", da dieser sich alleine auf
den Veruntreuungstatbestand des $ 246 Abs. 2
StGB beziehe, kann dem die Kammer nicht
folgen.

Zwar ist die Mitarbeiterin Frau M. vom Land-
gericht lediglich wegen Untreue und Urkunden-
fälschung, nicht hingegen wegen veruntreuen-
der Unterschlagung i.S.d. $ 246 Abs.2 SIGB ver-
urteilt worden. Nach Auffassung der I(ammer
ist das Wort ,,Veruntreuung" jedoch nicht eng
auszulegen, sondern vielmehr dahin gehend zu
verstehen, dass jedweder Untreuetatbestand im
Sinne strafrechtlicher Regelungen erfasst sein
soll.

Für dieses Verständnis der genannten Aus-
schlussklausel spricht sowohl die systematische
Stellung des Begriffs ,,Veruntreuung" als auch
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ihr Sinn und Zweck. Der Variante der ,,Verun-
treuung durch das Personal des Versicherungs-
nehmers" sind in I 4 Zitt.5 AVB-RWB nämlich
die Ausschlussvarianten,,Fehlbeträge bei der
I(assenführung" und,,Verstöße beim Zahlungs-
akt" durch das Personal vorangestellt. Beide
Fälle betreffen Handlungsweisen, die sich
dadurch auszeichnen, dass sie geeignet sind,
den Tatbestand der Untreue i.S.d. $ 266 StGB
zu erfüllen. Es liegt daher nahe, auch die dritte
Fallvariante in diesem Zusammenhang zu
sehen.

Die Ausschlussklauseln in den AVB-RWB zielen
im Übrigen erkennbar darauf ab, dass solche
Verhaltensweisen von Mitarbeitern der Versiche-
rungsnehmer zu Sanktionen führen sollen, die
einen Vermögensschaden beim Versicherer
unter Ausnutzung der ihnen im Rahmen ihrer
Tätigkeit eingeräumten Vertrauensstellung
herbeiführen. Vor diesem Hintergrund würde
es nach Auffassung der I(ammer keinen Sinn
machen, allein den Tatbestand des g 246 Abs.2
SIGB unter die Ausschlussklausel zu subsumie-
ren, das schon ausweislich des Strafrahmens
gleich zu bewertende kriminelle Verhalten der
,,echten" Untreue nach g 266 StGB aber außen
vor zu lassen.

Diesem Verständnis steht - entgegen der
Ansicht der Klägerseite - auch nicht der Wort-
laut des S 4 Zitt.5 AVB-RWB zwingend entgegen
Auch wenn der Gesetzgeber das Wort ,,ver-
üntreuen" alleine für die Handlungsalternative
des g 246 Abs. 2 SIGB verwendet hat, macht
der allgemeine Sprachgebrauch keinerlei ent-
sprechende Differenzierung, versteht vielmehr
unter diesem Begriff auch solche Handlungen,
die das Strafgesetzbuch unter $ 266 SIGB ein-
oldnet.

Es erscheint der l(ammer daher zu weitgehend,
die strafrechtliche Begrifflichkeit als für For-
mulierungen in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen bindend anzusehen. Insoweit sei auch
auf den Grundsatz der Relativität der Rechts-
begriffe hingewiesen, wonach eine Begrifflich-
keit in zwei verschiedenen Rechtsbereichen
durchaus unterschiedliche Bedeutung haben
kann.

5 4 Zift.5 AVB-RWB ist auch wirksam in das
zwischen den Parteien bestehende Vertrags-
verhältnis einbezogen worden. Insbesondere
verstößt die Vorschrift nicht gegen g 9 Abs. 1

oder Abs. 2 i.V.m. $ 5 AGBG. Die I(lauseln sind
insoweit weder als mit Treu und Glauben un-
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Im Rahmen ihrer Tätigkeit bereicherte sich
Frau M., indem sie den Mandanten C. - entgegen
der üblichen Gepflogenheiten des Steuerbera-
tungsbüros - aufforderte; Blankoschecks an die
I(anzlei zu übersenden. Nachdem Herr C. der
Äufforderung nachgekommen war, fertigte sie
mit Hilfe eines Computerprogramms eine Um-
satzsteuervoranmeldung an und setze den dort
errechneten Betrag in das ihr durch den Man-
danten überlassene Scheckformular ein. Die mit
Hilfe des Computers erstellte Umsatzsteuer-
voranmeldung sandte sie Herrn C. zu. Für diesen
war dann Berechnungsergebnis der Steuervor-
anmeldung und spätere Abbuchung im Betrag
identisch.

Zeitgleich fertigte Frau M. eine eigene hand-
schriftliche Voranmeldung für den Mandanten
und sorgte durch Angabe falscher Daten dafür,
dass keine Umsatzsteuervorauszahlung mehr zu
leisten war. Diese Umsatzsteuererklärung sandte
sie an das für Herrn C. zuständige Finanzamt.
Anschließend ließ sie sich den Scheckbetrag auf
ihrem eigenen Konto gutschreiben.

Auf diese Weise gelang es Frau M., sich um ins-
gesamt mehr als 1 Mio. zu bereichern. Wegen
dieser Vorgänge kam es schließlich zu einem
Strafverfahren vor dem Landgericht, in welchem
Frau M. wegen Untreue in 74 Fällen sowie wegen
Url<undenfälschung zu einer mehrjährigen Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde.

Mit Schreiben vom 75.72.1997 meldete die ICä-
gerin der Beklagten den Vorgang als Haftpflicht-
fall und fragte Deckung an. Mit Schreiben vom
23.7.7998 lehnte die Beklagte unter Hinweis auf
ihre AVB-RWB den Versicherungsschutz für den
Haftpflichtfall C. ab.

Der geschädigte Mandant der Versicherungs-
nehmerin, Herr C., erhob gegen die Klägerin und
ihre Angestellte Frau M. beim Landgericht Klage
auf Schadenersatz in Höhe von 795.046,52 DM.
Das Landgericht gab der Klage mit Urteil vom
26.3.7999 statt. Das Landgericht vertrat dabei
die Auffassung, die Klägerin habe für das Fehl-
verhalten ihrer Mitarbeiterin gemäß g 278 Satz 1

BGB zu haften, weshalb Herrn C. ein Anspruch
auf die streitgegenständliche Summe aus positi-
ver Vertragsverletzung zustehe.

Gegen dieses Urteil legte die l0ägerin Berufung
beim Oberlandesgericht ein. Zwischenzeitlich
sagte die Beklagte der Klägerin in einem Schrei-
ben vom 27.7.2000 zu, dass sie bis zum Ablauf
eines Monats nach Zustellung der Entscheidung

des mit dem Haftpflichtprozess befassten Ober-
landesgerichts auf die Geltendmachung der
Einrede der Verjährung verzichten werde.

In der Sitzung des Oberlandesgerichts vom
5.4.2007 schlossen die Parteien sodann einen
Vergleich, in dem sich die Klägerin zum Aus-
gleich aller zwischen ihr und Herrn C. bestehen-
den Rechtsverhältnisse verpflichtete, an diesen
650.000 DM bis spätestens 31.10.2001 zu zahlen.

Der Vergleich enthielt in seiner Schlussklausel
ein gestaffeltes Widerrufsrecht, wonach das
Finanzamt als Streithelfer bis zlum 78.4.20O7,
der Kläger des damaligen Verfahrens, Herr C.,
bis zum 27.4.2007 und die Beklagte (und I(lä-
gerin des vorliegenden Verfahrens) bis zum
74.5.2001 den geschlossenen Vergleich wider-
rufen konnten. I(einer der Beteiligten nutzte
das Widerrufsrecht aus.

Die Klägerin behauptet, sie habe ihre.Leistungs-
verpflichtung aus dem Vergleich vom 5.4.1999
gegenüber Herrn C. erfüIlt. Hinsichtlich des
schadenauslösenden Ereignisses ist sie der An-
sicht, ihr sei es unmöglich gewesen zu bemer-
ken, dass ihre Mitarbeiterin Frau M. Mandant C.

betrog und seine Gelder veruntreute.

Sie ist der Auffassung, dass ihr Anspruch aus
dem Versicherungsvertrag weder aufgrund g 4
Ziff . 5 AVB-RWB noch wegen S 4 Ziff .6 AVB-RWB
ausgeschlossen sei. Ebenso wenig stehe dem
Anspruch die Einrede der Verjährung entgegen.

(Anträge ... )

Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Kläge-
rin aufgrund des streitgegenständlichen Vor-
ganges kein Vermögensschaden entstanden sei.
Vielmehr liege ein Sachschaden vor, der von der
vertraglich geschuldeten Leistung nicht mehr
umfasst sei. Zudem habe die ICägerin diesen
Schaden nicht schuldhaft herbeigeführt, wes-
halb ein Anspruch der Klägerin nicht bestehen
könne.

Sie ist des Weiteren der Ansicht, dass einem
etwaig bestehenden Anspruch jedenfalls die
Einrede der Verjährung entgegenstehe, und
erhebt die entsprechende Einrede. (...)

Die Klage ist nicht begründet. Die Klägerin hat
aus dem streitgegenständlichen Versicherungs-
vertrag im Hinblick auf das Fehlverhalten ihrer
Angestellten M. keinerlei Ansprüche gegen die
Beklagte.

im Zusammenhang mit ihrer Gründung treffen
müssen. Für diesen Zeitpunkt fehlt es jedoch
an dem Nachweis eines Steuerberatervertrages,
aufgrund dessen der Beklagte verpflichtet
gewesen wäre, auf eine geeignete Fassung der
Ge s chäftsführerverträge hinzuwirken.

Das Schreiben der Gemeinschuldnerin vom
15.3.1995 spricht sogar eher dafür, dass der Be-
klagte erst im Vorfeld der Betriebsprüfung (be-
ginnend ab 24.4.7995) im Rahmen der nachträg-
lichen Erstellung der Geschäftsführerverträge
mit allen steueriechtlich maßgeblichen Einzel-
heiten betreffend die 7992 (123.492 DM) urtd
7993 (727.342 DM) an die Gesellschafter-Geschäfts-
führer gezahlten Beträge und deren nachträg-
liche,,Provisionsfindung" durch angebliche
außergewöhnliche Leistungen der beiden Gesell-
schafter-Geschäftsführer F. und S. konfrontiert
worden ist.

Die Formulierung des Schreibens der Gemein-
schuldnerin vom 15.3.1995 wäre nicht erklär-
lich, wenn der Beklagte bereits vor der ersten
Zahlung I(enntnis von allen steuerrechtlich
maßgeblichen Einzelheiten der Umsatzprovi-
sionen gehabt hätte bzw. mit deren Prüfung im
Rahmen eines Steuerberatermandats betraut
gewesen wäre. Dann hätte eine schlichte Bezug-
nahme auf eine angeblich vor der Zahlung statt-
gefundene eingehende Erörterung der Umsatz-
provisionen mit dem Beklagten genügt.

Anderungen der Gesellschafterverträge nach
Beginn des Geschäftsjahres 1992 hätte das
Finanzamt voraussichtlich nicht anerkannt.
Im Übrigen hat der Kläger nicht im Einzelnen
dargelegt, aus welchen Monatsauswertungen
der Beklagte verdeckte Gewinnausschüttungen
hätte entnehmen können.

Der l(äger ist darlegungs- und beweispflichtig
dafür, dass bei pflichtgemäßem Handeln des
Beklagten ein Schaden nicht eingetreten wäre
(BGH, NJW 1994, 1472). Solange es ihm nicht
gelingt, ein Steuerberatermandat für den Zeit-
punkt der Gründung der Gemeinschuldnerin
nachzuweisen, helfen ihm aufgrund der geschil-
derten Anforderungen der Finanzverwaltung
und Finanzgerichte an die Anerkennung von
Betriebsausgaben die Beweiserleichterungen des
Anscheinsbeweises und g 287 ZPO nicht weiter.

Der Beklagte hat vorgetragen, er habe erst im
Zusammenhang mit den im Juli 1993 begonne-
nen Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlus-
ses für 1992 I(enntnis von den vorherigen Ent-
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nahmen der Gesellschafter-Geschäftsführer
erlangt. Den entgegenstehenden Klägervortrag,
der Beklagte habe von den Umsatzprovisionen
schon gewusst, bevor diese überhaupt zur Aus-
führung bzw. Verbuchung gekommen seien, und
diese seien - schon wegen der Höhe der geplan-
ten Zahlungen - im Vorfeld mit Zustimmung des
Beklagten (,,Können Sie machen") angesprochen
worden, hat der Zetge F. nicht hinreichend
bestätigen können.

Seine Angaben dazu sind nicht ergiebig und
weisen erhebliche Erinnerungslücken auf. Er
konnte sich weder an Zeitpunkt und Inhalt
einer angeblich nur telefonisch erfolgten Unter-
redung mit dem Beklagten erinnern noch daran,
ob der Beklagte steuerrechtliche Bedenken
geäußert hat. Er konnte nicht einmal sicher
sagen, wann und in welcher Weise (monatlich
oder quartalsweise) die Umsatzprovisionen im
zweiten Jahr gezahlt und verbucht worden sind.

2. Selbst wenn man unterstellt, dass die Monats-
auswertungen 7992 den Beklagten hätten ver-
anlassen müssen, der Gemeinschuldnerin eine
Anderung der Gesellschafterverträge zum
1.1.1993 zu empfehlen, hätten Schadenersatz-
ansprüche des I(lägers keine Aussichten auf
Erfolg. Nach dem Beklagtenvortrag wäre eine
(weitere) Erhöhung der Geschäftsführergehälter
vom Finanzamt als unangemessen bewertet
worden.

Der Sachvortrag des Klägers, den im Rahmen
des von ihm erhobenen Unterlassungsvorwurfs
die Darlegungs- und Beweislast für den hypo-
thetischen I(ausalverlauf bei vertragsgerechtem
Verhalten des Beklagten trifft (BGH, NJW 1990,
2129; BGH, NJW 1992,2695; Zugehör, Handbuch
der Anwaltshaftung 1999, Rdnr. 1039 m.w.N.J, ent-
hält zur Angemessenheit der Erhöhung der
mit 355.492 DM (1992) bzw.372.000 DM (1993)
bezifferten Bezüge der Geschäftsführer F. und S.

um weitere 723.492 DM bzw. 727.342 DM keine
hinreichenden Angaben.

Die vom ICäger dargelegte Größenordnung der
Unternehmensgruppe N. und der GbR (mit
einem Umsatz von über 4 Mio. DM) und die
hieraus folgende besondere Verantwortung und
Sachkenntnis der Geschäftsführer, die Bedeu-
tung dieser Geschäftsführertätigkeiten und die
Handhabung bei vergleichbaren Unternehmens-
gruppen sind nicht zu berücksichtigten. Maß-
geblich ist allein die Angemessenheit von Ge-
schäftsführergehältern in Bezug auf die konkre-
ten Verhältnisse der Gemeinschuldnerin.
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Wettbewerbsverbot
- Laufzeit: 7 Jahre
- Mandantenschutz
- Abfindungsvereinbarung
- Nachvertragliche Treuepflicht
(OLC Stuttgart, Urt. v. 1.8.2001 - 20 U 55/01)

Leitsätze:

1. Mandantenschutzklauseln sind nur insoweit
als zulässig zu erachten, als ein anerkennens-
wertes Bedürfnis besteht, den Vertragspartner
vor einer illoyalen Verwertung des Erfolgs sei-
ner oder der gemeinsamen Arbeit zu schützen.

2. Ein für den Fall des Ausscheidens eines Ge-

sellschafters aus einer Freiberuflersozietät ver-
einbartes 2eitlich, räumlich und gegenständlich
unbegrenztes Wettbewerbsverbot ist gemäß

$ 138 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 12 Abs. 1 GG sitten-
widrig und daher nichtig.

3. Ein solches Wettbewerbsverbot kann in ent-
sprechender Anwendung des $ 139 BGB nur
dann aufrechterhalten werden, wenn es allein
wegen der unangemessenen Laufzeit gegen die
guten Sitten verstößt.

Zum Sachverhalt:

Die Parteien haben seit Februar 1990 eine ge-

meinsame Anwaltskanzlei in Form einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts betrieben. Ztlor
hatte der Verfügungskläger zu 1) die I(anzlei
als Einzelanwalt geführt.

Im Sozietätsvertrag vom 8.1.1990 haben sie u.a.
folgende Vereinbarungen getroffen:

$2(

2. Die Gesellschafter verpflichten sich gegen-
seitig, ihre ganze Arbeitskraft der Gesellschaft
zu widmen und die dieser übertragenen Manda-
te mit der erforderlichen Sorgfalt zu bearbeiten.
Jedem Gesellschafter ist untersagt, außerhalb
der Gesellschaft als Anwalt tätig zu werden oder
sich an einer entsprechenden Gesellschaft zu
beteiligen. Bei einem Ausscheiden eines Gesell-
schafters darf dieser sieben Jahre lang - gerech-
net ab dem Zeitpunkt seines Ausscheidens -
nicht für ehemalige und gegenwärtige Mandan-
ten der Gesellschaft tätig werden. Auch nicht
für solche Mandanten, die er in der Gesellschaft
allein bearbeitet hat. (...)

$16

1. Die Gesellschaft ist von jedem Gesellschafter
nur aus wichtigem Grund kündbar. Ein Aus-
scheiden ist nur zum Ende eines l(alenderjahres
möglich. Die I(ündigungsfrist beträgt sechs
Monate. Der kündigende Gesellschafter hat aus-
zuscheiden. Die Gesellschaft wird mit den ver-
bleibenden Gesellschaftern fortgesetzt.

2. Scheiden die Gesellschafter G. oder R. aus
wichtigem Grund innerhalb von fünf Jahren
nach dern 1.3.1990 aus, so sind ihre Anteile mit
je 250.000 DM abzufinden zzgl. etwa stehen
gebliebener Gewinne und abzüglich negativer
Gewinnkonten. (... )

Nach dem 1.3.1995 sind die Anteile nach dem
Verkehrswert unter Einschluss des Praxiswerts
abzufinden.

Seit Mitte des Jahres 2000 hat sich das Verhält-
nis der Parteien zunehmend verschlechtert.
Nachdem zunächst ein Ausschluss des Ver-
fügungsklägers zu 2) in Betracht gezogen wurde,
hat der Verfügungsbeklagte nach weiterer Eska-
lation der Auseinandersetzungen den Sozietäts-
vertrag mit Schreiben vom 18.6.2001 fristlos
gekündigt.

Die Verfügungskläger haben im Wege der einst-
weiligen Verfügung u.a. beantragt, den Ver-
fügungskläger zu verpflichten, es zu unterlas-
sen, als Rechtsanwalt zum Nachteil der Anwalts-
kanzlei Dr. M. und Partner Wettbewerb zu
machen, insbesondere außerhalb der Sozietät
der Verfügungskläger selbstständig oder in
Sozietät oder als abhängig Beschäftigter für
eine andere. Rechtsanwaltskanzlei tätig zu sein,
weiter, es zu unterlassen, für ehemalige und
gegenwärtige Mandanten als Rechtsanwalt tätig
zu sein.

Das Landgericht hat den Verfügungsbeklagten
zur Unterlassung einer Wettbewerbstätigkeit
bis zum 20.6.2003 verurteilt.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Ver-
fü gungsbeklagten, der die Auffas sung vertritt,
die Mandantenschutzklausel in dem Sozietäts-
vertrag vom 8.1.1990 sei nichtig.

Der Senat hat das landgerichtliche Urteil ab-
geändert und den Antrag auf Erlass der begehr-
ten Unterlassungsverfügung insgesamt zurück-
gewiesen.

wieder zurückgenommen hat. Dem Gernein-
schuldner könnte deshalb allenfalls zum Vor-
wurf gemacht werden, dass er den ICäger über
die I(onsequenzen der Zurücknahme eines Ein-
spruchs gegen einen Steuerbescheid nicht vor-
sorglich belehrt hat.

Mit dem Landgericht ist auch der Senat der Auf-
fassung, dass die im Verhältnis zwischen Steuer-
berater und Mandanten bestehenden Sorgfalts-
pflichten dies nicht erforderlich machen.

Es kann schon in das Allgemeinwissen gestellt
werden, dass ein eingelegter Rechtsbehelf
gegen eine Verwaltungsentscheidung nicht
wieder zurückgenommen werden kann, ohne
dass dadurch Nachteile befürchtet werden
müssen. Jedenfalls durfte der Gemeinschuldner
von einem entsprechenden Kenntnisstand des

I(lägers, der ein Geschäft ftlhrt, ausgehen.

Dem Gemeinschuldner kann auch nicht zum
Vorwurf gemacht werden, dass er den lCäger zur
Rücknahme der Einsprüche durch eine Falsch-
beratung im Rahmen des Steuerberatungsver-
trages veranlasst hätte. Aus dem übereinstim-
menden Vortrag der Parteien, aber aüch dem
gesamten vorgelegten Schriftwechsel, ergibt
sich, dass einzig und allein die Größe der Pro-
duhtionsverluste bei der Herstellung des Grill'
schinkens im Betrieb des Klägers im Streit war.
Dass es sich dabei nicht um ein steuerrecht-
liches Problem handelt, liegt auf der Hand.

Steuerrechtliche Fragen, für die der ICäger auf
die Fachkompetenz des Gemeinschuldners an-
gewiesen gewesen wäre, waren nicht im Streit.
Die Frage, ob es sinnvoll war, die Auseinander-
setzung mit dem Finanzamt mittels der Ein-
hoiung eines entsprechenden Privatgutachtens
eines Nahrungsmittelsachverständigen weiter-
zuführen oder die Festsetzung zu akzeptieren,
war daher in erster Linie an den lCäger selbst
gerich tet.

Im Übrigen ist es nicht zu beanstanden, dass

seitens der Firma J. und des Gemeinschuldners
zunächst Verhandlungen mit dem Finanzamt
zur Vermeidung der Einholung des in Frage
stehenden Gutachtens geführt wurden. Dies gilt
auch dann noch, wenn - wie der ICäger behaup-
tet - durch ihn tatsächlich bereits ein Vorschuss
für einen entsprechenden Gutachtenauftrag
gezahlt worden sein sollte. Die Frage nach dem
Verwendungszyeck der in dem Schreiben vom
23.2.7996 erwähnten 6.000 DM kann deshalb
offen bleiben.
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2. Nach alledem kommt es auf die Frage, ob ein
Schaden tatsächlich entstanden ist, nicht mehr
an. Die lCage war auch hinsichtlich des in zwei-
ter Instanz geänderten Antrags in vollem Um-
fang unbegründet und die Berufung des I(lägers
deshalb zurückzuweisen.

Vers icherungs schutz
- Veruntreuung durch Mitarbeiter
- Deckungsausschluss
- Verjährungsverzicht
- Auslegung
(LG Köln, Urt. v. 28.2.2002 - 24 O 249/01)

Leitsätze (d. Red.)

1. Der Ausschlusstatbestand der Veruntreuung
durch Personal i.S.d. $ 4 Ziff . 5 AVB-RWB ist
nicht eng auszulegen. Er erfasst alle strafrecht-
lichen Untreuetatbestände.

2. Der Verjährungsverzicht bis einen Monat
nach Rechtskraft der ausstehenden Gerichts-
entscheidung ist dahin auszulegen, dass auch
die bindende Beendigurtg durch Vergleich
erfasst wird.

Zum Sachverhalt

Die ICägerin ist Steuerberaterin und betreibt
ein Steuerberatungsbüro. Sie schloss mit der
Beklagten am 2.11.1987 einen Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherungsvertrag, wo-
bei durch einen Nachtrag vom 18.6.1991 eine
Höchstdeckungssumme von 500.000 DM je.Ver-
sicherungsfall vereinbart wurde. Dem Vertrag
lagen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung von Rechtsanwälten und von Angehörigen
der wirtschaftsprüfenden sowie wirtschafts-
und steuerberatenden Berufen (AVB-RWB) zu-
grunde.

Seit 1988 war die Kanzlei der I(lägerin für Herrn
C. steuerberate.nd tätig, wobei zentraler Tätig-
keitsbereich die Fertigung der Umsatzsteuer-
voranmeldungen und des Umsatzsteuerjahres-
abschlusses war.

Im Jahre'1992 stellte die ICägerin Frau M. als
Steuerfachgehilfin ein; diese war in der Folge-
zeit mit der Betreuung des Mandanten C. befasst.
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Zum Sachverhalt

Der I(läger ist Schausteller und betreibt auf
Volksfesten Imbissstände, in denen er Grill-
schinken als Brötchen- und Tellergerichte ver-
treibt. Die von ihm verkaufte Ware stellt er
selbst aus Rohschinken mit einem Gewicht
zwischen 8 und 10 kg her, indem er die Fleisch-
ware aufbereitet, grillt, schneidet und so in
den Verkauf bringt.

Steuerrechtlich wurde er zunächst von der
Firma J. beraten. Am 1.8.1994 erteilte er dieser
Firma Vollmacht, in seinem Namen und Auftrag
weitere Steuerberätungsverträge zu schließen.
Auf dieser Grundlage beauftragte die Firma J.
den Gerneinschuldner, Steuerberater M., für
den l(läger tätig zu werden. Über das Vermögen
dieses Steuerberaters ist am 31.7.1997 das
I(onkursverfahren eröffnet worden; der Beklagte
ist I(onkursverwalter.

Der ICäger nimmt den Beklagten wegen Ver-
letzung des Steuerberatungsvertrages durch den
Gemeinschuldner M. in Anspruch. Dem liegt
folgender Sachverhalt zugrunde:

Aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamts
im März 1995 wurde bei dem ICäger die Buch-
führung für die Jahre 1991 bis 1993 beanstandet.
Die genannten Zahlen wurden nicht anerkannt
und deshalb die Schätzung des Betriebsgewinns
des ICägers vorgenommen. Das Finanzamt ging
dabei davon aus, dass von dem Gewicht des
durch den ICäger eingesetzten Rohschinkens
60% als Verkaufware auf dem Teller bzw. in dem
Brötchen landen, während der Rest als Schwund
(Fett, Abfall, I(nochgn etc.) unberücksichtigt
bleiben muss. Diese Schwundquote wurde später
in den Steuerbescheiden vom 29.3.1996 und
27.6.7996 noch zugunsten des Klägers aluf 5O%

korrigiert.

Gegen diese Steuerbescheide legte der Gemein-
schuldner - der unstreitig mit der beanstande-
ten Buchführung aus den Jahren 1991 bis 1993
nicht befasst war - für den ICäger Einspruch ein,
weil der Kläger der Meinung war, die Schwund-
quote sei zu niedrig angesetzt.

In der Folgezeit kam es zwischen dem Gemein-
schuldner und der Firma J. einerseits und dem
Finanzamt andererseits zu zahlreichem Schrift-
wechsel, in welchem über eine gütliche Bei-
legung verhandelt wurde. Gleichzeitig korres-
pondierte vor allem die Firma J. mit dem ICäger
wegen der Erfolgsaussichten.

In einem Schreiben vom 23.2.1996 stellte sie
die Einholung eines entsprechenden privatgut_
achtens eines Sachverständigen zu den produk_
tionsverlusten in Aussicht.

Die Verfügungskläger haben keinen Anspruch
gegen den Verfrigungsbeklagten, die Betreuung
gegenwärtiger und ehemaliger Mandanten der
vormaligen Anwaltssozietät Dr. M. zu unterlas-
sen. Die Mandantenschutzvereinbarung in g 2
Abs. 2 Satz 3 und 4 des Sozietätsvertrages, aus
der die Vefügungskläger ihren Unterlassungs_
anspruch herleiten, ist gemäß $ 138 BGB sitten_
widrig und nichtig. Die Vereinbarung kann auch
nicht unter Herabsetzung der zeitlichen und
gegenständlichen Geltung in entsprechender
Anwendung von g 139 BGB aufrechterhalten
werden.

1. Nach der Wertentscheidung des Art. lZ GG,
die auch im privatrecht zu beachten ist, ist die
vertragliche Beschränkung der Berufsausübung
nur insoweit gerechtfertigt, als ein anerken-
nenswertes Bedürfnis besteht, den Vertragspart_
ner vor einer illoyalen Verwertung des Erfolgs
seiner oder der gemeinsamen Arbeit zu schüt_
zen. Über das sich hieraus ergebende schützens_
werte Interesse des begünstigten Vertragspart_
ners darf ein Wettbewerbsverbot nicht hinaus_
gehen.

In dem Maße, wie dies dennoch der Fall ist, ist
regelmäßig die Freiheit der Berufsausübung des
Verpflichteten übermäßig eingeschränkt mit
der Folge, dass das Wettbewerbsverbot sitten_
widrig und damit nichtig ist (sf. Rspr. d. BGH v.
8.5.2000 - u zR 308/98, NJW 2000, 2584 : MDR
2000, 977; v. 29.10.t990 - tt ZR 24r/Bg, NJW
1991,699: CmbHR tggt, t5: MDR t991,4t2; v.
28,4.1986 - rt zR 2s4/8s, NJW 1986, 2g44 : MDR
1987, 30; v. 26.3.1gg4 - il ZR 22g/83, NJW rgs4,
2366: CmbHR 1984, 234: MDR tgB4, Stg).

Dies gilt auch dann, wenn sich - wie hier _
die Vertragspartner gleichberechtigt gegen_
überstehen. Auch in einem solchen Fall ist die
Grenze zur Sittenwidrigkeit nicht erst dann
überschritten, wenn die Vereinbarung die Be_
wegungsfreiheit des Verpflichteten übermäßig
beschränkt, namentlich dessen wirtschaftliche
Existenz gefährdet oder vernichtet. Vielmehr
muss jede vertragliche Beschränkung der Berufs_
ausübung durch ein anerkennenswertes Be_
dürfnis des Vertragspartners gerechtfertigt sein
(BCH v. 29.t0.1990 - il ZR 24t/sg, NJW tggr,
699: GmbHR 1991, I5: MDR tggt,4t2).

Diesen Anforderungen wird das Wettbewerbs_
verbot in g 2 des Gesellschaftsvertrages der
Parteien nicht gerecht.
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Die Mandantenschutzklausel schränkt die
Berufsfreiheit des Verftigungsbeklagten in
doppelter Hinsicht ein. Die Vereinbarung ent_
hält, wenngleich kein lebenslanges, so doch ein
Wettbewerbsverbot rnit einer außerordentlich
langen Laufzeit von siebenJahren. Zudem be_
zieht sie sich ohne zeitliche Begrenzung in die
Vergangenheit auf alle personen, die zu irgend-
einem Zeitpunkt in der elfjährigen Zusammen-
arbeit der Parteien in einem Mandatsverhält_
nis zu der Anwaltsftanzlei Dr. M., G. und R.
standen.

a) Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH
besteht beim Ausscheiden eines Gesellschafters
ein schützenswertes Interesse des Begünstigten
an einem Mandantenschutz nur für einen Zeit_
raum, in dem die während des Bestehens der
Gesells chaft ges chaffenen ges chäftlichen Be-
ziehungen fortwi.rken. Da sich diese Beziehun_
gen nach einer gewissen Zeit verflüchtigen,
muss das l(onkurrenzverbot zeitlich begrenzt
sein (BGH v. 8.5.2000 - il ZR 308/gB, NJW 2000,
2584 : MDR 2000, 977; v. 2g.t0.tgg0 _ tr ZR
24t/89, NJW 1991, 699 : GmbHR tggt, ts : MDR
r991,4t2).

Eine Laufzeit von sieben Jahren ist - wie das
Landgericht zutreffend ausgeführt hat - un_
angemessen, denn für einen derart langen
Schutz vor l(onkurrenztätigkeiten des ausschei_
denden Gesellschafters besteht kein anerken-
nenswertes Bedürfnis.

Die Mandantenschutzklausel könnte jedoch _

verstieße sie nur wegen der überlangen zeit-
lichen Bindung gegen die guten Sitten - im
Wege der geltungserhaltenden Reduktion auf
das noch zu billigende Maß zurückgefrihrt
werden. Dem liegt die Erwägung zugrunde,
dass eine zu weit gehende zeitliche Erstreckung
der Beschränkung derart in Teilabschnitte zu
zerlegen ist, dass diese sich als Teile eines
ganzen Vertrages i.S.d. $ 139 BGB darstellen mit
der Folge, dass sie bei einem entsprechenden
Parteiwillen mit einer kürzeren, nicht zu be_
anstandenden Laufzeit aufrechterhalten bleiben
(st. Rspr. d. BCH v. t4.Z.tgg7 - il ZR 238/96, NJW
1997,3089: MDR 1997,953; v.29.10.19g0 _ il ZR
24t/89, NJW 199t, 69s : CmbHR tggt, t5 : MDR
t99t,4t2).

b) Eine geltungserhaltende Reduktion kommt
aber vorliegend nicht in Betracht. Das Wett_
bewerbsverbot verstößt nämlich nicht allein
wegen def unangemessen langen Laufzeit gegen
die guten Sitten, sondern überschreitet aucl.r

Aus den Gründen

Am 3.9.1996 nahm der lCäger einen durch die
Firma J. vereinbarten Termin beim Finanzamt
zur Besprechung der Angelegenheit wahr. Der
Gemeinschuldner befand sich zu diesem Zeit_
punkt in Urlaub. Vonseiten der Firma J. war
niemand anwesend. Im Rahmen des Termins
nahm der ICäger seine Einsprüche gegen die
Steuerbescheide vom 29.3.1996 und 21.6.1996
zurück.

In der Folgezeit gab der Ifläger ein Sachverstän_
digengutachten zur Frage äer produktions_
verluste in Auftrag. Der Sachverständige kam
dabei zu dem Ergebnis, dass sich der tatsäch_
liche Gewichtsschwund des durch den I0äger
eingesetzten Schinkens auf über 70 % belaufe.

Der I(läger, der die Erkenntnisse aus dem Gut_
achten des Sachverständigen wegen der Zurück_
nahme der Einsprüche nicht mehr verwerten
kann, sieht sich durch den Gemeinschuldner
falsch beraten und geschädigt und hat deshalb
beantragt, zu seinen Gunsten eine Schaden_
ersatzforderung in Höhe von 1gg.110,33 DM
zur I(onkurstabelle festzustellen.

Das Landgericht hat die ICage abgewiesen. Die
dagegen gerichtete Berufung blieb ohne Erfolg

Aus den Gründen:

Mit dem Landgericht ist auch der Senat der Auf_
fassung, dass der Iüäger keinen Anspruch gegen
den Beklagten wegen Verletzung seines mit dem
Gemeinschuldner eingegangenen Steuerbera_
tungsvertrages (pW) besitzt.

1. Die Anspruchsvoraussetzungen ftir eine posi_
tive Vertragsverletzung sind nicht gegeben. Als
Schadenereignis käme dabei allenfalls in Be_
tracht, dass die Steuerbescheide betreffend die
Jahre 1991 bis 1993, welche den Ifläger angeb-
lich mit zu hohen Steuerfordet,rrrgÄ belasten,
wegen d.eren Bestandskraft nicht rückgängig
gemacht werden können. Die Schaden stiftende
Handlung hat aber nicht der Gemeinschuldner,
sondern der I(1äger selbst vorgenommen.

Unstreitig war er es, der im Besprechungstermin
vor dem Finanzamt am 3.9.1996 die durch den
Gemeinschuldner eingelegten Rechtsbehelfe
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dem Gegenstand nach das zulässige Maß' weil es

sich nicht nur auf die gegenwärtigen, sondern

ohne jede zeitliche oder sachliche Begrenzung

auf alle ehemaligen Mandanten erstreckt' gleich

aus welchem Grund oder wie lange das Mandats-

verhältnis nicht mehr besteht und unabhängig
davon, welcher Anwalt das frühere Mandat be-

gründet und betreut hat.

Die vertragliche Beschränkung der Berufsfrei-
heit finclet ihre Rechtfertigung allein dalin'
dass der Berechtigte vor einer illoyalen Verwer-

tung des Erfolgs gemeinsamer Arbeit durch den

Verpflichteten geschützt werden soll' Von einer
illoyalen Verwertung des Erfolgs gefneinsamer

Arbeit kann aber bei der Betreuung ehemaliger
Mandanten einer Anwaltskanzlei, die diese

schon vor dem Ausscheiden des Verpflichteten
verloren hatte, nicht gesprochen werden'

Das zwischen den Parteien vereinbarte Wett-

bewerbsverbot erfasst aber gerade auch solche

Mandanten. Nach clem Wortlaut der lCausel

wäre der ausgeschiedene Anwalt von dem Wett-

bewerb um Mandanten ausgeschlossen, die sich

aus Unzufriedenheit urit der Betreuung durch

einen anderen Anwalt der Sozietät in der Ver-

gangenheit von dieser bereits abgewandt hatten'

Gleichermaßen wäre ihm die Fortführung oder

Neubegründung solcher Mandatsverhältnisse
untersigt, denen eine besondere, z'B' vetwanclt-

schaftliche Beziehung oder ein ausgeprägtes

Vertrauensverhältnis zugrunde liegt' Die Aus-

sicht, einen solchen Mandanten ftir die Sozietät

gewinnen zu können, liegt auch für den Fall

iern, dass dem Ausgeschiedenen eine Fortfüh-
rung oder Neubegründung des Mandats unter-

sagt wäre. Von einem schützenswerten Interesse

der I(anzlei vor einerrr Wettbewerb des Aus-

geschiedenen kann in diesen Fällen keine Rede

sein.

Schließlich wird sich auch ein Mandant' dessen

Manclat ztr Zufriedenheit geführt und beendet

worden ist, im Falle neuen Beratungs- oder Ver-

tretungsbedarfs nicht regelmäßig, unbesehen

und unabhängig vom Zeitablauf erneut an clie-

selbe Anwaltskanzlei wenden. Angesichts zu-

nehmender Spezialisierung in der Anwaltschaft
wird die Entscheidung eines Mandanten für
eine Anwaltskanzlei nicht zuletzt von deren

Renommee auf dem jeweils geforderten Spezial-

gebiet abhängen. Hinzu kommt' dass die Bindung

eines ehemaligen Mandanten an eine Anwalts-

kanzlei mit fortschleitender Zeit abnimmt und

der früheren Tätigkeit umso geringere Bedeutung

für die neuerliche Entscheidung zukomnt' je
weiter sie zuräckliegt. Dies gilt insbesondere
für den häufigen Fall wechselnden Anwalts-

bestandes in einer I(anzlei.

Bei Anwaltskanzleien ist daher nicht jeder ehe-

malige auch mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit ein zukünftiger Mandant. Ein anerkennens-

wertes Interesse der Verfügungskläger, sich vor

der I(onkurrenz um Mandanten zu schützen'

die die l(anzlei im Zeitpunkt des Ausscheidens

cles Verfügungsbeklagten bereits verloren hatte'

besteht indessen nicht. I(eines Schutzes be-

dürfen die Verfügungskläger auch hinsichtlich
solcher ehemaliger Mandanten, die auf eigenen

Wunsch einzig vom Verfügungsbeklagten be-

treut worden waren.

Die einen derart weit gehenden Schutz be-

zweckende Regelung in $ 2 Abs' 2 Satz 3 und 4

des Gesellschaftsvertrages ist daher nidntig (vgl

hierzu auch BCH v' 2g'10.1990 - ll ZR 241/89'
NJW tggt, 699 : CmbHR 1991, I5 : MDR I99l'
412, für den Fall eines Wettbewerbsverbots bei einer

Ste u erbera terka nzl ei ) .

Die Erstreckung auf sämtliche ehemalige Man-

danten cler I(anzlei kann auch nicht im Wege

geltungserhaltender Reduktion auf das noch

zu billigende Maß zurückgeführt werden' Die

geltungserhaltende Reduktion findet dort ihre

ä.".rr", wo die Sittenwidrigkeit nicht allein in
der zeitlichen Ausdehnung liegt, sondern das

Wettbewerbsverbot auch in gegenständlicher
Hinsicht das notwendige Maß überschreitet'
In einem solchen Fall müsste nicht nur eine

bloß quantitativ zu weit gehende' im Übrigen
aber von clem anzuerkennenden Willen der

Parteien getragene Regelung auf das zulässige

Maß zurückgeführt werden. Vielmehr müsste

auf den übrigen Inhalt des sittenwidrigen
Geschäfts rechtsgestaltend eingewirkt werden'

Dies überschreitet den den Gerichten eingeräum-

ten Gestaltungsspielraum und widerspricht zu-

dem dem mit $ 138 BGB verfotgten Zweck, dem

Betroffenen das Risiko der Sittenwidrigkeit
eines Wettbewerbsverbots zuztlweisen (BCH v'

I4.7.tgg7 - tt zR 238/96, NJW 1997, 3089 : MDR

1997,953; v.29 t0.1990 - tt ZR 24t/89, N'tW

Iggt,699: CmbHR tggl, I5: MDR 1991,412)'

So ist es aber hier. Die Erstreckung des Wett-

bewerbsverbots auf sämtliche ehemalige Man-

danten betrifft nicht den zeitlichen, sondern

den gegenständlichen Geltungsbercict' (BCH v'

26.3.1954 - tt zR 229/53, NJW 1994,2366:
GmbHR 1984,234: MDR 7984' 819)'

Für eine Beschränkung des I(reises der ehemali-

gen Mandanten, die vom Wettbewerbsverbot
erfasst sein sollen, sind ganz unterschiedliche
Regelungen denkbar; etwa die Anknüpfung
an ein von dem jeweiligen Anwalt in der l(anz'
lei vornehmlich bearbeitetes Sachgebiet' an

die Person des jeweils tätig gewesenen Anwalts

oder an den bei erneuter Beauftragung ge'

äußerten Wunsch des ehemaligen Mandanten'
Eine zeitliche Begrenzung in clie Vergangenheit

ist demnach nur eine von mehreren sachgerech-

ten Möglichkeiten' das Wettbewerbsverbot auf
clas notwendige uncl damit zulässige Maß zu

beschränken.

Da nach alledem die vereinbarte Mandanten-

schutzklausel in mehrfacher Weise sittenwidrig
ist und ein Anhaltspunkt daftir fehlt, welche

Regelung im Falle der Unwirksamkeit von $ 2

des Gesellschaftsvertrages gelten solf ist für
eine teilweise Aufrechterhaltung der sitten-
widrigen Regelung kein Raum'

2. Ein Unterlassungsanspruch der Verfügungs-

kläger besteht auch nicht unter einem anderen

rechtlichen Gesichtspunkt. Die nachvertrag'
liche Treuepflicht schließt den ausgeschiedenen

Gesellschafter nicht vom Wettbewerb um die

Mandanten der Gesellschaft aus' Nach seinem

Ausscheiden aus der Gesellschaft ist der Ver-

fügungsbeklagte nicht gehalten, durch eigene

geichffiliche Zurückhaltung die Gesellschaft

vor wirtschaftlichen Nachteilen zu bewahren
(BCH v. 2s.t0.tgg0 - tt ZR 24t/89, NJW t99t'
699: GmbHR tggl, t5 : MDR 1991,412)'

Auch der Abfindungsvereinbarung in $ 15 Abs' 2

des Gesellschaftsvertrages ist Abweichendes
nicht zu entnehmen ' Zwat ist in der Regel davon

auszugehen, class das Ausscheiden eines Gesell-

schafters aus einer Freiberuflersozietät gegen

Zahlung einer Abfindung, die auch den Wert
des Mandantenstammes abgelten soll, mangels

abweichender Abreden zur Folge hat' dass der

ausscheidende Gesellschafter die Mandanten der

Sozietät nicht mitnehmen darf, sondern sie -
längstens für zwei Jahre - seinen bisherigen
Partnern belassen muss (BGH v 8 5'2000 - Il ZR

308/g8, NJW 2000,2584: MDR 2000,977)'

Dieser Grundsatz kann hier aber nicht heran-

gezogen werden. Der Sozietätsvertrag der Par-

ieien enthält in $ 2 Abs. 2 und $ 16 Abs' 2 aluf-

einander abgestimmte und voneinander ab-

hängige Regelungen. Die Einbeziehung des in
den Beziehungen zu den Mandanten bestehen-

den ,,good will" in die Abfindung ist der Aus-
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gleich dafür, dass der ausscheidende Gesell-
schafter den Mandantenstamm seinen bisheri-
gen Sozii belässt. Folge cler Nichtigkeit der
Mandantenschutzklausel in $ 2 Abs. 2 des Gesell-
schaftsvertrages ist daher die Nichtigkeit auch
der Abfindungsregelung'

Ob die Parteien, hätten sie die Unwirksamkeit
des vereinbarten Wettbewerbsverbots gekannt,
eine eingeschränkte, in zeitlicher und gegen-

ständlicher Hinsicht das notwendige Maß nicht
überschreitende Mandantenschutzklausel ver-
einbart hätten oder von einer solchen abgesehen
und dem ausscheidenden Gesellschafter im
Gegenzug auch keinen den ,,good will" umfas-
senden Abfindungsanspruch zugebilligt hätten,
lässt sich den Vereinbarungen nicht entnehmen.

Der Senat sieht sich daher an einer rechts-
gestaltenclen Einwirkung durch Anpassung des

Wettbewerbsverbots unter Aufrechterhaltung
des vollen Abfindungsanspruchs gehindert.
gin Anspruch der Verfügungskläger auf Unter-
lassung der Betreuung gegenwärtiger oder
ehemaliger Mandanten der vormaligen Anwalts-
kanzlei Dr. M., G. und R. besteht daher im
Ergebnis nicht.

Steuerberaterhaftung
- BelehrungsPflichten
- Rücknahme des Einspruchs und deren Folgen

- Höhe der Produktionsverluste
(OLG Zweibrücken, Urt. v. 16.11.2000 - 4 U 286/99)

Leitsätze:

1. Ein Steuerberater muss seinen Mandanten
nicht vorsorglich darüber belehren, dass mit
der Rücknahme des Einspruchs gegen einen
Steuerbescheid nachteilige Folgen verbunden
sind.

2. Die Frage, ob es sinnvoll ist' eine Aus-

einandersetzung mit dem Finanzamt mittels
Einholung eines Gutachtens eines Nahrungs-
mittelsachverständigen weiterzuführen (hier:
Produktionsverluste bei Herstellung von Grill-
schinken), liegt auf tatsächlichem Gebiet und
ist in erster Linie an den Mandanten des Steuer'
beraters selbst gerichtet. Schätzt der Mandant
diese Sachlage falsch ein, so kommt eine Haf'
tung des Steuerberaters wegen Falschberatung
grundsätzlich nicht in Betracht.
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dem Gegenstand nach das zulässige Maß' weil es

sich nicht nur auf die gegenwärtigen, sondern

ohne jede zeitliche oder sachliche Begrenzung

auf alle ehemaligen Mandanten erstreckt' gleich

aus welchem Grund oder wie lange das Mandats-

verhältnis nicht mehr besteht und unabhängig
davon, welcher Anwalt das frühere Mandat be-

gründet und betreut hat.

Die vertragliche Beschränkung der Berufsfrei-
heit finclet ihre Rechtfertigung allein dalin'
dass der Berechtigte vor einer illoyalen Verwer-

tung des Erfolgs gemeinsamer Arbeit durch den

Verpflichteten geschützt werden soll' Von einer
illoyalen Verwertung des Erfolgs gefneinsamer

Arbeit kann aber bei der Betreuung ehemaliger
Mandanten einer Anwaltskanzlei, die diese

schon vor dem Ausscheiden des Verpflichteten
verloren hatte, nicht gesprochen werden'

Das zwischen den Parteien vereinbarte Wett-

bewerbsverbot erfasst aber gerade auch solche

Mandanten. Nach clem Wortlaut der lCausel

wäre der ausgeschiedene Anwalt von dem Wett-

bewerb um Mandanten ausgeschlossen, die sich

aus Unzufriedenheit urit der Betreuung durch

einen anderen Anwalt der Sozietät in der Ver-

gangenheit von dieser bereits abgewandt hatten'

Gleichermaßen wäre ihm die Fortführung oder

Neubegründung solcher Mandatsverhältnisse
untersigt, denen eine besondere, z'B' vetwanclt-

schaftliche Beziehung oder ein ausgeprägtes

Vertrauensverhältnis zugrunde liegt' Die Aus-

sicht, einen solchen Mandanten ftir die Sozietät

gewinnen zu können, liegt auch für den Fall

iern, dass dem Ausgeschiedenen eine Fortfüh-
rung oder Neubegründung des Mandats unter-

sagt wäre. Von einem schützenswerten Interesse

der I(anzlei vor einerrr Wettbewerb des Aus-

geschiedenen kann in diesen Fällen keine Rede

sein.

Schließlich wird sich auch ein Mandant' dessen

Manclat ztr Zufriedenheit geführt und beendet

worden ist, im Falle neuen Beratungs- oder Ver-

tretungsbedarfs nicht regelmäßig, unbesehen

und unabhängig vom Zeitablauf erneut an clie-

selbe Anwaltskanzlei wenden. Angesichts zu-

nehmender Spezialisierung in der Anwaltschaft
wird die Entscheidung eines Mandanten für
eine Anwaltskanzlei nicht zuletzt von deren

Renommee auf dem jeweils geforderten Spezial-

gebiet abhängen. Hinzu kommt' dass die Bindung

eines ehemaligen Mandanten an eine Anwalts-

kanzlei mit fortschleitender Zeit abnimmt und

der früheren Tätigkeit umso geringere Bedeutung

für die neuerliche Entscheidung zukomnt' je
weiter sie zuräckliegt. Dies gilt insbesondere
für den häufigen Fall wechselnden Anwalts-

bestandes in einer I(anzlei.

Bei Anwaltskanzleien ist daher nicht jeder ehe-

malige auch mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit ein zukünftiger Mandant. Ein anerkennens-

wertes Interesse der Verfügungskläger, sich vor

der I(onkurrenz um Mandanten zu schützen'

die die l(anzlei im Zeitpunkt des Ausscheidens

cles Verfügungsbeklagten bereits verloren hatte'

besteht indessen nicht. I(eines Schutzes be-

dürfen die Verfügungskläger auch hinsichtlich
solcher ehemaliger Mandanten, die auf eigenen

Wunsch einzig vom Verfügungsbeklagten be-

treut worden waren.

Die einen derart weit gehenden Schutz be-

zweckende Regelung in $ 2 Abs' 2 Satz 3 und 4

des Gesellschaftsvertrages ist daher nidntig (vgl

hierzu auch BCH v' 2g'10.1990 - ll ZR 241/89'
NJW tggt, 699 : CmbHR 1991, I5 : MDR I99l'
412, für den Fall eines Wettbewerbsverbots bei einer

Ste u erbera terka nzl ei ) .

Die Erstreckung auf sämtliche ehemalige Man-

danten cler I(anzlei kann auch nicht im Wege

geltungserhaltender Reduktion auf das noch

zu billigende Maß zurückgeführt werden' Die

geltungserhaltende Reduktion findet dort ihre

ä.".rr", wo die Sittenwidrigkeit nicht allein in
der zeitlichen Ausdehnung liegt, sondern das

Wettbewerbsverbot auch in gegenständlicher
Hinsicht das notwendige Maß überschreitet'
In einem solchen Fall müsste nicht nur eine

bloß quantitativ zu weit gehende' im Übrigen
aber von clem anzuerkennenden Willen der

Parteien getragene Regelung auf das zulässige

Maß zurückgeführt werden. Vielmehr müsste

auf den übrigen Inhalt des sittenwidrigen
Geschäfts rechtsgestaltend eingewirkt werden'

Dies überschreitet den den Gerichten eingeräum-

ten Gestaltungsspielraum und widerspricht zu-

dem dem mit $ 138 BGB verfotgten Zweck, dem

Betroffenen das Risiko der Sittenwidrigkeit
eines Wettbewerbsverbots zuztlweisen (BCH v'

I4.7.tgg7 - tt zR 238/96, NJW 1997, 3089 : MDR

1997,953; v.29 t0.1990 - tt ZR 24t/89, N'tW

Iggt,699: CmbHR tggl, I5: MDR 1991,412)'

So ist es aber hier. Die Erstreckung des Wett-

bewerbsverbots auf sämtliche ehemalige Man-

danten betrifft nicht den zeitlichen, sondern

den gegenständlichen Geltungsbercict' (BCH v'

26.3.1954 - tt zR 229/53, NJW 1994,2366:
GmbHR 1984,234: MDR 7984' 819)'

Für eine Beschränkung des I(reises der ehemali-

gen Mandanten, die vom Wettbewerbsverbot
erfasst sein sollen, sind ganz unterschiedliche
Regelungen denkbar; etwa die Anknüpfung
an ein von dem jeweiligen Anwalt in der l(anz'
lei vornehmlich bearbeitetes Sachgebiet' an

die Person des jeweils tätig gewesenen Anwalts

oder an den bei erneuter Beauftragung ge'

äußerten Wunsch des ehemaligen Mandanten'
Eine zeitliche Begrenzung in clie Vergangenheit

ist demnach nur eine von mehreren sachgerech-

ten Möglichkeiten' das Wettbewerbsverbot auf
clas notwendige uncl damit zulässige Maß zu

beschränken.

Da nach alledem die vereinbarte Mandanten-

schutzklausel in mehrfacher Weise sittenwidrig
ist und ein Anhaltspunkt daftir fehlt, welche

Regelung im Falle der Unwirksamkeit von $ 2

des Gesellschaftsvertrages gelten solf ist für
eine teilweise Aufrechterhaltung der sitten-
widrigen Regelung kein Raum'

2. Ein Unterlassungsanspruch der Verfügungs-

kläger besteht auch nicht unter einem anderen

rechtlichen Gesichtspunkt. Die nachvertrag'
liche Treuepflicht schließt den ausgeschiedenen

Gesellschafter nicht vom Wettbewerb um die

Mandanten der Gesellschaft aus' Nach seinem

Ausscheiden aus der Gesellschaft ist der Ver-

fügungsbeklagte nicht gehalten, durch eigene

geichffiliche Zurückhaltung die Gesellschaft

vor wirtschaftlichen Nachteilen zu bewahren
(BCH v. 2s.t0.tgg0 - tt ZR 24t/89, NJW t99t'
699: GmbHR tggl, t5 : MDR 1991,412)'

Auch der Abfindungsvereinbarung in $ 15 Abs' 2

des Gesellschaftsvertrages ist Abweichendes
nicht zu entnehmen ' Zwat ist in der Regel davon

auszugehen, class das Ausscheiden eines Gesell-

schafters aus einer Freiberuflersozietät gegen

Zahlung einer Abfindung, die auch den Wert
des Mandantenstammes abgelten soll, mangels

abweichender Abreden zur Folge hat' dass der

ausscheidende Gesellschafter die Mandanten der

Sozietät nicht mitnehmen darf, sondern sie -
längstens für zwei Jahre - seinen bisherigen
Partnern belassen muss (BGH v 8 5'2000 - Il ZR

308/g8, NJW 2000,2584: MDR 2000,977)'

Dieser Grundsatz kann hier aber nicht heran-

gezogen werden. Der Sozietätsvertrag der Par-

ieien enthält in $ 2 Abs. 2 und $ 16 Abs' 2 aluf-

einander abgestimmte und voneinander ab-

hängige Regelungen. Die Einbeziehung des in
den Beziehungen zu den Mandanten bestehen-

den ,,good will" in die Abfindung ist der Aus-
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gleich dafür, dass der ausscheidende Gesell-
schafter den Mandantenstamm seinen bisheri-
gen Sozii belässt. Folge cler Nichtigkeit der
Mandantenschutzklausel in $ 2 Abs. 2 des Gesell-
schaftsvertrages ist daher die Nichtigkeit auch
der Abfindungsregelung'

Ob die Parteien, hätten sie die Unwirksamkeit
des vereinbarten Wettbewerbsverbots gekannt,
eine eingeschränkte, in zeitlicher und gegen-

ständlicher Hinsicht das notwendige Maß nicht
überschreitende Mandantenschutzklausel ver-
einbart hätten oder von einer solchen abgesehen
und dem ausscheidenden Gesellschafter im
Gegenzug auch keinen den ,,good will" umfas-
senden Abfindungsanspruch zugebilligt hätten,
lässt sich den Vereinbarungen nicht entnehmen.

Der Senat sieht sich daher an einer rechts-
gestaltenclen Einwirkung durch Anpassung des

Wettbewerbsverbots unter Aufrechterhaltung
des vollen Abfindungsanspruchs gehindert.
gin Anspruch der Verfügungskläger auf Unter-
lassung der Betreuung gegenwärtiger oder
ehemaliger Mandanten der vormaligen Anwalts-
kanzlei Dr. M., G. und R. besteht daher im
Ergebnis nicht.

Steuerberaterhaftung
- BelehrungsPflichten
- Rücknahme des Einspruchs und deren Folgen

- Höhe der Produktionsverluste
(OLG Zweibrücken, Urt. v. 16.11.2000 - 4 U 286/99)

Leitsätze:

1. Ein Steuerberater muss seinen Mandanten
nicht vorsorglich darüber belehren, dass mit
der Rücknahme des Einspruchs gegen einen
Steuerbescheid nachteilige Folgen verbunden
sind.

2. Die Frage, ob es sinnvoll ist' eine Aus-

einandersetzung mit dem Finanzamt mittels
Einholung eines Gutachtens eines Nahrungs-
mittelsachverständigen weiterzuführen (hier:
Produktionsverluste bei Herstellung von Grill-
schinken), liegt auf tatsächlichem Gebiet und
ist in erster Linie an den Mandanten des Steuer'
beraters selbst gerichtet. Schätzt der Mandant
diese Sachlage falsch ein, so kommt eine Haf'
tung des Steuerberaters wegen Falschberatung
grundsätzlich nicht in Betracht.
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Zum Sachverhalt

Der I(läger ist Schausteller und betreibt auf
Volksfesten Imbissstände, in denen er Grill-
schinken als Brötchen- und Tellergerichte ver-
treibt. Die von ihm verkaufte Ware stellt er
selbst aus Rohschinken mit einem Gewicht
zwischen 8 und 10 kg her, indem er die Fleisch-
ware aufbereitet, grillt, schneidet und so in
den Verkauf bringt.

Steuerrechtlich wurde er zunächst von der
Firma J. beraten. Am 1.8.1994 erteilte er dieser
Firma Vollmacht, in seinem Namen und Auftrag
weitere Steuerberätungsverträge zu schließen.
Auf dieser Grundlage beauftragte die Firma J.
den Gerneinschuldner, Steuerberater M., für
den l(läger tätig zu werden. Über das Vermögen
dieses Steuerberaters ist am 31.7.1997 das
I(onkursverfahren eröffnet worden; der Beklagte
ist I(onkursverwalter.

Der ICäger nimmt den Beklagten wegen Ver-
letzung des Steuerberatungsvertrages durch den
Gemeinschuldner M. in Anspruch. Dem liegt
folgender Sachverhalt zugrunde:

Aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamts
im März 1995 wurde bei dem ICäger die Buch-
führung für die Jahre 1991 bis 1993 beanstandet.
Die genannten Zahlen wurden nicht anerkannt
und deshalb die Schätzung des Betriebsgewinns
des ICägers vorgenommen. Das Finanzamt ging
dabei davon aus, dass von dem Gewicht des
durch den ICäger eingesetzten Rohschinkens
60% als Verkaufware auf dem Teller bzw. in dem
Brötchen landen, während der Rest als Schwund
(Fett, Abfall, I(nochgn etc.) unberücksichtigt
bleiben muss. Diese Schwundquote wurde später
in den Steuerbescheiden vom 29.3.1996 und
27.6.7996 noch zugunsten des Klägers aluf 5O%

korrigiert.

Gegen diese Steuerbescheide legte der Gemein-
schuldner - der unstreitig mit der beanstande-
ten Buchführung aus den Jahren 1991 bis 1993
nicht befasst war - für den ICäger Einspruch ein,
weil der Kläger der Meinung war, die Schwund-
quote sei zu niedrig angesetzt.

In der Folgezeit kam es zwischen dem Gemein-
schuldner und der Firma J. einerseits und dem
Finanzamt andererseits zu zahlreichem Schrift-
wechsel, in welchem über eine gütliche Bei-
legung verhandelt wurde. Gleichzeitig korres-
pondierte vor allem die Firma J. mit dem ICäger
wegen der Erfolgsaussichten.

In einem Schreiben vom 23.2.1996 stellte sie
die Einholung eines entsprechenden privatgut_
achtens eines Sachverständigen zu den produk_
tionsverlusten in Aussicht.

Die Verfügungskläger haben keinen Anspruch
gegen den Verfrigungsbeklagten, die Betreuung
gegenwärtiger und ehemaliger Mandanten der
vormaligen Anwaltssozietät Dr. M. zu unterlas-
sen. Die Mandantenschutzvereinbarung in g 2
Abs. 2 Satz 3 und 4 des Sozietätsvertrages, aus
der die Vefügungskläger ihren Unterlassungs_
anspruch herleiten, ist gemäß $ 138 BGB sitten_
widrig und nichtig. Die Vereinbarung kann auch
nicht unter Herabsetzung der zeitlichen und
gegenständlichen Geltung in entsprechender
Anwendung von g 139 BGB aufrechterhalten
werden.

1. Nach der Wertentscheidung des Art. lZ GG,
die auch im privatrecht zu beachten ist, ist die
vertragliche Beschränkung der Berufsausübung
nur insoweit gerechtfertigt, als ein anerken-
nenswertes Bedürfnis besteht, den Vertragspart_
ner vor einer illoyalen Verwertung des Erfolgs
seiner oder der gemeinsamen Arbeit zu schüt_
zen. Über das sich hieraus ergebende schützens_
werte Interesse des begünstigten Vertragspart_
ners darf ein Wettbewerbsverbot nicht hinaus_
gehen.

In dem Maße, wie dies dennoch der Fall ist, ist
regelmäßig die Freiheit der Berufsausübung des
Verpflichteten übermäßig eingeschränkt mit
der Folge, dass das Wettbewerbsverbot sitten_
widrig und damit nichtig ist (sf. Rspr. d. BGH v.
8.5.2000 - u zR 308/98, NJW 2000, 2584 : MDR
2000, 977; v. 29.10.t990 - tt ZR 24r/Bg, NJW
1991,699: CmbHR tggt, t5: MDR t991,4t2; v.
28,4.1986 - rt zR 2s4/8s, NJW 1986, 2g44 : MDR
1987, 30; v. 26.3.1gg4 - il ZR 22g/83, NJW rgs4,
2366: CmbHR 1984, 234: MDR tgB4, Stg).

Dies gilt auch dann, wenn sich - wie hier _
die Vertragspartner gleichberechtigt gegen_
überstehen. Auch in einem solchen Fall ist die
Grenze zur Sittenwidrigkeit nicht erst dann
überschritten, wenn die Vereinbarung die Be_
wegungsfreiheit des Verpflichteten übermäßig
beschränkt, namentlich dessen wirtschaftliche
Existenz gefährdet oder vernichtet. Vielmehr
muss jede vertragliche Beschränkung der Berufs_
ausübung durch ein anerkennenswertes Be_
dürfnis des Vertragspartners gerechtfertigt sein
(BCH v. 29.t0.1990 - il ZR 24t/sg, NJW tggr,
699: GmbHR 1991, I5: MDR tggt,4t2).

Diesen Anforderungen wird das Wettbewerbs_
verbot in g 2 des Gesellschaftsvertrages der
Parteien nicht gerecht.
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Die Mandantenschutzklausel schränkt die
Berufsfreiheit des Verftigungsbeklagten in
doppelter Hinsicht ein. Die Vereinbarung ent_
hält, wenngleich kein lebenslanges, so doch ein
Wettbewerbsverbot rnit einer außerordentlich
langen Laufzeit von siebenJahren. Zudem be_
zieht sie sich ohne zeitliche Begrenzung in die
Vergangenheit auf alle personen, die zu irgend-
einem Zeitpunkt in der elfjährigen Zusammen-
arbeit der Parteien in einem Mandatsverhält_
nis zu der Anwaltsftanzlei Dr. M., G. und R.
standen.

a) Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH
besteht beim Ausscheiden eines Gesellschafters
ein schützenswertes Interesse des Begünstigten
an einem Mandantenschutz nur für einen Zeit_
raum, in dem die während des Bestehens der
Gesells chaft ges chaffenen ges chäftlichen Be-
ziehungen fortwi.rken. Da sich diese Beziehun_
gen nach einer gewissen Zeit verflüchtigen,
muss das l(onkurrenzverbot zeitlich begrenzt
sein (BGH v. 8.5.2000 - il ZR 308/gB, NJW 2000,
2584 : MDR 2000, 977; v. 2g.t0.tgg0 _ tr ZR
24t/89, NJW 1991, 699 : GmbHR tggt, ts : MDR
r991,4t2).

Eine Laufzeit von sieben Jahren ist - wie das
Landgericht zutreffend ausgeführt hat - un_
angemessen, denn für einen derart langen
Schutz vor l(onkurrenztätigkeiten des ausschei_
denden Gesellschafters besteht kein anerken-
nenswertes Bedürfnis.

Die Mandantenschutzklausel könnte jedoch _

verstieße sie nur wegen der überlangen zeit-
lichen Bindung gegen die guten Sitten - im
Wege der geltungserhaltenden Reduktion auf
das noch zu billigende Maß zurückgefrihrt
werden. Dem liegt die Erwägung zugrunde,
dass eine zu weit gehende zeitliche Erstreckung
der Beschränkung derart in Teilabschnitte zu
zerlegen ist, dass diese sich als Teile eines
ganzen Vertrages i.S.d. $ 139 BGB darstellen mit
der Folge, dass sie bei einem entsprechenden
Parteiwillen mit einer kürzeren, nicht zu be_
anstandenden Laufzeit aufrechterhalten bleiben
(st. Rspr. d. BCH v. t4.Z.tgg7 - il ZR 238/96, NJW
1997,3089: MDR 1997,953; v.29.10.19g0 _ il ZR
24t/89, NJW 199t, 69s : CmbHR tggt, t5 : MDR
t99t,4t2).

b) Eine geltungserhaltende Reduktion kommt
aber vorliegend nicht in Betracht. Das Wett_
bewerbsverbot verstößt nämlich nicht allein
wegen def unangemessen langen Laufzeit gegen
die guten Sitten, sondern überschreitet aucl.r

Aus den Gründen

Am 3.9.1996 nahm der lCäger einen durch die
Firma J. vereinbarten Termin beim Finanzamt
zur Besprechung der Angelegenheit wahr. Der
Gemeinschuldner befand sich zu diesem Zeit_
punkt in Urlaub. Vonseiten der Firma J. war
niemand anwesend. Im Rahmen des Termins
nahm der ICäger seine Einsprüche gegen die
Steuerbescheide vom 29.3.1996 und 21.6.1996
zurück.

In der Folgezeit gab der Ifläger ein Sachverstän_
digengutachten zur Frage äer produktions_
verluste in Auftrag. Der Sachverständige kam
dabei zu dem Ergebnis, dass sich der tatsäch_
liche Gewichtsschwund des durch den I0äger
eingesetzten Schinkens auf über 70 % belaufe.

Der I(läger, der die Erkenntnisse aus dem Gut_
achten des Sachverständigen wegen der Zurück_
nahme der Einsprüche nicht mehr verwerten
kann, sieht sich durch den Gemeinschuldner
falsch beraten und geschädigt und hat deshalb
beantragt, zu seinen Gunsten eine Schaden_
ersatzforderung in Höhe von 1gg.110,33 DM
zur I(onkurstabelle festzustellen.

Das Landgericht hat die ICage abgewiesen. Die
dagegen gerichtete Berufung blieb ohne Erfolg

Aus den Gründen:

Mit dem Landgericht ist auch der Senat der Auf_
fassung, dass der Iüäger keinen Anspruch gegen
den Beklagten wegen Verletzung seines mit dem
Gemeinschuldner eingegangenen Steuerbera_
tungsvertrages (pW) besitzt.

1. Die Anspruchsvoraussetzungen ftir eine posi_
tive Vertragsverletzung sind nicht gegeben. Als
Schadenereignis käme dabei allenfalls in Be_
tracht, dass die Steuerbescheide betreffend die
Jahre 1991 bis 1993, welche den Ifläger angeb-
lich mit zu hohen Steuerfordet,rrrgÄ belasten,
wegen d.eren Bestandskraft nicht rückgängig
gemacht werden können. Die Schaden stiftende
Handlung hat aber nicht der Gemeinschuldner,
sondern der I(1äger selbst vorgenommen.

Unstreitig war er es, der im Besprechungstermin
vor dem Finanzamt am 3.9.1996 die durch den
Gemeinschuldner eingelegten Rechtsbehelfe
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Wettbewerbsverbot
- Laufzeit: 7 Jahre
- Mandantenschutz
- Abfindungsvereinbarung
- Nachvertragliche Treuepflicht
(OLC Stuttgart, Urt. v. 1.8.2001 - 20 U 55/01)

Leitsätze:

1. Mandantenschutzklauseln sind nur insoweit
als zulässig zu erachten, als ein anerkennens-
wertes Bedürfnis besteht, den Vertragspartner
vor einer illoyalen Verwertung des Erfolgs sei-
ner oder der gemeinsamen Arbeit zu schützen.

2. Ein für den Fall des Ausscheidens eines Ge-

sellschafters aus einer Freiberuflersozietät ver-
einbartes 2eitlich, räumlich und gegenständlich
unbegrenztes Wettbewerbsverbot ist gemäß

$ 138 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 12 Abs. 1 GG sitten-
widrig und daher nichtig.

3. Ein solches Wettbewerbsverbot kann in ent-
sprechender Anwendung des $ 139 BGB nur
dann aufrechterhalten werden, wenn es allein
wegen der unangemessenen Laufzeit gegen die
guten Sitten verstößt.

Zum Sachverhalt:

Die Parteien haben seit Februar 1990 eine ge-

meinsame Anwaltskanzlei in Form einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts betrieben. Ztlor
hatte der Verfügungskläger zu 1) die I(anzlei
als Einzelanwalt geführt.

Im Sozietätsvertrag vom 8.1.1990 haben sie u.a.
folgende Vereinbarungen getroffen:

$2(

2. Die Gesellschafter verpflichten sich gegen-
seitig, ihre ganze Arbeitskraft der Gesellschaft
zu widmen und die dieser übertragenen Manda-
te mit der erforderlichen Sorgfalt zu bearbeiten.
Jedem Gesellschafter ist untersagt, außerhalb
der Gesellschaft als Anwalt tätig zu werden oder
sich an einer entsprechenden Gesellschaft zu
beteiligen. Bei einem Ausscheiden eines Gesell-
schafters darf dieser sieben Jahre lang - gerech-
net ab dem Zeitpunkt seines Ausscheidens -
nicht für ehemalige und gegenwärtige Mandan-
ten der Gesellschaft tätig werden. Auch nicht
für solche Mandanten, die er in der Gesellschaft
allein bearbeitet hat. (...)

$16

1. Die Gesellschaft ist von jedem Gesellschafter
nur aus wichtigem Grund kündbar. Ein Aus-
scheiden ist nur zum Ende eines l(alenderjahres
möglich. Die I(ündigungsfrist beträgt sechs
Monate. Der kündigende Gesellschafter hat aus-
zuscheiden. Die Gesellschaft wird mit den ver-
bleibenden Gesellschaftern fortgesetzt.

2. Scheiden die Gesellschafter G. oder R. aus
wichtigem Grund innerhalb von fünf Jahren
nach dern 1.3.1990 aus, so sind ihre Anteile mit
je 250.000 DM abzufinden zzgl. etwa stehen
gebliebener Gewinne und abzüglich negativer
Gewinnkonten. (... )

Nach dem 1.3.1995 sind die Anteile nach dem
Verkehrswert unter Einschluss des Praxiswerts
abzufinden.

Seit Mitte des Jahres 2000 hat sich das Verhält-
nis der Parteien zunehmend verschlechtert.
Nachdem zunächst ein Ausschluss des Ver-
fügungsklägers zu 2) in Betracht gezogen wurde,
hat der Verfügungsbeklagte nach weiterer Eska-
lation der Auseinandersetzungen den Sozietäts-
vertrag mit Schreiben vom 18.6.2001 fristlos
gekündigt.

Die Verfügungskläger haben im Wege der einst-
weiligen Verfügung u.a. beantragt, den Ver-
fügungskläger zu verpflichten, es zu unterlas-
sen, als Rechtsanwalt zum Nachteil der Anwalts-
kanzlei Dr. M. und Partner Wettbewerb zu
machen, insbesondere außerhalb der Sozietät
der Verfügungskläger selbstständig oder in
Sozietät oder als abhängig Beschäftigter für
eine andere. Rechtsanwaltskanzlei tätig zu sein,
weiter, es zu unterlassen, für ehemalige und
gegenwärtige Mandanten als Rechtsanwalt tätig
zu sein.

Das Landgericht hat den Verfügungsbeklagten
zur Unterlassung einer Wettbewerbstätigkeit
bis zum 20.6.2003 verurteilt.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Ver-
fü gungsbeklagten, der die Auffas sung vertritt,
die Mandantenschutzklausel in dem Sozietäts-
vertrag vom 8.1.1990 sei nichtig.

Der Senat hat das landgerichtliche Urteil ab-
geändert und den Antrag auf Erlass der begehr-
ten Unterlassungsverfügung insgesamt zurück-
gewiesen.

wieder zurückgenommen hat. Dem Gernein-
schuldner könnte deshalb allenfalls zum Vor-
wurf gemacht werden, dass er den ICäger über
die I(onsequenzen der Zurücknahme eines Ein-
spruchs gegen einen Steuerbescheid nicht vor-
sorglich belehrt hat.

Mit dem Landgericht ist auch der Senat der Auf-
fassung, dass die im Verhältnis zwischen Steuer-
berater und Mandanten bestehenden Sorgfalts-
pflichten dies nicht erforderlich machen.

Es kann schon in das Allgemeinwissen gestellt
werden, dass ein eingelegter Rechtsbehelf
gegen eine Verwaltungsentscheidung nicht
wieder zurückgenommen werden kann, ohne
dass dadurch Nachteile befürchtet werden
müssen. Jedenfalls durfte der Gemeinschuldner
von einem entsprechenden Kenntnisstand des

I(lägers, der ein Geschäft ftlhrt, ausgehen.

Dem Gemeinschuldner kann auch nicht zum
Vorwurf gemacht werden, dass er den lCäger zur
Rücknahme der Einsprüche durch eine Falsch-
beratung im Rahmen des Steuerberatungsver-
trages veranlasst hätte. Aus dem übereinstim-
menden Vortrag der Parteien, aber aüch dem
gesamten vorgelegten Schriftwechsel, ergibt
sich, dass einzig und allein die Größe der Pro-
duhtionsverluste bei der Herstellung des Grill'
schinkens im Betrieb des Klägers im Streit war.
Dass es sich dabei nicht um ein steuerrecht-
liches Problem handelt, liegt auf der Hand.

Steuerrechtliche Fragen, für die der ICäger auf
die Fachkompetenz des Gemeinschuldners an-
gewiesen gewesen wäre, waren nicht im Streit.
Die Frage, ob es sinnvoll war, die Auseinander-
setzung mit dem Finanzamt mittels der Ein-
hoiung eines entsprechenden Privatgutachtens
eines Nahrungsmittelsachverständigen weiter-
zuführen oder die Festsetzung zu akzeptieren,
war daher in erster Linie an den lCäger selbst
gerich tet.

Im Übrigen ist es nicht zu beanstanden, dass

seitens der Firma J. und des Gemeinschuldners
zunächst Verhandlungen mit dem Finanzamt
zur Vermeidung der Einholung des in Frage
stehenden Gutachtens geführt wurden. Dies gilt
auch dann noch, wenn - wie der ICäger behaup-
tet - durch ihn tatsächlich bereits ein Vorschuss
für einen entsprechenden Gutachtenauftrag
gezahlt worden sein sollte. Die Frage nach dem
Verwendungszyeck der in dem Schreiben vom
23.2.7996 erwähnten 6.000 DM kann deshalb
offen bleiben.
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2. Nach alledem kommt es auf die Frage, ob ein
Schaden tatsächlich entstanden ist, nicht mehr
an. Die lCage war auch hinsichtlich des in zwei-
ter Instanz geänderten Antrags in vollem Um-
fang unbegründet und die Berufung des I(lägers
deshalb zurückzuweisen.

Vers icherungs schutz
- Veruntreuung durch Mitarbeiter
- Deckungsausschluss
- Verjährungsverzicht
- Auslegung
(LG Köln, Urt. v. 28.2.2002 - 24 O 249/01)

Leitsätze (d. Red.)

1. Der Ausschlusstatbestand der Veruntreuung
durch Personal i.S.d. $ 4 Ziff . 5 AVB-RWB ist
nicht eng auszulegen. Er erfasst alle strafrecht-
lichen Untreuetatbestände.

2. Der Verjährungsverzicht bis einen Monat
nach Rechtskraft der ausstehenden Gerichts-
entscheidung ist dahin auszulegen, dass auch
die bindende Beendigurtg durch Vergleich
erfasst wird.

Zum Sachverhalt

Die ICägerin ist Steuerberaterin und betreibt
ein Steuerberatungsbüro. Sie schloss mit der
Beklagten am 2.11.1987 einen Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherungsvertrag, wo-
bei durch einen Nachtrag vom 18.6.1991 eine
Höchstdeckungssumme von 500.000 DM je.Ver-
sicherungsfall vereinbart wurde. Dem Vertrag
lagen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung von Rechtsanwälten und von Angehörigen
der wirtschaftsprüfenden sowie wirtschafts-
und steuerberatenden Berufen (AVB-RWB) zu-
grunde.

Seit 1988 war die Kanzlei der I(lägerin für Herrn
C. steuerberate.nd tätig, wobei zentraler Tätig-
keitsbereich die Fertigung der Umsatzsteuer-
voranmeldungen und des Umsatzsteuerjahres-
abschlusses war.

Im Jahre'1992 stellte die ICägerin Frau M. als
Steuerfachgehilfin ein; diese war in der Folge-
zeit mit der Betreuung des Mandanten C. befasst.
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Im Rahmen ihrer Tätigkeit bereicherte sich
Frau M., indem sie den Mandanten C. - entgegen
der üblichen Gepflogenheiten des Steuerbera-
tungsbüros - aufforderte; Blankoschecks an die
I(anzlei zu übersenden. Nachdem Herr C. der
Äufforderung nachgekommen war, fertigte sie
mit Hilfe eines Computerprogramms eine Um-
satzsteuervoranmeldung an und setze den dort
errechneten Betrag in das ihr durch den Man-
danten überlassene Scheckformular ein. Die mit
Hilfe des Computers erstellte Umsatzsteuer-
voranmeldung sandte sie Herrn C. zu. Für diesen
war dann Berechnungsergebnis der Steuervor-
anmeldung und spätere Abbuchung im Betrag
identisch.

Zeitgleich fertigte Frau M. eine eigene hand-
schriftliche Voranmeldung für den Mandanten
und sorgte durch Angabe falscher Daten dafür,
dass keine Umsatzsteuervorauszahlung mehr zu
leisten war. Diese Umsatzsteuererklärung sandte
sie an das für Herrn C. zuständige Finanzamt.
Anschließend ließ sie sich den Scheckbetrag auf
ihrem eigenen Konto gutschreiben.

Auf diese Weise gelang es Frau M., sich um ins-
gesamt mehr als 1 Mio. zu bereichern. Wegen
dieser Vorgänge kam es schließlich zu einem
Strafverfahren vor dem Landgericht, in welchem
Frau M. wegen Untreue in 74 Fällen sowie wegen
Url<undenfälschung zu einer mehrjährigen Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde.

Mit Schreiben vom 75.72.1997 meldete die ICä-
gerin der Beklagten den Vorgang als Haftpflicht-
fall und fragte Deckung an. Mit Schreiben vom
23.7.7998 lehnte die Beklagte unter Hinweis auf
ihre AVB-RWB den Versicherungsschutz für den
Haftpflichtfall C. ab.

Der geschädigte Mandant der Versicherungs-
nehmerin, Herr C., erhob gegen die Klägerin und
ihre Angestellte Frau M. beim Landgericht Klage
auf Schadenersatz in Höhe von 795.046,52 DM.
Das Landgericht gab der Klage mit Urteil vom
26.3.7999 statt. Das Landgericht vertrat dabei
die Auffassung, die Klägerin habe für das Fehl-
verhalten ihrer Mitarbeiterin gemäß g 278 Satz 1

BGB zu haften, weshalb Herrn C. ein Anspruch
auf die streitgegenständliche Summe aus positi-
ver Vertragsverletzung zustehe.

Gegen dieses Urteil legte die l0ägerin Berufung
beim Oberlandesgericht ein. Zwischenzeitlich
sagte die Beklagte der Klägerin in einem Schrei-
ben vom 27.7.2000 zu, dass sie bis zum Ablauf
eines Monats nach Zustellung der Entscheidung

des mit dem Haftpflichtprozess befassten Ober-
landesgerichts auf die Geltendmachung der
Einrede der Verjährung verzichten werde.

In der Sitzung des Oberlandesgerichts vom
5.4.2007 schlossen die Parteien sodann einen
Vergleich, in dem sich die Klägerin zum Aus-
gleich aller zwischen ihr und Herrn C. bestehen-
den Rechtsverhältnisse verpflichtete, an diesen
650.000 DM bis spätestens 31.10.2001 zu zahlen.

Der Vergleich enthielt in seiner Schlussklausel
ein gestaffeltes Widerrufsrecht, wonach das
Finanzamt als Streithelfer bis zlum 78.4.20O7,
der Kläger des damaligen Verfahrens, Herr C.,
bis zum 27.4.2007 und die Beklagte (und I(lä-
gerin des vorliegenden Verfahrens) bis zum
74.5.2001 den geschlossenen Vergleich wider-
rufen konnten. I(einer der Beteiligten nutzte
das Widerrufsrecht aus.

Die Klägerin behauptet, sie habe ihre.Leistungs-
verpflichtung aus dem Vergleich vom 5.4.1999
gegenüber Herrn C. erfüIlt. Hinsichtlich des
schadenauslösenden Ereignisses ist sie der An-
sicht, ihr sei es unmöglich gewesen zu bemer-
ken, dass ihre Mitarbeiterin Frau M. Mandant C.

betrog und seine Gelder veruntreute.

Sie ist der Auffassung, dass ihr Anspruch aus
dem Versicherungsvertrag weder aufgrund g 4
Ziff . 5 AVB-RWB noch wegen S 4 Ziff .6 AVB-RWB
ausgeschlossen sei. Ebenso wenig stehe dem
Anspruch die Einrede der Verjährung entgegen.

(Anträge ... )

Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Kläge-
rin aufgrund des streitgegenständlichen Vor-
ganges kein Vermögensschaden entstanden sei.
Vielmehr liege ein Sachschaden vor, der von der
vertraglich geschuldeten Leistung nicht mehr
umfasst sei. Zudem habe die ICägerin diesen
Schaden nicht schuldhaft herbeigeführt, wes-
halb ein Anspruch der Klägerin nicht bestehen
könne.

Sie ist des Weiteren der Ansicht, dass einem
etwaig bestehenden Anspruch jedenfalls die
Einrede der Verjährung entgegenstehe, und
erhebt die entsprechende Einrede. (...)

Die Klage ist nicht begründet. Die Klägerin hat
aus dem streitgegenständlichen Versicherungs-
vertrag im Hinblick auf das Fehlverhalten ihrer
Angestellten M. keinerlei Ansprüche gegen die
Beklagte.

im Zusammenhang mit ihrer Gründung treffen
müssen. Für diesen Zeitpunkt fehlt es jedoch
an dem Nachweis eines Steuerberatervertrages,
aufgrund dessen der Beklagte verpflichtet
gewesen wäre, auf eine geeignete Fassung der
Ge s chäftsführerverträge hinzuwirken.

Das Schreiben der Gemeinschuldnerin vom
15.3.1995 spricht sogar eher dafür, dass der Be-
klagte erst im Vorfeld der Betriebsprüfung (be-
ginnend ab 24.4.7995) im Rahmen der nachträg-
lichen Erstellung der Geschäftsführerverträge
mit allen steueriechtlich maßgeblichen Einzel-
heiten betreffend die 7992 (123.492 DM) urtd
7993 (727.342 DM) an die Gesellschafter-Geschäfts-
führer gezahlten Beträge und deren nachträg-
liche,,Provisionsfindung" durch angebliche
außergewöhnliche Leistungen der beiden Gesell-
schafter-Geschäftsführer F. und S. konfrontiert
worden ist.

Die Formulierung des Schreibens der Gemein-
schuldnerin vom 15.3.1995 wäre nicht erklär-
lich, wenn der Beklagte bereits vor der ersten
Zahlung I(enntnis von allen steuerrechtlich
maßgeblichen Einzelheiten der Umsatzprovi-
sionen gehabt hätte bzw. mit deren Prüfung im
Rahmen eines Steuerberatermandats betraut
gewesen wäre. Dann hätte eine schlichte Bezug-
nahme auf eine angeblich vor der Zahlung statt-
gefundene eingehende Erörterung der Umsatz-
provisionen mit dem Beklagten genügt.

Anderungen der Gesellschafterverträge nach
Beginn des Geschäftsjahres 1992 hätte das
Finanzamt voraussichtlich nicht anerkannt.
Im Übrigen hat der Kläger nicht im Einzelnen
dargelegt, aus welchen Monatsauswertungen
der Beklagte verdeckte Gewinnausschüttungen
hätte entnehmen können.

Der l(äger ist darlegungs- und beweispflichtig
dafür, dass bei pflichtgemäßem Handeln des
Beklagten ein Schaden nicht eingetreten wäre
(BGH, NJW 1994, 1472). Solange es ihm nicht
gelingt, ein Steuerberatermandat für den Zeit-
punkt der Gründung der Gemeinschuldnerin
nachzuweisen, helfen ihm aufgrund der geschil-
derten Anforderungen der Finanzverwaltung
und Finanzgerichte an die Anerkennung von
Betriebsausgaben die Beweiserleichterungen des
Anscheinsbeweises und g 287 ZPO nicht weiter.

Der Beklagte hat vorgetragen, er habe erst im
Zusammenhang mit den im Juli 1993 begonne-
nen Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlus-
ses für 1992 I(enntnis von den vorherigen Ent-
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nahmen der Gesellschafter-Geschäftsführer
erlangt. Den entgegenstehenden Klägervortrag,
der Beklagte habe von den Umsatzprovisionen
schon gewusst, bevor diese überhaupt zur Aus-
führung bzw. Verbuchung gekommen seien, und
diese seien - schon wegen der Höhe der geplan-
ten Zahlungen - im Vorfeld mit Zustimmung des
Beklagten (,,Können Sie machen") angesprochen
worden, hat der Zetge F. nicht hinreichend
bestätigen können.

Seine Angaben dazu sind nicht ergiebig und
weisen erhebliche Erinnerungslücken auf. Er
konnte sich weder an Zeitpunkt und Inhalt
einer angeblich nur telefonisch erfolgten Unter-
redung mit dem Beklagten erinnern noch daran,
ob der Beklagte steuerrechtliche Bedenken
geäußert hat. Er konnte nicht einmal sicher
sagen, wann und in welcher Weise (monatlich
oder quartalsweise) die Umsatzprovisionen im
zweiten Jahr gezahlt und verbucht worden sind.

2. Selbst wenn man unterstellt, dass die Monats-
auswertungen 7992 den Beklagten hätten ver-
anlassen müssen, der Gemeinschuldnerin eine
Anderung der Gesellschafterverträge zum
1.1.1993 zu empfehlen, hätten Schadenersatz-
ansprüche des I(lägers keine Aussichten auf
Erfolg. Nach dem Beklagtenvortrag wäre eine
(weitere) Erhöhung der Geschäftsführergehälter
vom Finanzamt als unangemessen bewertet
worden.

Der Sachvortrag des Klägers, den im Rahmen
des von ihm erhobenen Unterlassungsvorwurfs
die Darlegungs- und Beweislast für den hypo-
thetischen I(ausalverlauf bei vertragsgerechtem
Verhalten des Beklagten trifft (BGH, NJW 1990,
2129; BGH, NJW 1992,2695; Zugehör, Handbuch
der Anwaltshaftung 1999, Rdnr. 1039 m.w.N.J, ent-
hält zur Angemessenheit der Erhöhung der
mit 355.492 DM (1992) bzw.372.000 DM (1993)
bezifferten Bezüge der Geschäftsführer F. und S.

um weitere 723.492 DM bzw. 727.342 DM keine
hinreichenden Angaben.

Die vom ICäger dargelegte Größenordnung der
Unternehmensgruppe N. und der GbR (mit
einem Umsatz von über 4 Mio. DM) und die
hieraus folgende besondere Verantwortung und
Sachkenntnis der Geschäftsführer, die Bedeu-
tung dieser Geschäftsführertätigkeiten und die
Handhabung bei vergleichbaren Unternehmens-
gruppen sind nicht zu berücksichtigten. Maß-
geblich ist allein die Angemessenheit von Ge-
schäftsführergehältern in Bezug auf die konkre-
ten Verhältnisse der Gemeinschuldnerin.
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Klägers wegen Verletzung vertraglicher Pflich-
ten (Hinweis auf die steuerliche Behandlung
von Umsatzplovisionen als verdeckte Gewinn-
ausschüttung und Empfehlung geeigneter Maß-
nahmen zur Vermeidung von I(örperschaft-
steuer) verneint.

Auf die zutreffende Begründung der angefochte-
nen Entscheidung wird verwiesen. Die Antrags-
schrift vom 2.7.2001 rechtfertigt keine andere
Beurteilung.

Aus den Gründen

Es fehlt bereits an der Darlegung und auch dem
Nachweis eines Auftrags, aufgrund dessen der
Beklagte verpflichtet gewesen wäre, die Gemein-
schuldnerin auf die Gefahr einer Steuerbelas-
tung aus verdeckter Gewinnausschüttung hinzu-
weisen und dieser Gefahr durch geeignete Maß-
nahmen und Empfehlungen entgegenzuwirken.

Der Sachvortrag des Klägers, der Zeuge F. habe
ab Gründung der Gemeinschuldnerin ständig
in allen buchhalterischen und steuerlichen Be-

langen Kontakt mit dem Beklagten gehalten und
diesen stets über sämtliche laufenden Verhält-
nisse der Gemeinschuldnerin durch eingehende,
mindestens einmal wöchentlich stattfindende
Gespräche und Erörterungen informiert und
jederzeit auf dem Laufenden gehalten, ist eben-
so unzureichend wie die Aussage des Zeugen F.,

der Beklagte habe die Gemeinschuldnerin sämt-
lich und in allen Dingen steuerlich beraten und
auch die Bilanzerstellung vorgenommen.

Diese Angaben lassen nicht erlcennen, wer und
zu welchem Zeitpunkt dem Beklagten einen
Auftrag zur Steuerberatung der Gemeinschuld-
nerin erteilt hat. Es fehlen auch entsprechende
Rechnungen des Beklagten über angeblich von
ihm erbrachte Beratungsleistungen. Die in der
Rechnung vom 25.3.1992 über DATEV-I(osten
sowie acht Stunden Beratung bei der Einrich-
tung und Einarbeitung F. im Februar/März 7992
erwähnten Leistungen verpflichteten den Be-

klagten nicht zur Beratung der Gemeinschuld-
nerin über den steuerrechtlichen Hintergrund
von Umsatzprovisionen

Selbst wenn man davon ausgeht, dass der
Beklagte die Monatsauswertungen in den Jah-
ren 1992 und 1993 vereinbarungsgemäß auf
Plausibilität überprüfen sollte, folgt daraus

keine Beratungspflicht des Beklagten über
die Steuerproblematik von Umsatzprovisionen.
Nicht einmal bei einem Jahresabschluss, der
über die handels- und steuerrechtlichen Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung gemäß
g 5 Abs. 1 EStG hinausgehend oft auch zahl-
reiche andere steuerlich bedeutsame Vorgänge
beinhaltet, wäre der Steuerberater zur steuer-
rechtlichen Überprüfung aller einzelnen Vor-
gänge verpflichtet. Andernfalls würde ihm ein
unzumutbares, auch durch eine Versicherung
kaum abzudeckendes Haftungsrisiko aufge-
bürdet (BCHZ 128, 362).

II.

Der Beklagte war auch nicht im Rahmen seiner
vertraglichen Nebenpflicht aus g 242 BGB, den
Mandanten vor Schaden zu bewahren (BCH, WM
1991, 1304; BCHZ 128, 362), dazu, verpflichtet, auf
die steuerrechtliche Problematik von Umsatz-
provisionen hinzuweisen. Solche Nebenpflich-
ten erwachsen dem Steuerberater nur dann,
wenn für ihn auf den ersten Blick ersichtlich
ist, dass eine steuerrechtliche Fehlentschei-
dung getroffen worden ist (BGHZ I 28, 362).

Diese Vrraussetzung ist hier jedoch schon des-
halb nicht schlüssig dargelegt, weil nicht mit-
geteilt worden ist, welche Erkenntnisse die an-
geblich dem Beklagten zur Plausibilitätsprüfung
vorgelegten DATEV-Monatsauswertungen ver-
mittelten.

Selbst wenn sich nach dem Inhalt der Monats-
auswertungen die Gefahr einer Steuerbelastung
aus verdeckter Gewinnausschüttung aufgedrängt
haben sollte, wäre der Beklagte nicht zum Scha-
denersatz verpflichtet, weil nicht feststellbar
ist, dass bei I(enntnisnahme der Monatsauswer-
tungen durch den Beklagten die jetzt unstreiti-
ge Steuerbelastung vermeidbar gewesen wäre.

1. Zuwendungen an die beherrschenden Gesell-
schafter, zu denen die beiden Gesellschafter-
Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin ge-

hörten, werden von der Finanzverwaltung und
von den Finanzgerichten nur unter strengen
Voraussetzungen als Betriebsausgaben aner-
kannt. U.a. wird gefordert, dass die Zuwendun$
als Geschäftsführergehalt im Voraus klar und
eindeutig vereinbart worden ist (BCH, NJW 1997,

2238; BCH, NJW 1998, 1486).

Eine solche Vereinbarung hätte die Gemein-
schuldnerin mit ihren Geschäftsführern zu-
mindest für das Steuerjahr 1992 bereits 1991

Aus den Gründen

Der Kammer erscheint es schon fraglich, ob
nach dem eigenen Vortrag der Beklagten über-
haupt ein Versicherungsfall gegeben ist. Denn
legt man ihre eigene Sachdarstellung der Dinge
zugrunde, war ihr kein Verschuldensvorwurf zu
machen, so dass auch keinerlei Ersatzansprüche
des Herrn C. bestanden, für die die Beklagte
eintrittspflichtig sein könnte.

Auf eine I(ärung dieses Punktes kam es indes
nicht an. Denn selbst wenn man der Rechts-
ansicht des Landgerichts folgen wollte, ist eine
Haftung der Beklagten jedenfalls im Hinblick
auf den Ausschlussgrund des I 4 Zitt.5 AVB-
RWB nicht gegeben; zudem hat die Beklagte
zu Recht die Einrede der Veriährung erhoben.

Nach g 4 Ziff.5 AVB-RWB bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden, die durch Fehlbeträge
bei der I(assenführung, durch Verstöße beim
Zahlungsakt oder durch Veruntreuung durch
das Personal des Versicherten entstehen.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Frau M. hat
sich gegenüber Herrn C. in Ausübung ihrer
Tätigkeit für das Steuerbüro der ICägerin der
Untreue gemäß $ 266 Abs. 1 StGB strafbar
gemacht. Infolgedessen ist die Klägerin durch
Herrn C. auf Zahlung in Anspruch genommen
worden.

Soweit die Klägerin der Ansicht ist, die von der
Mitarbeiterin der Klägerin begangene Untreue
erfülle keine der in g 4 Ziff .5 AVB-RWB aufge-
führten Varianten, insbesondere nicht den Fall
der ,,Veruntreuung", da dieser sich alleine auf
den Veruntreuungstatbestand des $ 246 Abs. 2
StGB beziehe, kann dem die Kammer nicht
folgen.

Zwar ist die Mitarbeiterin Frau M. vom Land-
gericht lediglich wegen Untreue und Urkunden-
fälschung, nicht hingegen wegen veruntreuen-
der Unterschlagung i.S.d. $ 246 Abs.2 SIGB ver-
urteilt worden. Nach Auffassung der I(ammer
ist das Wort ,,Veruntreuung" jedoch nicht eng
auszulegen, sondern vielmehr dahin gehend zu
verstehen, dass jedweder Untreuetatbestand im
Sinne strafrechtlicher Regelungen erfasst sein
soll.

Für dieses Verständnis der genannten Aus-
schlussklausel spricht sowohl die systematische
Stellung des Begriffs ,,Veruntreuung" als auch
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ihr Sinn und Zweck. Der Variante der ,,Verun-
treuung durch das Personal des Versicherungs-
nehmers" sind in I 4 Zitt.5 AVB-RWB nämlich
die Ausschlussvarianten,,Fehlbeträge bei der
I(assenführung" und,,Verstöße beim Zahlungs-
akt" durch das Personal vorangestellt. Beide
Fälle betreffen Handlungsweisen, die sich
dadurch auszeichnen, dass sie geeignet sind,
den Tatbestand der Untreue i.S.d. $ 266 StGB
zu erfüllen. Es liegt daher nahe, auch die dritte
Fallvariante in diesem Zusammenhang zu
sehen.

Die Ausschlussklauseln in den AVB-RWB zielen
im Übrigen erkennbar darauf ab, dass solche
Verhaltensweisen von Mitarbeitern der Versiche-
rungsnehmer zu Sanktionen führen sollen, die
einen Vermögensschaden beim Versicherer
unter Ausnutzung der ihnen im Rahmen ihrer
Tätigkeit eingeräumten Vertrauensstellung
herbeiführen. Vor diesem Hintergrund würde
es nach Auffassung der I(ammer keinen Sinn
machen, allein den Tatbestand des g 246 Abs.2
SIGB unter die Ausschlussklausel zu subsumie-
ren, das schon ausweislich des Strafrahmens
gleich zu bewertende kriminelle Verhalten der
,,echten" Untreue nach g 266 StGB aber außen
vor zu lassen.

Diesem Verständnis steht - entgegen der
Ansicht der Klägerseite - auch nicht der Wort-
laut des S 4 Zitt.5 AVB-RWB zwingend entgegen
Auch wenn der Gesetzgeber das Wort ,,ver-
üntreuen" alleine für die Handlungsalternative
des g 246 Abs. 2 SIGB verwendet hat, macht
der allgemeine Sprachgebrauch keinerlei ent-
sprechende Differenzierung, versteht vielmehr
unter diesem Begriff auch solche Handlungen,
die das Strafgesetzbuch unter $ 266 SIGB ein-
oldnet.

Es erscheint der l(ammer daher zu weitgehend,
die strafrechtliche Begrifflichkeit als für For-
mulierungen in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen bindend anzusehen. Insoweit sei auch
auf den Grundsatz der Relativität der Rechts-
begriffe hingewiesen, wonach eine Begrifflich-
keit in zwei verschiedenen Rechtsbereichen
durchaus unterschiedliche Bedeutung haben
kann.

5 4 Zift.5 AVB-RWB ist auch wirksam in das
zwischen den Parteien bestehende Vertrags-
verhältnis einbezogen worden. Insbesondere
verstößt die Vorschrift nicht gegen g 9 Abs. 1

oder Abs. 2 i.V.m. $ 5 AGBG. Die I(lauseln sind
insoweit weder als mit Treu und Glauben un-
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vereinbar noch als den Vertragszweck beein-
trächtigend und auch nicht als überraschend
anzusehen; sie erscheinen im Gegenteil als
sachlich durchaus geboten.

Dies wurde im Rahmen intensiver Untersuchung
und Auseinandersetzung mit diesem Regelwerk
durch das Bundesaufsichtsamt und in zahl-
reichen Entscheidungen festgestellt (BC H, VersR

1986, 647; BGH, VersR 1987; OLG Köln, VersR 1990,
l9l; OLC Köln, RUS 1989, 213). Zwar ist diese
Beurteilung nicht bindend; die I(lägerin hat je-
doch keinerlei Gesichtspunkte vorgebracht, die
vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zu neuen Überlegungen Anlass
geben könnten.

Unterfällt mithin der streitgegenständliche
Schadenfall der Ausschlussregelung des g 4
Ziff . 5 AVB-RWB, so entfällt ein Anspruch der
I(lägerin im Übrigen deshalb, weil sich die
Beklagte - jedenfalls nach Aktenlage im Zeit-
punkt der letzten mändlichen Verhandlung -
in rechtlich nicht angreifbarer Weise auf die
Einrede der Verjährung beruft. Soweit die Kläge-
rin nämlich der Ansicht ist, ihre Ansprüche
seien nicht verjährt, geht dies nach Auffassung
der l(ammer fehl.

Soweit sich die I(lägerin in diesem Zusammen-
hang darauf beruft, dass nach der Zusage der
Beklagten der Einwand der Verjährung bis einen
Monat nach Rechtskraft der ausstehenden
Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht gel-
tend gemacht werde, eine rechtskräftige Ent-
scheidung aber gar nicht ergangen sei (so dass -
wie sie offenbar meint - besagter Monat gar
nicht zu laufen begonnen habe), erscheint dies
als unangemessene Überbetonung des Wort-
lauts, die der gebotenen Auslegung nicht stand-
hä1t.

Denn wenn auch das Verfahren nicht durch
Urteil, sondern durch Vergleich beendet wurde,
hinderte dies den Beginn der nachgelassenen
Monatsfrist nicht, muss doch nach dem er-
kennbaren Willen der Beklagten die Rechts-
kraft des Vergleichs der konkret angesproche-
nen Rechtskraft eines Urteils gleichgestellt
werden.

Wenn sich die Beklagte vor dem Hintergrund
des laufenden Verfahrens darauf eingelassen
hatte, dass sie bis zum Ablauf eines Monats
nach Zustellung der Entscheidung des mit dem
Haftpflichtprozess befassten Oberlandesgerichts

auf die Geltendmachung der Einrede der Ver-
jährung verzichten werde, so sollte damit er-
kennbar zum Ausdruck gebracht werden, dass
die I(lägerin nach Verfahrensbeendigung einen
Monat Zeit haben sollte, den Umfang ihrer
eigenen Haftung zu sichten und zu prüfen, in-
wieweit sie Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag der Parteien geltend machen solle.

Entsprechende ICarheit über die Situation wäre
mit einem Urteil des Oberlandesgerichts aber
ebenso verbunden gewesen wie mit der kon-
kreten Erledigung des Rechtsstreits durch Ver-
gleich, so dass es erkennbar auch entscheidend
auf den Verfahrensabschluss, nicht aber auf
dessen Form ankommen konnte.

War mithin die fragliche Formulierung da-
hin gehend auszulegen, dass nicht nur der
Abschluss des Rechtsstreits durch ein Urteil,
sondern auch die bindende Beendigung im
Vergleichswege besagte Monatsfrist auslösen
sollte, so ist hier eine Verjährung eingetreten

Denn mit Ablauf der Widerrufsfrist aufseiten
der Widerspruchsberechtigten, des Finanzarnts
und des Herrn C., spätestens jedoch mit Ablauf
der eigenen Frist für die Einlegung eines Wider-
spruchs am 14.5.2001, hatte die I(lägerin I(ennt-
nis über die Höhe des ihr aus den Vorgängen
entstandenen Vermögens schadens.

Die lCage wurde jedoch erst am 18.6.2001 und
damit mehr als einen Monat nach Abschluss des
Rechtsstreits zwischen der l(lägerin und Herrn C.

anhängig gemacht.

Allerdings hat die Klägerin in einem nicht nach-
gelassenen Schriftsatz vorgetragen, dass sich die
Verjährungssituation tatsächlich ganz anders
darstelle.

Die Frage, ob dieser - der I(ammer erst zwei
Tage vor Verkündung des vorliegenden Urteils
zugegangene - Schriftsatz noch Beachtung
finden durfte (clie I(ammer neigt dazu, die
Vorschrift des g 296a ZPO flür einschlägig zu er-
achten, da die Verjährungsproblematik beklag-
tenseits eindeutig und mit für sich zutreffender
Begründung in den Prozess eingeführt war, die
Ausführungen der I(ammer in der mtindlichen
Verhandlung mithin an sich nicht ,,tiber-
raschencl" sein konnten), bedurfte hier jedoch
keiner näheren ICärung, da die I(lage - wie
ausgeführt - schon aus anderen Gründen ab-
weisungsreif ist.

Für den Fall, dass die Akte in dern Zeitpunkt
vorgelegt worden sei, zu dem die Vorfrist als
Wiedervorlagefrist notiert worden sei, hätte der
Anwalt sie in angemessener Zeit durchsehen
müssen und rechtzeitig gemerkt, dass die Be-
gründungsfrist zu wahren ist. Für den Fall, dass
ihm die Akte vor Ablauf der Berufungsbegrün-
dungsfrist nicht vorgelegt worden sei, treffe ihn
ein Organisationsverschulden, weil er hätte be-
rnerken müssen, dass ihm keine Akten vorgelegt
werden.

3. Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde,
mit der die I(lägerin vorbringt, dass die Akten
ihrem Anwalt vor Ablauf der Berufungsbegrün-
dungsfrist nicht vorgelegt worden seien.

4. Die Beschwerde ist unbegründet

a) Zutreffend hat das Berufungsgericht entschie-
den, dass der Anwalt die Versäumung der Beru-
fungsbegründungsfrist zu vertreten hat, wenn
ihm die Akten am 30.6.2001 vorgelegt worden
sind. Er hätte die Akten in angemessener Zeit
durchsehen müssen (BCH, Beschl. v. 3.11.1997'-
Vl ZB 47/97, NJW 1998, 460, 461). Dabei wäre
ihm aufgefallen, dass die Berufungsbegrün-
dungsfrist vorn 7.7.2001 gewahrt werden musste.

b) Ob den Anwalt der ICägerin ein für die Frist-
versäumung ursächliches Organisationsver-
schulden trifft, weil er es hingenommen hat,
dass ihm über einen. längeren Zeitraum die
nicht fristgebundenen Sachen nicht vorgelegt
wurden, kann dahinstehen. Diesen Sachverhalt
hat die lCägerin nicht glaubhaft gemacht. Die
eidesstattliche Versicherung ihres Anwalts ver-
mittelt keine ausreichende Wahrscheinlichkeit
für diesen Sachverhalt. Dem steht entgegen,
dass der Anwalt gleichzeitig eine andere Dar-
stellung in dem Wiedereinsetzungsantrag
gegeben hat. Es gibt keinerlei objektive Anhalts-
punkte dafür, welcher Sachverhalt wahrschein-
licher ist.

Es fehlt auch in der Beschwerdeschrift jegliche
Erklärung dafür, wie es zu der angeblich fehler-
haften Darstellung in dem Wiedereinsetzungs-
antrag gekommen ist. Die Beschwerde be-
schränkt sich vielmehr lediglich auf die ICar-
stellung, dass die Akte nicht herausgesucht
worden ist.

Die l(lägerin hat keine weiteren Beweismittel
zur Glaubhaftmachung des in der eidesstatt-
lichen Versicherung ihres Anwalts vorgetrage-
nen Sachverhalts vorgelegt, wie es angesichts
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der widersprüchlichen Darstellungen ihres
Anwalts nahe gelegen hätte. Eine eidesstattliche
Versicherung der Bürokraft liegt ebenso wenig
vor wie eine l(opie des Fristenkalenders oder
Wie dervorlagekalenders.

Steuerberaterhaftung
- Belehrungspflichten
- Monatliche Auswertungen
- Steuerproblematik bei Umsatzprovisionen
- Beratungsauftrag, Honorarnote
(OLC Düsseldorf, IJrt. v.7.9.2001 - 23 U 34/01)

Leitsätze:

1. Der Auftrag zur Beratung bei der Einrichtung
der Finanzbuchhaltung und zur Prüfung von
DATEV-Monatsauswertungen auf Plausibilität
verpflichtet den Steuerberater nicht ohne
weiteres zur Beratung des Mandanten über die
Gefahr einer Steuerbelastung aus verdeckter
Gewinnausschüttung bei Zahlung von Umsatz-
provisionen an Gesellschafter-Geschäftsführer.

2. Im Rahmen des Unterlassungsvorwurfs trifft
den Mandanten die Darlegungs- und Beweislast
für den hypothetischen Kausalverlauf bei ver-
tragsgerechtem Verhalten des Steuerberaters,
insbesöndere für die Anerkennung der Ange-
messenheit der Geschäftsführergehälter durch
die Finanzverwaltung unter Berücksichtigung
der konkreten Verhältnisse der Gesellschaft.

Zum Sachverhalt:

Der klagende I(onkursverwalter verlangt vom
beklagten Steuerberater Schadenersatz aus
positiver Vertragsverletzung mit der Begrün-
dung, dieser habe die Gemeinschuldnerin nicht
auf die Gefahr der Steuerbelastung aus verdeck-
ter Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit
der Bezahlung von Umsatzprovisionen an den
Gesellschafter-Geschäftsführer hingewiesen.

Del Antrag auf Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe ist unbegründet, weil die Berufung keine
Aussichten auf Elfolg hat.

Das Landgericht hat zutreffend unter Bertick-
sichtigung der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs einen Schadenersatzanspruch des
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auf die Verurteilung der ICägerinnen zlur Zal:'-

lung von insgesamt 570.272,84 (339.493,48
pltts 230.779,36) DM gestützter Schadenersatz-
anspruch gegen die Beklagten wäre auch bei
Bejahung eines solchen Sekundäranspruchs
verj ährt.

Ein Sekundäranspruch hat zur Folge, dass mit
Eintritt des durch die Verletzung der Hinweis-
pflicht bewirkten Schadens (Eintritt der Primär-
verjährung), spätestens aber mit Beendigung
des Mandats (BCH, IJrt. v. 9.12.1999, a.a.0., 961 f),
die dreijährige Verjährungsfrist erneut beginnt.
Da, wie bereits erwähnt, das Mandat der Be-

klagten im Februar 1994 beendet war, konnte
eine Sekundärverjährungsfrist, die danach im
Februar 1997 abgelaufen wäre, durch die im
Mätz 1,997 eingereichte ICage nicht mehr unter-
brochen werden.

Sie wäre allerdings noch nicht abgelaufen ge-

wesen, als den Beklagten im August 1995 der
Stleit verkündet wurde. Die Streitverkündung
war aber aus denselben Gründen, aus denen
sie, wie bereits dargelegt, die Primärverjäh-
rung nicht unterbrechen konnte, auch nicht
geeignet, die Urrterbrechung einer etwaigen
Sekundärverj ährung zu bewirken.

Das Berufungsurteil kann danach, soweit der
Schaden durch die in den Folgeprozessen auf
der Grundlage des früheren Feststellungsaus-
spruchs gegen die lCägerinnen ergangenen Ver-

urteilungen entstanden ist, mit der bisherigen
Begründung nicht aufrechterhalten werden.
Da das Berufungsgericht bisher keine Feststel-
lungen zum Umfang der Überschuldung des

Nachlasses und damit zum Umfang des verjähr-
ten und des nicht verjährten Teils des ICage-

anspruchs getroffen hat, muss das Urteil ins-
gesamt aufgehoben werden.

Das Berufungsgericht wird nunmehr zu der
Frage, ob die Beklagten unter den Umständen
des Streitfalls den Vorbehalt der beschränkten
Erbenhaftung in den Titel hätten aufnehmen
lassen müssen (zur grundsatzlichen Pflicht eines

Rechtsanwqlts, dies zu tun, vgl. BCH, Urt. v.

2.7.1992 - tX ZR 256/91, WM 1992,2020,2021
m.w.N.), und zum Nachlasswert (vgl. unter I. 1. a)

aa)) die erforderlichen Feststellungen zu treffen
haben.

Damit dies geschehen kann, ist die Sache an
das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Wiedereins etzungs antrag
- Widersprüchlicher Sachvortrag
(BCH, Beschl. v. 17.2.2002 - Vll ZB 32/01)

Leitsatz:

Eine Glaubhaftmachung im Wiedereinsetzungs-
verfahren kann daran scheitern, dass der An-
walt einer Partei einen die Wiedereinsetzung
rechtfertigenden Sachverhalt eidesstattlich
versichert, schriftsätzlich jedoch einen die
Wiedereinsetzung nicht rechtfertigenden Sach'

verhalt vorträgt, ohne dass Anhaltspunkte da-

filr bestehen, welcher Sachverhalt wahrschein-
licher ist.

Aus den Gründen

1. Die I(lägerin hat am 6.6.2001 gegen ein die
ICage teilweise abweisendes Urteil Berufung
eingelegt. Die Berufungsbegründung ist am
24.7.2001 bei Gericht eingegangen. Die I(lägerin
hat Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
beantragt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Büro-
kraft ihres Anwalts habe versehentlich die Vor-
frist vom 30.6.2001 und Berufungsbegründungs-
frist vom 7.7.2007 nicht im Fristenkalender'
sondern in einem getrennt geführten Wieder-
vorlagekalender für nicht fristgebundene
Sachen eingetragen. Die Akte habe der Anwalt
zum Datum der Wiedervorlage nur als normale
Wiedervorlage erhalten und diese wegen tempo-
rärer Arbeitsüberlastung nicht bearbeitet.

Diesen, von ihrem Anwalt schriftsätzlich vor-
getragenen Sachvortrag hat sie durch eine eicles-

stattliche Versicherung ihres Anwalts glaubhaft
machen wollen. Darin wird versichert, wegen
Arbeitsüberlastung der Mitarbeiter, bedingt
durch Mitarbeiterwechsel, seien die einfachen
Wiedervorlagen im Zeitraum vom 20.6.2001 bis
1,5.7.200'1, nicht herausgesucht worden.

2. Das Berufungsgericht hat die Wiedereinset:
zung versagt und die Berufung als unzulässig
verworfen.

Das Berufungsgericht führt aus, die l(lägerin
müsse sich das Verschulden ihres Anwalts zu-

rechnen lassen. Ein Verschulden ihres Anwalts
liege sowohl bei dem in dem Wiedereinset-
zungsantrag als auch bei dem in der eidesstatt'
lichen Versicherung geschilderten Sachverhalt
vor.

Haftung des

Unterb evollmächtigte n
- Vertretung des Hauptbevollmächtigten
- Regressanspruch
(LC Neuruppin, lJrt. v. 20.7.2001 - 4 S 50/01)

Leitsätze (d. Red.)

1. Der Unterbevollmächtigte wird regelmäßig
vom Hauptbevollmächtigten und nicht vom
Mandanten beauftragt.

2. Ein Rechtsverhältnis besteht in der Regel

nicht zwischen dem Vollmachtgeber - Mandan-
ten - und dem Unterbevollmächtigten. Regress-

ansprüche können gegenüber dem Hauptbevoll-
mächtigten geltend gemacht werden.

Aus den Gründen

Die Berufung ist zulässig, insbesondere form-
und fristgerecht eingelegt und begründet
worden, und hat auch in der Sache Erfolg'

Das Amtsgericht ist in der angefochtenen Ent-
scheidung zu Urirecht zu der Auffassung ge-

langt, dass dem ICäger gegenüber dem Beklag-
ten ein Schadenersatzanspruch aus $ 675 Abs. 1

BGB in Höhe von 6.061 DM wegen Verletzung
von Pflichten aus einem Geschäftsbesorgungs-
vertrag zusteht.

Unstreitig hatte der I(läger in dem Verfahren
beim Amtsgericht den Rechtsanwalt H. mit
seiner Vertretung beauftragt. Zum anberaumten
Termin am 18.3.1999 war der Hauptbevollmäch-
tigte verhindert und erteilte deshalb dem Be-

klagten Untervollmacht.

Soweit das Amtsgericht aus diesen unstreitigen
Tatsachen clie Schlussfolgerung gezogen hat,
dass damit der Unterbevollmächtigte Vertrags-
partner des Auftraggebers geworden ist' hat
es die Vollmacht von dem Anwaltsvertrag als

Grundverhältnis nicht hinreichend unterschie-
den und dadurch unbeachtet gelassen' dass

der Vertretungsbefugnis nicht notwendig ein
Rechtsverhältnis mit dem Vollmachtgeber
zugrunde zu liegen braucht (vgl. BCH, NJW

1981, 1728 m.w.N.).

So ist der Unterbevollmächtigte eines Prozess-

vertreters zwar Vertreter der Partei, in deren
Namen er handelt. In der Regel wird aber die
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Substitution für eine Tätigkeit, die der Prozess-
bevollmächtigte pflichtgemäß selbst vorzu-
nehmen hätte, von ihm im eigenen Namen
aufgetragen und daher von ihm u.a. auch selbst
bezahlt werden müssen (BCH, a.a.O., m.w.N.).

Zwar lag der zitierten Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ein von cliesem Normalfall
abweichender Ausnahmefall zugrunde, der
letztendlich nach den Grundsätzen der An-
scheinsvollmacht zu einem vertraglichen
Gebührenanspruch des beauftragten weiteren
Rechtsanwalts geftihrt hat. Dies ändert aber
nichts an der Tatsache, dass der BGH bei dieser
Gelegenheit für den Regelfall .1'edenfalls die
Rechtsauffassung vertreten hat, dass der Unter-
bevollmächtigte regelmäßig von dem Haupt-
bevollmächtigten in eigenem Namen beauftragt
wird, wenn er Tätigkeiten wahrnimmt, die der
Prozessbevollmächtigte pflichtgemäß selbst
hätte vornehmen müssen.

Die Vertretung des I(lägers in der mündlichen
Verhandlung am 18.5.1997 in dem Verfahren
gehörte zu den Aufgaben des Hauptbevollmäch-
tigten, die dieser allein deshalb nicht wahr-
nehmen konnte, weil er - wie er im Schreiben
vom 17.3.1999 ausdrücklich mitgeteilt hat -
überraschend verhindert war und das Gericht
seinem Antrag auf Terminaufhebung oder
-verlegung nicht stattgegeben hatte.

Die Vertretung im Termin erfolgte also genau
zu dem Zweck, die eigentlich dem Hauptbevoll-
mächtigten obliegenden Pflichten zur Termin-
wahrnehmung durch den Unterbevollrhächtig-
ten wahrnehmen zu lassen.

Der Hauptbevollmächtigte war nicht etwa
wegen fehlender Postulationsfähigkeit oder
großer Entfernung zum Ort des Prozess-
gerichts von vornherein ,,gezwungen", für
die Wahrnehmung des Termins einen Unter-
bevollmächtigten einzuschalten.

Der Auftrag zur Terminvertretung ist auch
nicht für den Beklagten erkennbar.im Namen
des l(lägers erteilt worden. In dem genannten
Schreiben vom 17.3.1999 ist lediglich darauf
hingewiesen worden, dass der Hauptbevollmäch-
tigte den I(läger vertreten hat. Ein Hinweis
clarauf, dass die Erteilung der Untervollmacht
und die Beauftragung mit der Vertretung im
Termin in Absprache mit dem ICäger und auf
dessen I(osten erfolgen sollte, lässt sich der
vorliegenden Korrespondenz nicht entnehmen.
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Da nach dem Abstraktionsprinzip Vertretungs-
macht und das zugrunde liegende Rechts-
verhältnis zwischen Vertreter und Vertretenen
voneinander zu trennen sind, ist nach dem
unstreitigen Vortrag der Parteien davon aus-
zugehen, dass zwischen dem I(läger und dem
Beklagten ein direktes Rechtsverhältnis, ins-
besondere ein Geschäftsbesorgungsvertrag nicht
zustande gekommen ist und der I(läger deshalb
Schadenersatzansprüche wegen Verletzung
vertraglicher Pflichten nicht gegenüber dem
Beklagten geltend machen kann.

Die I(lage war deshalb mangels einer Aktiv-
legitimation aufseiten des ICägers abzuweisen.

Etwaige Ansprüche wegen Schlechterfüllung
eines Geschäftsbesorgungsvertrages können
nach den tatsächlichen Umständen dieses
Falles lediglich dem Hauptbevollmächtigten -
Rechtsanwalt H. - gegenüber dem Beklagten
oder dem Ifläger gegenüber seinem Haupt-
bevollmächtigten zustehen, der sich ein etwa-
iges Verschulden seines Unterbevollmächtigten
gegebenenfalls zurechnen lassen müsste.

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage,
ob dem Beklagten hinsichtlich seiner Beratung
im Termin vom 18.3.1999 ein Beratungsfehler
zur Last gelegt werden kann, kommt es deshalb
nicht an.

Soweit der ICäger in der Berufungserwiderung
erstmals eine angeblich unbestrittene Weisung
des Beklagten durch den Hauptbevollmächtig-
ten behauptet hat, eine Entscheidung nach Maß-
gabe des ICageantrages herbeizuführen, bzw.
erklärt hat, dem Beklagten sei bei Übertragung
der Terminvertretung nicht das Recht zum
Vergleichsabschluss eingeräumt worden, ist
dieser Vortrag auch unsubstantiiert.

Ein ausdrückliches Verbot, einen Vergleich
abzuschließen, lässt sich weder der vorgelegten
I(orrespondenz noch dem Vortrag des ICägers
selbst entnehmen. Fehlt es jedoch an einem
ausdrücklichen Verbot, gehört der Abschluss
eines Vergleichs zu den üblichen Handlungen
eines Prozessvertreters, zu denen dieser auch
ohne ausdrückliche entsprechende gegenteilige
Weisung berechtigt ist.

Der bloße Hinweis im Schreiben vom 77.3.1.999,
im Termin sei lediglich der Antrag wie in der
Sitzung vorrl 24.9.7998 zu stellen, beinhaltet je-
denfalls nicht die ausdrückliche Weisung, kei-
nerlei andere prozessuale Erklärung abzugeben

GI Hinweise
lnsolvenz des Schuldners

Die Insolvenz des Schuldners war und ist frir
ungesicherte Gläubiger mit einem erheblichen
oder gar totalen Forderungsausfall verbunden.
Die Insolvenzordnung hat diese Situation durch
die Möglichkeit der Restschuldbefreiung, durch
besondere Regelungen im Verbraucherinsolvenz-
und im Insolvenzverfahren noch verschärft.
Mehr denn je muss daher der Gläubiger bereits
im Vorfeld der Insolvenz und im laufenden Ver-
fahren richtig reagieren.

Das neue Handbuch zeigt, wie sich die Rechte
des Gläubigers bei Insolvenz des Schuldners
optimal durchsetzen lassen. Das materielle
Recht, insbesondere das Vertragsrecht und die
Durchsetzung bestehender Sicherheiten, bildet
einen weiteren Schwerpunkt dieses ganz auf
die Interessen des Gläubigers zugeschnittenen
Werkes. Schaubilder, Checklisten, Fallbeispiele
und Musterformulierungen helfen bei der prak-
tischen Umsetzung der Ansprüche. Das Hand-
buch ist hilfreich bei Forderungen aus I(auf,
Miete, Pacht, Leasing, Inkasso-, Bank- und Ver-
sicherungsverträgen sowie Dienst- und Werk-
verträgen.

Dr. Martin Cogger: lnsolvenzgläubiger-Handbuch -
Verlag C.H. Beck, 2002, XXIV, 333 Seiten, in Leinen,
50,- €, tsBN 3-406-48331-3

Die Schuldrechtsreform - umgesetzt für die Praxis

Das neue Handbuch stellt systematisch die
Anderungen durch die Schuldrechtsreform
dar, die mit Übersichten, Checklisten und Fall-
beispielen für die Beratungspraxis erläutert
werden. Dabei wird besonderes Gewicht auf die
Auswirkungen in der Vertragspraxis gelegt, die
sich nicht auf den Grundstückskauf- und Bau-
trägervertrag beschränken, sondern auch für
das Gesellschaftsrecht und das Familien- und
Erbrecht Bedeutung haben.

Formulierungsvorschläge für einzelne Vertrags-
typen helfen dem Notar und Vertragsjuristen,
schnell die maßgeblichen Anderungen und
Gestaltungsmöglichkeiten zu überblicken, wenn
er ab dem 7.7.2002 einen Vertrag nach dem
neuen Recht beurkundet.

Dr. Hermann Amann, Prof. Dr. Günter Brambring,
Christian Hertel, LL.M.: Die Schuldrechtsreform in
der Vertragspraxis - Verlag C.H. Beck, 2002, XIV
574 Seiten, kartoniert, 45,- €, ISBN 3-406-48603-7

streits einen Anspruch auf Gewährleistung oder
Schadloshaltung gegen einen Dritten erheben
zu können glaubt oder den Anspruch eines Drit-
ten besorgt (BCHZ 36, 212, 214; 134, 190, t94).
Der Umfang der verjährungsunterbrechenden
Wirkung der Streitverkündung beschränkt
sich nicht auf die mit der Urteilsformel aus-
gesprochene Entscheidung über den erhobenen
Anspruch; sie ergreift vielmehr die gesamten
tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen des
Urteils (BCHZ 36, 212, 215).

Im vorliegenden Fall spielt es danach für die
Reichweite der Wirkung der Streitverkündung
grundsätzlich keine Rolle, dass in dem ersten
Folgeprozess, in dem den Beklagten der Streit
verkündet wurde, nur ein Teil der im Feststel-
lungsurteil des Landgerichts Würzburg vom
26.77.1993 dem Grunde nach gegen die ICäge-
rinnen ausgeurteilten Beträge in Form des Zah-
lungsbegehrens eingeklagt wurde.

Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat
in der mündlichen Revisionsverhandlung unter
Hinweis auf ein Urteil des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 19.1.1995 (BauR 1996, 869, 820)
die Ansicht vertreten, die Ansprüche, die der
Streitverkündende im Falt des ihm ungünstigen
Prozessausgangs zu haben glaube, müssten im
Einzelnen in der Streitverkündungsschrift be-
zeichnet werden. Daran ist richtig, dass diese
nach g 73 ZPO den Grund der Streitverkün-
dung bezeichnen muss. Damit ist das Rechts-
verhältnis gemeint, aus dem sich der Rück-
griffsanspruch gegen den Dritten (oder dessen
Anspruch gegen den Streitverkündenden) er-
geben soll (Stein/Jonas/Bork, ZpO 21. Aufl., S 73
Rdnr. 3).

Dieses Rechtsverhältnis ist unter Angabe der
tatsächlichen Grundlagen so genau anzugeben,
dass der Streitverkündungsempfänger prüfen
kann, ob es für ihn angebracht ist, dem Rechts-
streit beizutreten (W i ezco re k/ S ch ü tz e/ M a n s e l,
ZPO 3. Aufl.,9 73 Rdnr.9, t2).

Das ist im vorliegenden Fall, soweit sich das
dem Prozessstoff entnehmen lässt, geschehen.
Hierauf deutet der Inhalt eines Anwaltsschrei-
bens vom 78.7.7995 hin, in dem als Grund für
die im damaligen ersten Folgeprozess erklärte
Streitverkündung angegeben wird, dass die
Beklagten es unterlassen hätten, bereits 1993
im ersten Rechtsstreit für die Aufnahme des
Vorbehalts nach g 780 ZPO zu sorgen. Damit ist
der Anspruchsgrund in ausreichendem Maße
bezeichnet.

Gl 6//2002 . Seite 137

Eine Streitverkündungsschrift braucht den ihr
zugrunde liegenden Anspruch nicht bereits
auch der Höhe nach zu konkretisieren. Daraus
ergibt sich, dass die Verjährung für den gesam-
ten Schadenersatzanspruch unterbrochen
worden ist, der den Iüägern möglicherweise
daraus erwachsen ist, dass der Feststellungs-
ausspruch im Urteil des Landgerichts Würz-
burg vom 26.11.7993 nicht unter den Vorbehalt
nach g 78O ZPO gestellt worden ist. Das bedeu-
tet, dass ein solcher Schadenersatzanspruch
auch insoweit nicht verjährt ist, als er auf den
im zweiten, dritten und vierten Folgeprozess
gegen die Iflägerinnen ausgeurteilten Beträgen
beruht.

(2) Soweit der Schaden sich aus der im
Schlussurteil des Landgerichts Würzburg vom
26.77.7993 enthaltenen Verurteilung zur
Zahlung von 230.779,36 DM zzg1. Zinsen und
I(osten ergibt, hat die Streitverkündung die
Verjährung dagegen nicht unterbrochen.

In diesem Umfang - wie im übrigen auch hin-
sichtlich der 339.493,48 DM (einschl. Zinsen
und I(osten), zu deren Zahlung die lCägerinnen
durch das Teilurteil vom 6.8.1991 verurteilt
worden sind (siehe dazu unter c)) - konnte ein
ihnen gegen die Beklagten zustehender Scha-
denersatzanspruch durch den Ausgang der
Folgeprozesse unter keinen Umständen beein-
flusst werden. Eine nachträgliche Erhebung cler
Einrede der beschränkten Erbenhaftung kam
insoweit nicht mehr in Betracht.

Die verjährungsunterbrechende Wirkung der
Streitverkündung tritt nicht ein, wenn und
soweit - auch vom Standpunkt der streitver-
kündenden Partei aus - der der Streitverkün-
dung zugrunde liegende vermeintliche An-
spruch durch den Ausgang des Rechtsstreits
nicht berührt werden kann (vgl. BGH, IJrt. v.

10.10.1978 - Vt ZR Hs/77, NJW 1979, 264 f).

c) Das Berufungsgericht hat einen zur Verlänge-
rung der Verjährungsfrist führenden so genann-
ten Sekundäranspruch (grundlegend dazu BGHZ
94, 380, 386 ff) mit der Begründung verneint,
für die Beklagten habe kein Anlass bestanden,
ihr früheres Verhalten zu überprüfen und die
ICägerinnen auf die Möglichkeit eines Regress-
anspruchs gege,n sich selbst - und auf die dafür
geltende Verj ährungsfrist - hinzuweisen.

Ob die dagegen gerichteten Revisionsangriffe
gerechtfertigt sind, ist für die Beurteilung der
Verjährungsfrage ohne Bedeutung; denn ein
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Besteht das pflichtwidrige Verhalten eines
Rechtsanwalts darin, dass er es im Prozess, in
dem gegen seinen Mandanten als Erben eine
Nachlassverbindlichkeit geltend gemacht wird,
unterlässt, die Dürftigkeitseinrede zu erheben,
so beginnt die Verjährung eines dadurch aus-

gelösten Schadenersatzanspruchs gegen ihn
jedenfalls insoweit nicht bereits mit Erlass des

ersten Gerichtsurteils, als der Regressanspruch
sich aus erst später durch lüageerweiterung in
den Prozess eingeführten - weiteren - Forde-
rungen gegen den Nachlass ergibt; denn gegen-

über diesen bestand, solange sie nicht gericht-
lich geltend gemacht wurden, kein Anlass zur
Erhebung der Einrede

Den bei den Akten des jetzigen Prozesses be-

findlichen Urteilen aus dem Rechtsstreit 24 O
2470188 = LG Würzburg ist zu entnehmen, dass

von den Ansprüchen, die zu den Verurteilungen
der Klägerinnen geführt haben, die Gegenstand
des gegen die Beklagten erhobenen Regress-

anspruchs sind, vor Erlass des Teilurteils vom
6.8.1991 nur der darin dem darnaligen Prozess-

gegner zugesprochene Betrag von 339.493'48 DM
eingeklagt worden war. Der weitere Zahlungs-
anspruch von230.779,36 DM und der die Grund-
lage für die Verurteilungen in den Folgeprozes-
sen bildende Feststellungsanspruch, über die
durch das Schlussurteil des Landgerichts Würz-
burg vom 26.77.7993 entschieden worden ist,
sind soweit ersichtlich, erst nach Erlass des Teil-
urteils in den damaligen Rechtsstreit eingeführt
worden.

So ist das Prozessgeschehen auch im späteren
Urteil des Oberlandesgerichts vom 18.9.1995

dargestellt, wo von einer entsprechenden l(lage-
erweiterung nach Erlass des Teilurteils vom
6.8.1991 die Rede ist. Danach bezog sich das

Unterlassen der Dürftigkeitseinrede bis zu
diesem Zeitpunkt nur - soweit es im jetzigen
Schadenersatzprozess von Bedeutung ist - auf
den bis dahin geltend gemachten Anspruch auf
Zahlung des durch das Teilurteil zugesproche-
nen Betrages. Anlass, die Einrede gegenüber den
weiteren Ansprüchen einschließlich des Fest-

stellungsanspruchs zu erheben, bestand erst, als

diese durch ICageerweiterung in den damaligen
Rechtsstreit eingeführt wurden.

Dass die Beklagten (auch) dies unterlassen
haben, war ein neues Verhalten - in Gestalt
einer Unterlassung -, das einen neuen Schaden
auslöste. Dieser entstand erst mit Erlass des

Schlussurteils des Landgerichts Würzburg vom
26.77.7993: er bestand in den Nachteilen, die

den lCägerinnen durch die Verurteilung zur
Zahlung von - weiteren - 230.779,36 DM und
den Feststellungsausspruch mit den darauf
beruhenden Zahlungsurteilen in den Folge-
prozessen zugefügt wurden. Die Verjährung
des hierauf gestützten Schadenersatzanspruchs
gegen die Beklagten hat deshalb erst am
26.77.7999 begonnen.

b) Daraus ergibt sich für die (Primär')Verjährung
Folgendes:

aa) Soweit den I(ägerinnen ein Schaden
schon aus der Verurteilung zat Zahlung der
339.493,48 DM entstanden ist, trat die Ver-
jährung drei Jahre nach Erlass des Teilurteils
vom 6.8.1991, also am 6.8.1994 ein. Das Mandat
der Beklagten war nach der nicht angegriffenen
Feststellung des Berufungsgerichts erst im
Februar 1994 beendet. Die Verjährungsfrist
war somit nicht nur bei ICageerhebung im
März/April 1997, sondern auch schon im Zeit-
punkt der Streitverkündung im August 1995

abgelaufen.

bb) Ein auf dem Zahlungs- und Feststellungs-
urteil vom 25.11.1993 beruhender Schaden-
ersatzanspruch veriährte dagegen erst drei
Jahre nach diesem Zeitpunkt, also am
26.77.1996. Das Ende der Verjährungsfrist lag
damit zwar vor der lCageerhebung, aber nach
der Streitverkündung im August 1995.

(1) Die Streitverkündung hat gleichwohl die
Verjährung nur insoweit unterbrochen, als der
Schaden auf dem Feststellungsausspruch be-

ruht, der die Verurteilung in den Folgeprozes-
sen nach sich gezogen hat.

Die Streitverkündung unterbricht gemäß
g 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB die Verjährung, wenn
der Anspruch vom Ausgang des Prozesses, in
dem der Streit verkündet wird, abhängt und
binnen sechs Monaten nach Beendigung dieses
Prozesses gerichtlich geltend gemacht wird
($ 215 Abs. 2 BGB). Die Sechsmonatsfrist ist hier
gewahrt; sie begann mit der den damaligen
Rechtsstreit beendenden Entscheidung des

Bundesgerichtshofs vom 2.10.1996 und war bei
Einreichung der jetzigen I0age am 20.3.1997
(Zustellung am 2.4.7997) noch nicht abgelaufen

Abhängigkeit i.S.d. $ 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB ist
immer dann gegeben, wenn die Voraussetzun-
gen für eine Streitverkündung nach $ 72 zPO

vorliegen, wenn also die Partei für den Fall
eines ihr ungünstigen Ausgangs des Rechts-
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OLG Köln v. 29.1.2007 - s W 114/00

OLG München v. 18.1.2007 - 29 U 2962100
= DSIR 01, 1183
OLG München v. 25.1.2001 - 1 U 4362100
= OLG-Report 01,321.

OLG Naumburg v. 30.11.1999
-1U87/99,rkr.
nach Nichtannahmebeschl. d. BGH
v. 4.72.2000 - II ZR 376199
= OtG-Report 02, 30

OLG RoStock v. 20.4.2000 - 1. U 775198
- OLG-Report 0L,'1.94

OLG Stuttgart v. 15.6.2001 - 2 U 4107
= OLG-Report 02, 74
OLG Stuttgart v. 1.8.2001 * 20 U 55/01

OLG Zweibrücken v. 16.11.200
- 4 U 286199
= OLG-Report O1., 261

LG Berlin v.20.72.2000 - 11 O 268/00
LG Berlin v.78.7.2001. - 22 O 181/01

LG Chemnitz v.2.7.200'L - 4 qs 13/01
= wistra 01, 399

LG Cottbus v. 2.5.2001. - 1, S 42107
= Kammer-Report DStR 01,
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LG Darmstadt v. 72.70.2007 - 17 0 60107

LG Flensburg v. 9.7L.2007 - 4 O 370lOO

LG Hanau v. L7.'LL.2OOO - 1 O 401/090

BFH v. 6.2.2001 - VII B 277100
= wistra 01, 354
BFH v. 14.8.2001 - XI R 22100
BFH v. 13.9.2001 - ru R 13/01
BFH v. 27.9.2001 - V R 32100
BFH v. 19.10.2007 - VI R 131/00
BFH v. 6.11.2001 - IX R 97100
BFH v. 10.12.2007 - GrS 1/98
BFH v. 12.12.2001 - XI R s6/00
BFH v. 15.1.2002 - IX R s5/00
BFH v. 23.7.2002 - XI R 10 + 11/01
BFH v. 24.L.2002 - XI R 2/01
BFH v. 26.3.2002 - VIB 1102

LAG Köln v.29.6.2007 - 11 Sa 1,43107
= MDR 02,227

Sächsisches IAG v. 23.1.2001
- 1 Sa s70l00

AG Meinerzhagen v. 9.8.2000
- 4 C 1e6/00

Anwaltsgericht Berlin v. 30.7.7997
- 2 AnwG 17196

Die unterlassene Belehrung führt allein in dem
im Hinblick auf die Auskünfte eingeleiteten
Steuerstrafverfahren zu einem Verwertungs-
verbot.

Im Ausgangsfall hatte der Steuerpflichtige
gegenüber dem Finanzamt unrichtige Angaben
gemacht. Die Steuern waren dementsprechend -
zu niedrig - festgesetzt worden. Im Rahmen
einer Betriebsprüfung ergaben sich Anhalts-
punkte für die Unrichtigkeit der Angaben. Der
Prüfer fragte bei dem Steuerpflichtigen nach,
ohne ihn nach g 393 Abs. 1 Sarz 2 bis 4 der Ab-
gabenordnung darüber zu belehren, dass er im
Rahmen seiner Mitwirkungspflicht nicht ge-
zwungen werden dürfe, sich selbst einer Straf-
tat zu bezichtigen

Der Steuerpflichtige berichtigte seine Angaben
Das darauftrin gegen ihn eingeleitete Steuer-
strafverfahren wurde eingestellt, da die An-
gaben mangels Bele.hrung einem Verwertungs,
verbot unterlägen. Der Steuerpflichtige berief
sich auch im Besteuerungsverfahren auf ein
Verwertungsverbot.

Der BFH folgte dem nicht. Es sei zu unterschei-
den zwischen dem Straf- und dem Besteuerungs-
verfahren. Der Verfassungsgrundsatz, dass sich
niemand selbst einer Straftat bezichtigen und
daher insoweit belehrt werden müsse, betreffe
nur das Strafverfahren. Mit dem verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der steuerlichen Gleich-
behandlung wäre es nicht zu vereinbaren,
Auskünfte eines ehrlichen Steuerpflichtigen
uneingeschränkt der Besteuerung zugrunde zu
legen und Auskünfte eines einer Straftat oder
Ordnungswidrigkeit Verdächtigen steuerlich
unberücksichtigt zu lassen.

Die Frage, ob dasselbe gilt, wenn sich ein Steuer-
pflichtiger durch Täuschung, Drohung oder ähn-
liche Mittel zur Mitwirkung verpflichtet fühlt,
hat der BFH offen gelassen. Dafür bestanden im
Streitfall keine Anhaltspunkte.
(BFH, Urt. v. 23.1.2002 - Xl R l0 + l;l/01)

Pressemitteilung d. BFH v. 24.4.2002
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GI leitsätze
Anwa I ts- u nd Ste g erka nzleir/ lr r ef ühre n d e r B ri efkopf

Die in der Mitte des Briefl<opfes einer Sozietät
von Rechtsanwälten platzierte I(anzleibezeich-
nung ,,Anwalts- und Steuerkanzlei" ist - isoliert
betrachtet - grundsätzlich geeignet, bei einem
nicht unerheblichen Teil der angesprochenen
Verkehrskreise den unzutreffenden Eindruck zu
erwecken, es handele sich um eine I(anzlei, in
der neben Rechtsanwälten auch Steuerberater
tätig sind. Diesg Eignung zur Irreführung kann
jedoch dadurch beseitigt werden, dass am rech-
ten Rand des Briefl<opfes die I(anzleimitglieder
und ihre berufliche Qualifikation (hier: eines
Fachanwalts für Steuerrecht) aufgelistet sind.
(BCH, Urt. v. 19.4.2001 - I ZR 46/99, li/lDR 2002,
23s)

Anwa I ts h a f tu n g/A bf i.n d u n g sve rg I ei c h/ B e I e h ru n g s-
pflichten

Ein Rechtsanwalt ist verpflichtet, über den
Inhalt und die Tragweite eines Abfindungs-
vergleichs aufzuklären und insbesondere darüber
zu belehren, dass Fehleinschätzungen über die
künftige Entwicklung der l(örperschäden zu den
vom Mandanten zu übernehmenden Risiken ge-
hören. Diese Belehrungspflicht ist in der Regel
erfüllt, wenn der Mandant, der Art, Umfang und
Zukunftsprognose hinsichtlich seiner Körper-
schäden kennt, sich darüber im Klaren ist, dass
mit dem Vergleich alles abgegolten sein soll,
denn dann ist ihm bekannt, dass die Ungewiss-
heit hinsichtlich der künftigen Entwicklung
seiner körperlichen Beeinträchtigungen zu den
von ihm zu tragenden Risiken gehört.
(oLG Karlsruhe, urt. v. 31.10.2000 - 7 u 269/96,
OLG-Report 2001, 445)

Feh lerh af te Anwa lts be ra tung/ Anderu n g skü n d i-
gun g/Arbeitsverwei geru n g auf a nwa ltl iehen Rat/
Fristlose Kündigung

Ein Arbeitnehmer, der eine Anderungskündi-
gung unter Vorbehalt annimmt, ist zwar bis zur
rechtskräftigen Entscheidung über die von ihm
erhobene Anderungsschutzklage verpflichtet, zu
den ihm angebotenen geänderten Bedingungen
zu arbeiten, setzt aber keinen wichtigen Grund
ftir eine außerordentliche Beendigungskündi-
gung, wenn er dieses in Verkennung der Rechts-
lage auf anwaltlichen Rat verweigert.
(LAG Köln, Teilurt. v.29.6.2001 - Il 5a 143/01,
MDR 2002, 221 )
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Bundesgerichtshof befasst sich erneut mit derVer'
j ö h ru ngsei n rede ei nes Rechtsa nw a lts g e g e n ü b e r d e m

Regressanspruch eines ehemaligen Mandanten. Hinter-
grund war die vom Anwqlt in einem Prozess wegen

N a c h I a ssver b i n d I i c h kei te n ve rg ess en e D ü rft i g kei ts ei n red e

( H aftu n gs besch ra n ku n gsvorbeh a It), D er M a n d a nt w u rd e

zunachst in einem Teilurteil zur Begleichung einer Ver-

bindlichkeit und zwei Jahre spater in einem Schlussurteil
zu weiteren Zahlungen verurteilt. Der Prozessfehler des

Anwalts führt zu einem ersten Schaden im Zeitpunkt des

Erlosses des Teilufteils. Die Vericihrung des durch das
Schlussurteil entsta nd enen weiteren Schadens bega n n

aber erst mit dessen Erlass. Die Besonderheit des Falles
bestand darin, dass diese Forderung erst nach dem Teil-

urteil in den Prozess eingeführt wurde. Erst ab diesem

Zeitpunkt bestand für den Anwalt die Möglichkeit, gegen'
über der neu eingeführten Forderung die Dürftigkeits-
einrede zu erheben. Das war ein neuer Prozessfehler, der
einen neuen Schaden und eine eigenstündige Veriäh-
rungsfrist in Gang setzte. ln diesem Urteil außert sich

, --t^,tL -a-- -- Cl--t.----agr bun uucll lulll notwenqtgen tnnutl etner Jlrcttvcr-
kündungsschrift. Der Anspruchsgrund muss im Einzelnen
angegeben werden. Nur dann kann der Streitverkündete
entscheiden, ob er dem Rechtsstreit beitreten will. Eine

Konkretisierung von dessen Höhe ist dagegen nicht erfor-
d erl i ch.

Das OLG Düsseldorf zeigt erneut, wie wichtig es für einen
Mandanten ist, den Inhalt des Steuerberutungsvertrdges
genau darzulegen und zu beweisen. Im konkreten Fall
gab es eine Rechnung über DATEV'Kosten und I Stunden
Beratunq bei der Einrichtung der Buchführung und Ein-

arbeitung. Der Mandant erhob einen Anspruch wegen des

unterlassenen Hinweises auf die Gefahren einer Umsatz-
provision und das Fehlen geeigneter Körpetschaftsteuer-
Vermeidungsstrategien. Das OLG suchte vergeblich nach
einem Berqtungsauftrag. Selbst wenn der Steuerberater
die DATEV"Auswertungen auf Plausibilitat hätte durch-
sehen müssen, wöre er nicht zur steuerrechtlichen Prüfung
aller einzelnen Buchungsvorgange verpflichtet gewesen.

Das 010 gibt dem Mandanten auch zu bedenken, dqss

offen geblieben ist, wie die verdeckte Gewinnausschüttung
hötte vermieden werden können. Eine rückwirkende Ver'

tragsr)nderung ware steuerrechtlich nicht anerkannt wor-

den. Eine schlichte Erhöhung der Geschaftsführergehalter
wt)re an die Grenzen der Angemessenheit gestoßen.

Das OLG Zweibrücken wiederholt, dass nichtiede Rück'
nahme eines Einspruchs zu Bclchrungspflichten über
nachteilige Folgen führt. Das gehört zum Allgemeinwis-
sen, welches beim Mandanten unterstellt werden kann.
Hintergrund des Rechtsbehelfsverfahrens war ein Streit
über die Größe der Produktionsverluste bei der Herstel-
Iung von Grillschinken im Betrieb des Mandanten. Steuer-
rechtliche Frogen waren nicht streitig' Der Mandant muss

entscheiden, ob er die auf tatsachlichen Gebiet liegende
Frage mit dem Finanzamt weiter,,durchstreiten" will.
Schötzt der Mqndant dabei die Sachloge falsch ein, kom mt
eine Haftung des Steuerberqters nicht in Betracht.

tbr

M it freu nd I ich en G rü ßen
Ihr Dr. Jürgen Crafe

GI Aktuell
B FH : Steuerfrei heit fü r geri ngfü gi ge Beschäfti g u ng

kann bei anschließender Teil- oder Vollzeitarbeit
für denselben Arbeitgeber wegfallen

Nach $ 3 Nr. 39 des Einkommensteuergesetzes
ist Arbeitslohn aus einer geringfügigen Beschäf-
tigung steuerbefreit, wenn der Arbeitgeber nach
bestimmten Volschriften des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch Sozialversicherungsbeiträge
entrichten muss. Zusätzliche Voraussetzung ist
aber, dass die Summe der anderen Einkünfte
des Arbeitnehmers nicht positiv ist.

Diese Voraussetzung kann - wie der Bundes-
finanzhof jetzt mit Beschluss vom 26.3.2002 -
VI B 1/02 entschieden hat - auch dann entfallen'
wenn der Arbeitnehmer innerhalb des I(alender-
jahres von einer geringfügigen zu einer Teil-
oder Vollzeiter-werbstätigkeit überge gangen ist.

Im entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin
nur bis Oktober 1999 geringfügig beschäftigt
gewesen und hat danach als Halbtagskraft bei
demselben Arbeitgeber bis zum Jahresende noch
über 4.000 DM verdient. Damit war die Summe
ihrer anderen Einkünfte positiv, was zum Weg-
fall der Steuerbefreiung führte.

Auch wenn mit der gesetzlichen Anderung der
Vors chriften äb er die geringftigige B es chäfti-
gung insbesondere bei Frauen der Neu- und
Wiederzugang zu einer Berufstätigkeit gefördert
und erleichtert werden sollte, spielt nach dem
Gesetzeswortlaut keine Rolle, dass die schäd-
lichen Einkünfte im Anschluss an die gering-
fügige Beschäftigung und beim selben Arbeit-
geber erzielt worden sind.
(BFH, Beschl. v. 26.3.2002 - Vl B I /02)

Pressemitteilung d. BFH v. 24.4.2002

BFH: Unterlassene Belehrung führt zum Ver-

wertungsverbot nur im Strafverfahren, nicht auch

für die Besteuerung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
23.7.2002 - XI R 10 + 11/01 entschieden, dass

die anlässlich einer Betriebsprüfung durch
Auskünfte de s Steu erpflichtigen festgestellten
Tatsachen auch dann im Besteuerungsverfahren
zu berücksichtigen sind, wenn der Steuerpflich-
tige vor der Auskunftserteilung nicht darüber
belehrt worden ist, dass er nicht verpflichtet
sei, sich selbst wegen einer Steuerstraftat oder
einer Steuerordnungswidrigkeit zu belasten.
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Aktuelles
zur betrieb-
liehen Alters-
vers{}rgung

Die Cl im Monat Juni 2002 zeigl
lhnen die fünf Durchführungswege
der betrieblichen Altersversorgung
auf einen BIick.
Mittlerweile ist die betriebliche
Altersversorgung ein ganz wesent-
licher Bestandteil der sozialen
Sicherung der Arbeitnehmer, da die
gesetzliche Rentenversicherung nur
noch eine Crundversorgung bieten
kann,

Sie ist ein wirksames Mittel, dem
Unternehmen im Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt die erforderlichen
qualifizierten Arbeitskräfte zu

sichern. 5ie wirkt Fluktuation ent-
gegen und fördert zudem ein gutes
Betriebsklima.
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Verjä hru ng, Anwaltsregress
Prozessfeh I e r, u nte rl assene Dü rfti g ke itseinr ede /
Schadeneinheit oder selbstständiger Schaden? / Wirkung
der Streitverkündung
(BGH, Urt. v. 21.2.2002 - tX ZR 127/00)

Seite 134

Neben humanitären Cesichtspunkten
gibt es auch eine Reihe von wirt-
schaftlichen Aspekten, die für die
Einrichtung einer betrieblichen
Altersversorgu ng sprechen.

Nutzen Sie die beigefügte Fax-

Antwort und fordern Sie unsere
Experten zur betrieblichen Alters-
versorgung an. Lassen Sie sich
den für lhre Praxis bzw. Kanzlei
und für lhre Mitarbeiter optimalen
Durchführungsweg zu r betrieblichen
Altersversorg u ng vorstellen,
Wir beraten Sie gerne.

Wiederei nsetzu n gsa ntra g
Widersprüch I icher Sachvortrag
(BCH, Beschl. v. 17.2.2002 - Vil ZB 32/01)

Seite l38

Steuerberaterhaftu ng
Belehrungspflichten / Monatliche Auswertungen /
Steuerproblematik bei Umsatzprovisionen / Beratungsauftrag,
Honorarnote
(OLG Düsseldorf, lJrt. v. 7.9.2001 - 23 U 34/01)
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